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Einleitung 1 

 

1 Einleitung 

Im Jahr 1801 veröffentlichte der französische Psychiater Philippe Pinel (1745–1826) 

sein in Deutschland vielbeachtetes Werk Traité médico-philosophique sur l’aliénation 

mentale ou la manie1. Insbesondere das darin beschriebene Krankheitsbild der Manie 

sans délire2 lässt einen Bruch mit bisherigen psychiatrischen Theorien erkennen. Die 

Grundlage dafür waren seine Beobachtungen psychisch Kranker, die in Phasen 

schwerster Exazerbationen in Form von Raserei und Aggressivität (Manie) ohne An-

zeichen von Verstandesverwirrung (sans délire) sprechen sowie handeln konnten. Pi-

nel stellte mit der Beschreibung dieses Krankheitsbildes gleich zwei traditionelle Dog-

men der Seelenlehre infrage: Er behauptete nicht nur, dass die Manie unabhängig von 

der Melancholie auftreten könne, sondern beschrieb auch erstmalig eine psychische 

Erkrankung, die weder Vernunft noch Verstand beeinträchtigte.3 Gleichzeitig wurde 

mit der Mania sans délire ein strafrechtliches Dilemma geschaffen: Wie war die Zu-

rechnungsfähigkeit eines Delinquenten einzuschätzen, der im Rahmen einer psychi-

schen Erkrankung schwerste Straftaten beging, ohne dass Zeichen der Verwirrung zu 

beobachten waren, sondern er sogar mit Vernunft vorgegangen war? War die Mania 

sans délire aufgrund des großen Missbrauchspotenzials, das sie vor allem Mördern 

bot, nicht vielmehr eine Gefahr für die öffentliche Ordnung statt eines wissenschaftli-

chen Fortschritts? 

Die sich in direkter Folge jener Kontroversen entwickelnde Diskussion deutscher 

Ärzte um die Entität versetzte der im Entstehen begriffenen deutschen Psychiatrie ei-

nen deutlichen Schub. Durch das in der Aufklärung aufgekommene neue Welt- und 

Menschenbild4 hatten sich auch in deutschen Staaten bereits einige namhafte Medizi-

ner der Seelenkunde angenommen, vor allem Pinels Zeitgenosse Johann Christian Reil 

(1759–1813). Das breite ärztliche Interesse an der Psychiatrie entstand jedoch erst mit 

ihrer Ausdifferenzierung, die eine Spezialisierung und eine Autonomisierung des 

Fachbereiches notwendig machte. In der Folge wurde unter anderem die Disziplin der 

forensischen Psychiatrie etabliert – hauptsächlich, weil die Beurteilung des 

 
1 Philosophisch-medizinische Abhandlung über Geistesverirrungen oder Manie. 
2 Übersetzbar als Manie ohne Delirium oder Wut ohne Verstandesverwirrung. 
3 Nosologischen Unschärfen existierten zu dieser Zeit sowohl zu den Begriffen der Manie als auch 

des Deliriums. Auch die Seelenlehre als solche mit den Termini Vernunft und Verstand war keine 

Feststehende, sondern befand sich in einer ständigen Entwicklung und Umdeutung. Diese Phäno-

mene werden im Verlauf dieser Arbeit ausführlich besprochen. 
4 Vgl. Greve (2004), S. 15–23. 
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Geisteszustandes psychisch kranker Straftäter mit den komplexer werdenden Syste-

matiken die Fähigkeiten herkömmlich ausgebildeter Juristen überstieg. Die Gesetzge-

ber einzelner deutscher Staaten hatten deshalb bereits vor der Wende vom 18. zum 19. 

Jahrhundert eine Gutachterpflicht in ihre Strafprozessordnungen integriert.5 Ab der 

dritten Dekade des 19. Jahrhunderts existierte diese flächendeckend.6 Zahlreiche Phi-

losophen leiteten aus der traditionellen Zugehörigkeit der Seelenlehre zu ihrer Fakultät 

eine Zuständigkeit für die gutachterliche Tätigkeit ab. Ihr prominentester Vertreter war 

der Königsberger Professor Immanuel Kant (1724–1804). Aufgrund ihrer traditionel-

len forensischen Tätigkeit und konstant wachsenden empirischen Erfahrung mit Psy-

chopathologien konnten sich jedoch bald Ärzte in diesem Bereich durchsetzen. 

Gleichzeitig herrschte eine intraprofessionelle Uneinigkeit, welche vor allem auf die 

Abwesenheit einer verbindlichen Systematik und Terminologie in der Psychiatrie zu-

rückzuführen war. Bedingt durch das Fehlen einheitlicher Standards sowie die paral-

lele Existenz zahlreicher Nosologien, die sich oft nur in Details unterschieden, zwei-

felten Juristen an der Eignung des ärztlichen Standes, Straftäter zu begutachten. 

Untermauert von den ebenfalls nicht gänzlich unbegründeten Bedenken, Mediziner 

könnten sich in ihren Kompetenzbereich einmischen, brach ein jahrzehntelang andau-

ernder Diskurs aus, in dem sowohl Juristen als auch Mediziner die Grenzen ihrer je-

weiligen Zuständigkeit absteckten und vehement verteidigten. 

Diese Meinungs- und Gedankenvielfalt schadete der deutschen Psychiatrie jedoch 

nicht – im Gegenteil: Sie war Merkmal eines blühenden intellektuellen Diskurses. Der 

englische Historiker Edward Shorter bezeichnete das 19. Jahrhundert aufgrund der 

herausragenden Fortschritte der psychiatrischen Forschung und Lehre im deutschspra-

chigen Raum sogar als „German century“7. Als Gründe dafür nannte er Strukturen, die 

teilweise bis in die Gegenwart existieren. Dazu zählt die Promotions- beziehungsweise 

Habilitationspflicht für das Erlangen der entsprechenden akademischen Titel.8 Zudem 

fand an der Wende zwischen dem 18. und dem 19. Jahrhundert eine Hochschulreform 

statt. In deren Rahmen wurde zwar die Gesamtzahl der in den damaligen Reichsgren-

zen befindlichen Universitäten von 45 auf 24 reduziert, in den meist exzellenten ver-

bleibenden Universitäten wurden jedoch besondere Schwerpunkte auf das wissen-

 
5 Vgl. Königreich Preußen (1794), S. 19–20; Schell (1743), Artikel 179. 
6 Vgl. Henke (1823), S. 261–262. 
7 Shorter (1997), S. 71. 
8 Vgl. Shorter (1997), S. 71–72. 
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schaftliche Arbeiten sowie auf Innovationen gesetzt9, wodurch ein vorher nie dagewe-

senes Umfeld für akademische Diskurse entstand. Aufgrund der Unterfinanzierung der 

deutschen Universitäten in den ersten Jahren des 19. Jahrhunderts10 begann der Auf-

schwung der wissenschaftlich fundierten Psychiatrie in Deutschland bis etwa 1815 nur 

zögerlich, um allerdings anschließend in eine große Anzahl von Publikationen über-

zugehen. 

Im selben Jahrzehnt begann der Gelehrtenstreit um die Mania sine delirio11 zwischen 

dem Erlanger Professor Adolph Christian Heinrich Henke (1775–1843) und seinem 

Heidelberger Kollegen Johann Wilhelm Heinrich Conradi (1780–1861), der bis zu 

Henkes Tod anhalten sollte. Bis zu dessen Ende im Jahr 1843 brachten sich zahlreiche 

Akademiker unterschiedlicher Fakultäten in die Diskussion ein. Anschließend nahm 

die Bedeutung des Krankheitsbildes kontinuierlich ab. Das Interesse an den zweifel-

haften Gemüthszuständen12, zu deren Kerngruppe die Mania sine delirio gerechnet 

wird, endete jedoch nicht abrupt, sondern ging in der noch weitaus länger andauernden 

Diskussion um die Monomanien auf.13 

Gegenwärtig ist die Mania sine delirio weitgehend in Vergessenheit geraten. Ihre Po-

pularität und polarisierende Wirkung in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts sind 

allerdings Grund zu der Annahme, dass sie bei der Entwicklung der forensischen Psy-

chiatrie eine besondere Rolle spielte. 

1.1 Thematik und Fragestellungen 

Die Geschichte der Mania sine delirio steht in einem engen zeitlichen Verhältnis zur 

Etablierung der forensischen Psychiatrie14 in Deutschland. Aus dem Kanon der damals 

neu entwickelten Krankheitsbilder ragt sie durch ihre besondere Fortschrittlichkeit 

hervor, die nur mit einer Reform der bis dahin gültigen Grundsätze der Psychiatrie 

 
9 Vgl. Asche (2011), S. 26. 
10 Vgl. Asche (2011), S. 29–30; Weigend (2016), S. 88. 
11 Wörtliche Übersetzung des Begriffs Manie sans délire ins Lateinische sowie in Deutschland übliche 

Bezeichnung. 
12 Mit diesem Überbegriff wurden psychische Krankheiten beschrieben, deren strafrechtliche gut-

achterliche Einschätzung sich als besonders diffizil erwies. Hauptgründe dafür waren die zum Zeit-

punkt der Begutachtung meist fehlenden Symptome und dass die Tat, wegen der der Delinquent 

begutachtet wurde, keine Anzeichen fehlender Vernunft aufwies. Vgl. Haack (2011), S. 50–51; 

Henke (1812), S. 451–452; Leibbrand/Wettley (2005), S. 431–438. 
13 Die Monomanielehre geht auf den französischen Psychiater und Pinel-Schüler Jean-Étienne Esqui-

rol (1772–1840) zurück. Er beschrieb sie als eine Gruppe affektiver Störungen mit einem partiellen, 

auf einen Gegenstand gerichteten, Wahnsinn im Sinne einer fixen Idee. 
14 Vgl. Haack (2011), S. 6. 
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vereinbar war. Mit der Behauptung, es könne eine Willenserkrankung ohne Verstan-

desverwirrung existieren, stellte Pinel die Theorie auf, dass die Seele nicht uneinge-

schränkt als funktionelle Einheit zu verstehen sei, sondern ihre einzelnen Bestandteile 

auch separat erkranken könnten. Er zweifelte damit jedoch nicht nur bisherige Dog-

men an, sondern stellte auch die forensische Praxis vor diffizile Aufgaben – denn Pinel 

hatte, basierend auf stundenlangen Beobachtungen seiner stationären Patienten, eine 

Entität beschrieben, die, abgesehen von gewalttätigen Paroxysmen15, keine Symptome 

zeigte. Selbst während der Anfälle war aufgrund des fortbestehenden Vernunftge-

brauchs die Geisteskrankheit nicht eindeutig nachweisbar. Für die Forensik bedeutete 

dieser Umstand, dass retrospektiv beurteilt werden musste, ob der Angeklagte wäh-

rend der Tat unter einem Paroxysmus einer ansonsten praktisch symptomfreien Er-

krankung litt – was nur schwer mit wissenschaftlich fundierter Medizin zu vereinbaren 

war. Dennoch vertraten viele Ärzte die Mania sine delirio vehement gegen Kritik und 

Bedenken von Juristen. Letztere wiederum befürchteten, Mediziner könnten jene Di-

agnose wissentlich falsch stellen, um dem Delinquenten harte Strafen zu ersparen, und 

somit die Autorität des Richters untergraben sowie Gesetze umgehen.16 

Die Mania sine delirio bot als einzigartige Entität eine neue Herangehensweise an das 

Gebiet der Geisteskrankheiten, welche eine modernisierte Sicht auf die gesamte See-

lenkunde eröffnete. Gleichzeitig führte sie zu Fragen und Kritik, die Anlass zu aus-

führlichen Diskussionen boten. 

Einige dieser Fragen sollen im Verlauf der Arbeit ausführlich diskutiert werden. Dazu 

zählen folgende: 

1. Der Begriff Mania sine delirio bedeutet übersetzt Wut ohne Verstandesverwirrung 

oder Raserei ohne Irrsein. Die bereits erwähnte uneinheitliche Definition dieser 

Termini konnte somit zu unterschiedlichen Interpretationen führen. Existierten 

dennoch allgemein anerkannte Grundsätze, auf deren Basis eine fachlich ober-

flächliche, aber allgemein verständliche Kommunikation zwischen Psychiatern 

möglich war? 

2. Einige Quellen aus dem 19. Jahrhundert führen die deutschen Ärzte Michael Ett-

müller (1644–1683), Georg Wedel (1645–1721) und Felix Platter (1536–1614) 

als Erstbeschreiber der Mania sine delirio an, später wurde diese Aussage in 

 
15 Krankheitsausbrüche. 
16 Vgl. Greve (2004), S. 299–307. 
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Lehrbücher übernommen.17 Lässt sich in den Originaltexten aus dem 16. und dem 

17. Jahrhundert jener Begriff oder ein Äquivalent von Pinels Manie sans délire 

nachweisen? Inwiefern stimmen ihre Entitätsbeschreibungen mit denen Pinels 

überein? 

3. Die fortschreitende Spezialisierung und Komplexität der Psychiatrie zu Beginn 

des 19. Jahrhunderts hatten die Gesetzgeber aller deutscher Staaten veranlasst, 

eine Gutachterpflicht in ihre Strafprozessordnungen aufzunehmen. Die voran-

schreitende ärztliche Kompetenzentwicklung im Bereich des pathologisch abwei-

chenden Verhaltens machte Mediziner zu geeigneten Sachverständigen und führte 

zur Etablierung der forensischen Psychiatrie. Welche Rolle spielte die Mania sine 

delirio in diesem Prozess? 

4. Bereits zu Beginn des 19. Jahrhunderts fanden psychische Erkrankungen in deut-

schen Strafgesetzbüchern Berücksichtigung. In der Regel wurde die Schuldfähig-

keit von Wahnsinnigen, Rasenden und Blödsinnigen18 als vermindert oder erlo-

schen gewertet, solange sie von einem Verstandes- oder Vernunftverlust begleitet 

wurden. Diese klassische Trias basierte auf älteren Dogmen der Psychiatrie und 

schließt die Anerkennung einer durch Mania sine delirio verursachten Unzurech-

nungsfähigkeit aus. Mit den neuen Entwicklungen in der Medizin wurden die ent-

sprechenden Paragrafen in den verschiedenen deutschen Staaten nach unter-

schiedlichen Maßstäben reformiert. Fand die Mania sine delirio dabei direkt oder 

implizit Berücksichtigung? 

Das Ziel der vorliegenden Arbeit besteht darin, die Mania sine delirio von der großen 

Zahl anderer, zu Beginn des 19. Jahrhunderts neu beschriebener Erkrankungen abzu-

grenzen und ihre progressiven Alleinstellungsmerkmale aufzuzeigen. Dabei wird ein 

besonderer Fokus auf die Dominanz dieser Entität im fachlichen Diskurs gelegt, deren 

Ursprung nicht zuletzt in ihrer intra- und interdisziplinären Umstrittenheit liegt. 

Obwohl aus der Medizin stammend, wurden ihre Existenz sowie daraus potenziell ent-

stehende Konsequenzen auch in anderen Fakultäten ausführlich diskutiert. Die An-

sichten insbesondere von Vertretern der Rechtswissenschaften und der Philosophie 

sollen beschrieben sowie ihre Interferenzen mit ärztlichem Denken und Handeln 

 
17 Vgl. Friedreich (1831), S. 242; Groos (1830), S. 1. Leibbrand/Wettley (2005), S. 434. 
18 Diese Kategorien stammen noch aus dem römischen Recht, entstanden im 2. Jahrhundert v. Chr. 

Vgl. Honsell (2015), S. 31. 
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diskutiert werden. Als exemplarisch für den medizinischen Diskurs wird der Gelehr-

tenstreit zwischen Henke und Conradi genauer analysiert. 

Aus der Theorie Pinels entsprangen in Deutschland bald praktische Folgen. So wurde 

die Mania sine delirio nicht nur von vielen Ärzten, Juristen und Philosophen akzep-

tiert, sondern fand auch Eingang in Lehrbücher, den Forschungsdiskurs und forensi-

sche Gutachten. Die vorliegende Arbeit soll zeigen, wie sich die Akzeptanz dieser 

Krankheitstheorie unter Gelehrten der verschiedenen Fakultäten gestaltete, wann sie 

abnahm und welche praktische Relevanz sie bis dahin erlangt hatte. Insbesondere wird 

geprüft, ob etwaige Konsequenzen die in Vergessenheit geratene Mania sine delirio 

überdauert haben. 

1.2 Aktueller Forschungsstand 

Im 20. und 21. Jahrhundert wurde die Mania sine delirio in der Regel ohne besonderen 

Fokus in psychiatriehistorischen Werken lediglich aufgeführt.19 Ihr Bezug zur Fo-

rensik wurde dabei nicht erläutert. Besondere Erwähnung fand sie in dem ausführli-

chen Klassiker Der Wahnsinn von Leibbrand und Wettley aus dem Jahr 1961, in Ver-

bindung und zum Teil unscharf abgegrenzt von anderen zweifelhaften Gemüts-

zuständen, insbesondere den Monomanien. Allerdings wurden in diesem Werk der 

Streit um die Mania sine delirio sowie die Monomanien und deren besonderer Bezug 

zur forensischen Psychiatrie besprochen.20 Auch Klaus Dörner betonte in der 1995 

erschienenen dritten Auflage seines Werkes Bürger und Irre die Bedeutung der Mania 

sine delirio als damals revolutionäre Krankheitstheorie, die „[…] unter wechselnden 

Bezeichnungen bis heute die Diskussion der Psychiater wie der Juristen vor allem über 

die menschliche Freiheit mit nicht zuletzt politischer Brisanz erfüllt“21. 

Nicht nur in der psychiatrie-, sondern auch in der rechtshistorischen Betrachtung der 

forensischen Psychiatrie und des Strafrechts wurde die Mania sine delirio zuletzt wie-

derentdeckt. Der Jurist Adrian Schmidt-Recla betonte in seiner Monografie Theorien 

zur Schuldfähigkeit aus dem Jahr 2000 den zeitlichen sowie den inhaltlichen Zusam-

menhang zwischen jenem Krankheitsbild und der Erweiterung von Exkulpationsgrün-

den im Recht sowie in gerichtsmedizinischen Gutachten.22 Er setzte jedoch die Mania 

 
19  Vgl. Bumke (1932), S. 15; Campbell (2009), S. 579. 
20 Vgl. Leibbrand/Wettley (2005), S. 435–438. 
21 Dörner (1995), S. 147. 
22 Vgl. Schmidt-Recla (2000), S. 111–117. 
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sine delirio mit den Monomanien gleich23 – eine für den juristischen Standpunkt prak-

tikable, aber ungenaue Betrachtungsweise. 

Aktuellere internationale Quellen beschrieben, dass nicht nur in Deutschland die Ma-

nia sine delirio und die Monomanielehre Auswirkungen auf die Entwicklung der fo-

rensischen Psychiatrie und indirekt auch auf die Reformierung des Strafrechts hatten, 

sondern ebenso im europäischen Ausland sowie in den USA.24 

Neue Aspekte boten vor allem zwei Arbeiten aus dem 21. Jahrhundert. Die Juristin 

Ylva Greve beschäftigte sich in ihrer 2004 unter dem Titel Verbrechen und Krankheit 

veröffentlichten Promotionsschrift unter anderem detailliert mit der Entwicklung der 

forensischen Psychiatrie unter expliziter Berücksichtigung der Mania sine delirio aus 

juristischer Perspektive.25 Für die vorliegende Arbeit von noch größerer Bedeutung ist 

Der Fall Sefeloge der Historikerin Kathleen Haack.26 In dieser Promotionsschrift aus 

dem Jahr 2011 setzte sich jene ausgiebig mit der forensischen Psychiatrie in der Mitte 

des 19. Jahrhunderts unter Einbeziehung der vorhergehenden Dekaden auseinander, 

wobei das Forschungsdesiderat bezüglich der Mania sine delirio offensichtlich wurde. 

Dieses besteht insbesondere in der Abgrenzung zu den Monomanien und anderen zwei-

felhaften Gemütszuständen, sowie in der Frage, ob Pinel zu Recht als Erstbeschreiber 

gilt, und in den konkreten Auswirkungen dieser Entität auf die forensische Psychiatrie 

und Strafgesetzgebung in Deutschland. 

1.3 Quellenlage und Methodik 

Die Quellenlage bezüglich der Mania sine delirio ist je nach Zeitabschnitt verschieden. 

Während zu Beginn des 19. Jahrhunderts und insbesondere ab den 1820er Jahren eine 

große Publikationsmenge bezüglich jener Entität zu verzeichnen war, nahm die Er-

wähnungshäufigkeit zwei Jahrzehnte später deutlich ab. 

In der Hochphase der Diskussion um die Mania sine delirio äußerten sich hauptsäch-

lich Ärzte zu dieser Krankheitstheorie. Eine besonders ergiebige Quelle ist dabei der 

Gelehrtenstreit zwischen Befürworter Conradi und Gegner Henke, der teilweise hoch-

frequent Beiträge bezüglich dieser Entität hervorbrachte. 

 
23 Vgl. Schmidt-Recla (2000), S. 112. 
24 Vgl. Jones (2017); Loughnan (2007). 
25  Greve (2004). 
26 Haack (2011). 
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Conradi veröffentlichte vor allem in den wissenschaftlichen Sammlungen der Univer-

sitäten, an die er berufen wurde. Dieser Umstand führte dazu, dass er seinen Beitrag 

von 1827 sprachlich den Commentationes Societatis regiae scientiarum Gottingensis27 

anpasste und auf Latein publizierte. Der Originaltext seiner darin enthaltenen Com-

mentatio de Mania sine delirio28 wurde bis jetzt nicht in die deutsche Sprache über-

setzt. Da dieser Beitrag ein Kernelement des Gelehrtenstreits darstellt, ist dessen Über-

setzung Ausgangspunkt und zentraler Bestandteil der vorliegenden Dissertation 

(vgl. Anhang 1). Dafür wurde der Originaltext in der Sondersammlung der Universi-

tätsbibliothek Rostock eingesehen und digitalisiert. 

Um dem Sprachgebrauch im beginnenden 19. Jahrhundert gerecht zu werden, wurde die 

Übersetzung mithilfe des 1822 herausgegebenen Handlexikons Latein vorgenommen – 

unter dem Einsatz der Fachbücher Lexicon Nosologicum Polyglotton (1801) und Ono-

matologia medica completa (1772)29 zur akkuraten Übersetzung von Fachtermini. Des 

Weiteren erfolgte der synoptische Vergleich der Conraditexte Commentatio de Mania 

sine delirio (1827) und Beitrag zur Geschichte der Mania ohne Delirium (1835) Wäh-

rend der Übersetzung zeigte sich eine große Zahl einzelner Wörter und sprachlicher Ein-

heiten, die in aktuellen Lateinwörterbüchern und Fachlexika nicht mehr oder mit einer 

abweichenden deutschen Übersetzung30 aufgeführt sind, sodass im Rahmen dieser Ar-

beit ein Kurzwörterbuch für die forensische Psychiatrie entstand (vgl. Anhang 5). 

Dieses konnte teilweise an Originaltexten validiert werden, da Conradi in seinen nach-

folgenden Beiträgen zum Gelehrtenstreit die Argumente von 1827 passagenweise in 

wörtlicher Übersetzung – an anderen Stellen sinngemäß – wiederholte. Jenes selbst 

erstellte Kurzwörterbuch fand unter Vorbehalt bei im Verlauf der Arbeit notwendig 

gewordenen Translationen früherer Texte anderer Autoren aus dem Lateinischen 

(vgl. Anhänge 2 und 3) weiter Verwendung. Diese wurden angefertigt, wenn keine 

übersetzten Versionen verfügbar waren. Bei vorliegenden Übersetzungen wurden jene 

stets überprüft. 

Sein Diskussionspartner Henke wiederum publizierte in verschiedenen Büchern und 

Zeitschriften, denen er als Herausgeber vorstand. Dafür favorisierte er sein Lehrbuch 

 
27 Abhandlungen der Göttinger königlichen Gesellschaft der Wissenschaften 
28 Abhandlung über die Mania sine Delirio 
29 Dieses Fachwörterbuch empfahl Conradi selbst seinen Studenten zum Gebrauch. Vgl. Conradi 

(1815), S. 27. 
30 Als Referenz für ein aktuelles Wörterbuch ist das Standardwerk Stowasser (2011) genutzt worden, 

als Fachwörterbuch der Mediciniae rerum verborum index (1983). 
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der forensischen Medicin mit den zugehörigen Abhandlungen und seine Zeitschrift für 

die Staatsarzneikunde sowie deren Anmerkungen. Die Beiträge verfasste er in der Re-

gel selbst. Ausnahmen finden sich insbesondere in der erwähnten Zeitschrift, die auch 

Artikel anderer, seiner Meinung teilweise sogar widersprechender Autoren enthalten 

– so ein strafrechtliches Gutachten, in denen der ärztliche Sachverständige die Diag-

nose Mania sine delirio stellt.31 Des Weiteren bieten die Publikationen unter Henke 

als Herausgeber eine umfangreiche Darstellung der gesamten forensischen Medizin 

ihrer Zeit und des Stellenwerts der Psychiatrie, inklusive der Mania sine delirio, in 

diesem Bereich. 

Informationen über Henke und Conradi selbst wurden aus Biografien sowie den Ar-

chiven der Universitäten, an denen sie eine Professur innehatten, zusammengetragen. 

Das beginnende 19. Jahrhundert brachte eine Fülle von Texten bezüglich der Mania 

sine delirio sowie des allgemeinen Stands der psychiatrischen Krankheitslehre mitsamt 

ihrer allgemeingesellschaftlichen Bedeutung hervor. Reichhaltige Quellen sind dabei 

nicht nur medizinische Werke, sondern auch juristische sowie philosophische Zeit-

schriften und Lehrbücher. Einen besonderen Stellenwert nehmen in dieser Arbeit For-

mulierungen bezüglich psychischer Krankheiten in Strafgesetzbüchern und Prozessord-

nungen ein. Die entsprechenden Paragrafen sind dabei stets den vollständigen Werken 

entnommen. Die Einsicht der Originalquellen erfolgte in den historischen Sammlungen 

der Universität Rostock, der Georg-August-Universität Göttingen und der Ruprecht-

Karls-Universität Heidelberg,32 der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen33, der 

Ruhr-Universität Bochum und der Bayerischen Staatsbibliothek München. 

Nachdem die Mania sine delirio ab dem auslaufenden 19. Jahrhundert bis in die Mitte 

des 20. Jahrhunderts nahezu keine Erwähnung mehr gefunden hatte, wurde sie an-

schließend wiederentdeckt und in psychiatriehistorischen Werken, insbesondere im 

Kontext der forensischen Psychiatrie, beschrieben. Auch die Vertreter der neueren 

rechtswissenschaftlichen Forschung erkennen die zweifelhaften Gemütszustände als 

Katalysator der juristischen Diskussion zur Schuldfähigkeit in Deutschland an.34Ins-

gesamt existieren jedoch nur wenige aktuelle Quellen in ausgewählten historischen 

Fachbüchern und Zeitschriften. 

 
31 Vgl. Stegmann (1829). 
32 Göttingen und Heidelberg waren die Hauptwirkungsorte von Conradi. 
33 Erlangen war der Hauptwirkungsort von Henke. 
34  Vgl.Greve (2004), S. 291. 
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2 Der Gelehrtenstreit 

Die Mania sine delirio erlangte in Deutschland eine derart hohe Akzeptanz, dass sie 

nicht nur in der Fachliteratur besprochen, sondern auch in Lehrbücher aufgenommen 

wurde. Einer der ersten Personen, die dies taten, war Henke, der später einer ihrer 

entschiedensten Gegner werden sollte. Auf drei Seiten der ersten Ausgabe seines Lehr-

buchs der gerichtlichen Medicin beschäftigte sich Henke mit der Frage, ob die Manie 

zweifellos als Unterform des Wahnsinns betrachtet werden könne oder auch die Exis-

tenz einer Manie ohne Wahnsinn, das heißt einer Mania sine delirio, denkbar wäre.35 

Seine Formulierungen waren dabei vorsichtig gewählt und er gab vor allem Meinun-

gen bekannter Psychiater und deren Fallbeschreibungen wieder. Zum Einstieg berich-

tete Henke von den Definitionen der Manie sowie des Wahnsinns nach Johann Chris-

toph Hoffbauer (1766–1827). Während der Wahnsinn dabei als mangelnde 

Unterscheidung zwischen Realität und Vorstellung gewertet wurde, wurde die Manie 

als wiederholte Zornausbrüche angesehen, die durch die erhaltene, aber zu schwache 

Vernunft nicht unterdrückt werden könnten. Die Manie hielt Henke zwar für überwie-

gend mit dem Wahnsinn verbunden, schloss aber eine Unterform mit fehlender Ver-

standeszerrüttung noch nicht aus. Als wegweisend dafür nannte er die Theorien Pi-

nels36, Reils, Ernst Platners (1744–1818)37 und Hoffbauers. Trotz der Akzeptanz des 

Krankheitsbildes wies er seine Leser ausdrücklich auf das enthaltene Missbrauchspo-

tenzial dieser kaum beweisbaren oder als Simulation durch Straffällige detektierbaren 

Form der Manie hin.38 

Sieben Jahre später erschien die zweite Auflage des Lehrbuchs. Darin ist ein wesent-

lich längerer Artikel über die Mania sine delirio enthalten, die Henke inzwischen ab-

lehnte. Bei der Gelegenheit einer Rezension dieses Lehrbuchs für die Heidelberger 

Jahrbücher der Literatur zweifelte Conradi im Jahr 1820 Henkes Darstellung an, was 

der Anfang eines knapp zwei Jahrzehnte anhaltenden Gelehrtenstreits39 zwischen den 

beiden Professoren der Medizin war. 

 
35 Vgl. Henke (1812), S. 148–150. 
36 Manie sans délire, siehe Kapitel 4.2. 
37 Amentia occulta, siehe Kapitel 4.4.1. 
38 Vgl. Henke (1812), S. 148–151. 
39 Vgl. Conradi (1835), V. 
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2.1 Beteiligte 

Neben den Hauptbeteiligten dieses Gelehrtenstreites, Henke und Conradi, wurde die 

Diskussion um die Mania sine delirio in Deutschland durch Beiträge zahlreicher wei-

terer Wissenschaftler aus Medizin, Philosophie und Rechtswissenschaft bereichert. 

Unter ihnen finden sich Reil, Arthur Schopenhauer (1788–1860) und Carl Joseph An-

ton Mittermaier (1787–1867). Die initial breite Akzeptanz durch deutsche Mediziner, 

die darauf gründete, dass Pinel unter ihnen ein hohes Ansehen genoss, wich bald einer 

lebhaften Diskussion. An dieser waren die Vertreter der metaphysischen Philosophie 

aufgrund ihrer rein theoretischen Ausrichtung bald kaum noch beteiligt – denn wäh-

rend in jener Wissenschaft nur die abstrakte Möglichkeit einer Mania sine delirio im 

Zusammenspiel der Seelenvermögen40 besprochen werden konnte, fehlte die Erfah-

rung mit den Kranken, um ihre tatsächliche Existenz zu beurteilen. Rechtsgelehrte 

wiederum beteiligten sich weiterhin an der Diskussion. Auch sie waren, ähnlich den 

Medizinern, durch die Aufklärung zu neuen Ansichten gelangt, die das Fach grundle-

gend revolutionierten. Strafzuweisungen wurden nicht mehr über die Vergeltung von 

Sünden legitimiert, sondern sollten präventive und bessernde Wirkungen erzielen, wo-

bei der Fokus auf dem Delinquenten selbst lag.41 Die logische Konsequenz der Straf-

unfähigkeit bei fehlender Zurechnungsfähigkeit war dabei schon etabliert. Allerdings 

stellte die Mania sine delirio sowohl Gesetzgebung als auch Rechtsprechung vor ein 

Dilemma, denn eine Erkrankung wie diese hätte eine Schuldunfähigkeit zur Folge ha-

ben müssen. Folgende Fragen ergaben sich daraus: Sollte man eine Entität, deren Exis-

tenz nicht bewiesen war, in Gesetze aufnehmen? Wie erkennt man die Erkrankung, 

deren Symptom im Zweifel nur das Verbrechen selbst war? 

Der Verdacht lag nahe, dass zahlreiche Angeklagte sie als Vorwand verwenden wür-

den, um einer Strafe zu entgehen. Wissenschaftliche Erkenntnisse der Psychiatrie zu 

ignorieren oder weitere Forschung abzuwarten, war als Option jedoch ebenfalls nicht 

 
40 Die Aufteilung der Seele in verschiedene Seelenvermögen ist ein zu Beginn des 19. Jahrhunderts 

gängiges Modell zur Erklärung des Aufbaus und der Funktion der Seele, dessen Ursprung bereits in 

der Antike lag. Es existierte eine Vielzahl verschiedener Modelle, von denen das Gebräuchlichste 

in den Anfängen der forensischen Psychiatrie das Modell von Reil darstellt, nach dem drei Seelen-

vermögen existieren: das Vorstellungsvermögen, das Gefühlsvermögen und das Begehrungsvermö-

gen. Es wurde weiterhin davon ausgegangen, dass das Vorstellungsvermögen über das Begehrungs-

vermögen herrscht. Detaillierter wird in dieser Arbeit in Kapitel 3 auf die Vermögensseelenlehre 

eingegangen. 
41 Vgl. Greve (2004), S. 23–24. 
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geeignet, weil dadurch in der Zwischenzeit zu Unrecht Todesurteile hätten gefällt wer-

den können.42 

Insbesondere ab etwa 1830 griffen andere Wissenschaftler die Argumente der beiden 

Mediziner auf und bemühten sich um einen Konsens. Zu dieser Zeit befand sich der 

Gelehrtenstreit an einem Punkt, von dem aus er sich nicht mehr weiterentwickelte. 

Sowohl Henke als auch Conradi wichen in ihrer Meinung sowie Argumentation nicht 

von ihren vorherigen Veröffentlichungen ab. Die Konsequenz, mit der sie ihre eigenen 

Ansichten vertraten, lässt zwei geistreiche Wissenschaftler erkennen, deren Laufbahn 

sich auf dem Zenit befand. Bis dahin waren ihre Karrieren deutlich unterschiedlich 

verlaufen. Im Folgenden werden ihre Lebensläufe skizziert. 

2.1.1 Adolph Christian Heinrich Henke 

Über Henkes Leben ist beruflich und privat viel bekannt, da sein Schwiegersohn Ru-

dolph Wagner posthum eine Biografie verfasste. Diese stellte er aus den Tagebüchern 

des Verstorbenen sowie dessen Erzählungen und Archivmaterial zusammen. Daten 

des Universitätsarchivs Erlangen ergänzen das Wissen um seine wissenschaftliche und 

administrative Laufbahn. 

Adolph Christian Heinrich Henke kam am 12. April 1775 als Sohn des Garnisonspre-

digers Ernst Heinrich Ludwig Henke und Christiane Charlotte Wilhelmine Henke, ge-

borene Spohr, in Braunschweig zur Welt.43 Der Vater starb bereits zehn Jahre darauf 

und hinterließ seiner Frau sowie den neun Kindern wenige materielle Güter, sodass sie 

finanziell stark eingeschränkt lebten. Adolph Henke, der schon früh im Privatunter-

richt und in der Schule durch seine außergewöhnlich intellektuellen Fähigkeiten auf-

fiel, besuchte zum Zeitpunkt des väterlichen Todes seit zwei Jahren das Braunschwei-

ger Catharinengymnasium. Zu seinen Mitschülern, die bis zu fünf Jahre älter waren, 

hatte er eine ambivalente Beziehung. Obwohl es teilweise zu handgreiflichen Ausei-

nandersetzungen kam, konnte er durch Nachhilfeunterricht in Latein und seiner bevor-

zugten Sprache Englisch Geld verdienen. Auf dem Collegium Carolinum, einer höhe-

ren Schule in seiner Heimatstadt, die Henke ab seinem 16. Lebensjahr besuchte, kam 

er erstmalig mit Leichenöffnungen in Kontakt. Seither verabscheute er sie. Dennoch 

entschied er sich für ein Studium der Medizin. Im Alter von 21 Jahren begann Henke, 

die Vorlesungen an der Universität im niedersächsischen Helmstedt zu besuchen, und 

 
42 Vgl. Hoffbauer (1808), S. 153. 
43 Vgl. Hecker (1880), S. 751. 



Der Gelehrtenstreit 13 

 

verdiente nebenbei seinen Lebensunterhalt als Übersetzer für den Fachbereich der 

Chemie.44 Obwohl die Universität Helmstedt für die praktische Lehre nicht ausgelegt 

war, schaffte er es erst 1798, an einen geeigneteren Standort zu wechseln: das ebenso 

renommierte wie teure Göttingen. Henke sicherte dort weiterhin durch Übersetzungen 

sowie das Verfassen von Doktorarbeiten für Kommilitonen seinen Lebensunterhalt. Er 

musste Göttingen jedoch schon ein Jahr später mit bestandenem Staatsexamen45 aus 

monetären Gründen verlassen, ohne selbst promoviert worden zu sein. Mithilfe des 

Darlehens eines Freundes holte er dies im Jahr 1799 in Helmstedt nach. Seine Inaugu-

raldissertation trägt den Titel De opii vi medicatrice et usu (Über die Heilkraft und 

Anwendung des Opiums).46 

Nach einigen Zwischenstationen als angestellter Arzt und Hausarzt in Holstein, Braun-

schweig und Wolfenbüttel erhielt Henke 1805 eine außerordentliche Professur der 

Arzneikunde an der Universität Erlangen. Durch diese Festanstellung und seine Vor-

lesungen in der Pathologie schien sein Einkommen gesichert. Erlangen war bis zum 

Jahr 1805 eine Stadt mit aufstrebender Universität unter preußischer Verwaltung. Na-

poleon Bonapartes Sieg über Preußen in der Doppelschlacht bei Jena und Auerstedt 

am 14. Oktober 1806 stellte jedoch für die Universität Erlangen eine Zäsur dar. Ihre 

finanziellen Zuwendungen wurden stark gekürzt und Henkes Festgehälter über Jahre 

nicht ausgezahlt.47 Da auch zunehmend Vorlesungen ausfielen, konzentrierte sich 

Henke auf das Verfassen von Fachliteratur in verschiedenen medizinischen Bereichen. 

Um Geld zu verdienen, schrieb er „ohne inneren Antrieb“48 den ersten Band seines 

Handbuchs der allgemeinen und speziellen Pathologie, die er damals lehrte. Ab De-

zember 1809 hielt Henke wieder Vorlesungen, auch über die Medicina forensis49. Laut 

seinem Schwiegersohn sei er damit der Bitte eines Jurastudenten nachgekommen und 

hätte sich davor nicht explizit mit der Gerichtsmedizin befasst. Sein zweiter Biograf 

Bauer merkte jedoch an, dass die Universitätsakten der vorherigen Jahre schon Vorle-

sungen Henkes zu diesem Gebiet enthalten.50 Bis in das hohe Alter gab Henke Neu-

auflagen seines 1812 erstmalig erschienenen Lehrbuchs der gerichtlichen Medicin51 

 
44 Vgl. Hecker (1880), S. 752. 
45 Vgl. Ley/Wittern-Sterzel (1999), S. 77. 
46 Vgl. Wagner (1844), S. 5–13. 
47 Vgl. Wagner (1844), S. 19–22. 
48 Bauer (1960), S. 11. 
49 Forensische Medizin. 
50 Vgl. Bauer (1960), S. 13. 
51 „HENKEs Lehrbuch der gerichtlichen Medizin war inzwischen [1830, S.°K.] beherrschend in vielen 

deutschen Universitäten eingezogen“. Bauer (1960), S. 33 
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mit ergänzenden Abhandlungen und ab 1821 die Zeitschrift für die Staatsarznei-

kunde52 heraus.53 

Als Erlangen 1810 vom Königreich Bayern in Besitz genommen wurde, änderte sich 

auch die finanzielle Lage der Universität wieder. Dieser Umstand bewog Henke zur 

Hochzeit mit Sophie Oertel.54 

Allerdings erhielt er seinen Lohn weiterhin selten. Erst ab dem Jahr 1816, in dem 

Henke eine ordentliche Professur für Physiologie, Pathologie und Staatsarzneikunde 

innehatte und seitdem regelmäßige Zahlungen bekam, waren seine Finanzen gesichert. 

In den folgenden Jahren arbeitete er verstärkt an Fachliteratur, wurde 1818 Professor 

für Therapie, Medizinische Klinik und Staatsarzneikunde, lehnte Rufe an andere Uni-

versitäten, wie Halle an der Saale, Marburg sowie Würzburg, ab und wurde Direktor 

des 1824 neu eröffneten Universitätsklinikums sowie mehrfach Prorektor der Univer-

sität Erlangen.55 Seine weitreichenden Kenntnisse der Rechtswissenschaften kamen 

ihm und der Universität in seiner Zeit als Prorektor zugute, sodass ihn die juristische 

Fakultät mit einem Doktortitel honoris causa bedachte.56 1825 wurde Henke zudem in 

den Bayerischen Landtag gewählt.57 

Aufgrund mehrerer gesundheitlicher Probleme war Henke in den 1830er Jahren zu-

nehmend nicht mehr in der Lage, allen seinen Pflichten nachzukommen. Während er 

die praktische Arbeit und Lehre seinen Assistenten überließ, widmete er sich vorwie-

gend dem Verfassen von Schriften und Gutachten, insbesondere im Bereich der Staats-

arzneikunde, die die forensische Psychiatrie beinhaltete.58 Die letzten Jahre seines Le-

bens verbrachte Henke, gezeichnet von schwerwiegenden Leber- und Gallenleiden 

sowie unter dem Eindruck des Versterbens von vier seiner acht Kinder und seiner 

Stieftochter, zunehmend zurückgezogen und zum Zwecke von Kuraufenthalten auch 

öfter außerhalb Erlangens.59 Am 8. August 1843 verstarb Henke an einem Ikterus 

 
52 Unter dem Begriff der Staatsarzneikunde wurden zu Beginn des 19. Jahrhunderts alle Bereiche zu-

sammengefasst, in denen der Staat mit Hilfe der Medizin öffentliche Interessen verfolgte. Darunter 

fielen sowohl die forensische Medizin wie auch der heute als Public Health bezeichnete Wissen-

schaftszweig der öffentlichen Gesundheitsfürsorge. 
53 „Kritisch verfolgte er die neuen Veröffentlichungen auf dem Gebiet der gerichtlichen Medizin und 

nahm noch öfters in seiner Zeitschrift mit Bemerkungen und Erläuterungen dazu Stellung“. Bauer 

(1960), S. 34 
54 Vgl. Wagner (1844), S. 23. 
55 Vgl. Ley/Wittern-Sterzel (1999), S. 77–78. 
56 Vgl. Wagner (1844), S. 35. 
57 Vgl. Bauer (1960), S. 31. 
58 Vgl. Bauer (1960), S. 32. 
59 Vgl. Wagner (1844), S. 46. 
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durch einen kompletten Gallengangsverschluss.60 Sein Schwiegersohn Rudolf Wagner 

beschrieb ihn als „pflichtbewusst, korrekt und wortgewandt in geschriebener wie ge-

sprochener Sprache, guter Lehrer, besser geeignet jedoch für administrative Aufga-

ben“61. 

Während Henke verschiedene wirtschaftlich erfolgreiche Schriften – vor allem zu den 

Themen Pathologie und Kinderheilkunde – verfasst hatte, um finanzielle Engpässe zu 

überbrücken, galt seine Leidenschaft Zeit seines Lebens der Staatsarzneikunde. Mit 

diesem Gebiet beschäftigte er sich vornehmlich in seinen finanziell gesicherten Leb-

zeiten als ordentlicher Professor.62 

Abbildung 1: Adolph Christian Heinrich Henke 

 

Quelle: Universitätsarchiv Nürnberg – Erlangen, Künstler und Jahr unbekannt, mit freundlicher 

Genehmigung 

2.1.2 Johann Wilhelm Heinrich Conradi 

Über das Leben von Conradi ist bisher im Vergleich zu Henke wenig bekannt. Die 

Hauptquellen für seine Vita sind die Archive der Universitäten, an denen er eine Pro-

fessur innehatte, sowie weitere Biografien63, die vorwiegend Daten über seine wissen-

schaftliche Laufbahn enthalten. 

 
60 Vgl. Bauer (1960), S. 35. 
61 Wagner (1844), S. 38. 
62 Vgl.Wagner (1844), S. 24. 
63 Hessische Biografie; Liliencron (1876), S. 445. 
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Conradi kam am 22. September 1780 als Sohn des Juraprofessors Johann Ludwig Con-

radi und dessen Frau Anna Florentine, geborene Seipp, in Marburg/Lahn zur Welt.64 

Der Vater verstarb bereits fünf Jahre darauf. Über die finanzielle Situation der Ver-

bliebenen ist nichts bekannt, jedoch war es Conradi möglich, das Gymnasium in Ha-

nau zu besuchen und 1797 an der Universität Marburg ein Studium der Medizin auf-

zunehmen. Nach fünf Jahren schloss er dieses mit Staatsexamen und Doktortitel, den 

er für die Arbeit Dissertatio de haemorrhoidibus (Abhandlung über Hämorrhoiden) 

erlangt hatte, ab.65 Gleichermaßen wurde Conradi 1802 an seiner Alma Mater habili-

tiert und erhielt dort nach kurzer Tätigkeit als Privatdozent bereits im Folgejahr eine 

außerordentliche Professur für Pathologie und Therapie, zwei Jahre später eine ordent-

liche.66 

1806 heiratete er seine erste Frau Johanna Friederica, geb. Schraidt. Sie verstarb be-

reits 1823.67 

Auch Conradi behielt den Bezug zur praktischen Medizin bei: 1809 wurde er Leiter 

der Marburger Poliklinik und drei Jahre darauf Direktor des neu eingerichteten akade-

mischen Krankenhauses. In diesen Jahren verfasste Conradi ein Werk zur Pathologie 

und Therapie, das vor allem der universitären Lehre diente. Im Jahr 1814 folgte er dem 

Ruf an die Universität Heidelberg, wo er wiederum am Aufbau eines akademischen 

Krankenhauses beteiligt war und Geheimer Hofrat wurde.68 Laut der Allgemeinen 

Deutschen Biografie von Rochus von Liliencron fiel in die Heidelberger Zeit die 

„Glanzperiode seiner Thätigkeit“69, was durch seine Ämter als Prorektor der Univer-

sität und Dekan der Medizinischen Fakultät sowie eine große Anzahl von Publikatio-

nen in diesen Jahren belegt wird. Neben Erweiterungen und Neuauflagen seiner Werke 

zur Pathologie und Therapie veröffentlichte er eine verbesserte Ausgabe des Grundriß 

der medicinischen Encyclopädie und Methodologie. Diese 155 Seiten umfassende 

Sammlung von Literaturempfehlungen zum Studium der Medizin verdeutlicht, warum 

Conradi als „durch große Gelehrsamkeit ausgezeichneter Arzt und Kliniker“70 galt. In 

diesen Werken werden auch die Psychiatrie sowie die forensische Medizin 

 
64 Vgl. Drüll-Zimmermann (2019), S. 411–412. 
65 Vgl. Husemann (1876), S. 445. 
66 Vgl.Philipps-Universität Marburg (2016). 
67 Vgl. Drüll-Zimmermann (2019). 
68 Vgl. Husemann (1876), S. 445. 
69 Husemann (1876), S. 445. 
70 Stübler (1957), S. 340. 
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besprochen, es ist insgesamt in seinen Arbeiten jedoch kein besonderer Schwerpunkt 

in diesen Bereichen erkennbar. 

Die letzte Wirkungsstätte seiner akademischen Karriere war die Universität Göttingen, 

an die er zum Wintersemester 1823/1824 wechselte. Ob seine erste Ehefrau zu diesem 

Zeitpunkt bereits verstorben war, ist unklar. Im April 1824 heiratete er Johanna Marie 

Ernestine, geborene Schulze. Insgesamt brachten die zwei Ehen acht Kinder hervor.71 

Auch in Göttingen leitete Conradi ein poliklinisches Institut, bevor er 1837 Direktor 

des akademischen Krankenhauses wurde. 1853 gab er diese Funktion auf, seine 

Lehrtätigkeit behielt er jedoch weiterhin bei. Das ihm 1852 verliehene Amt des Ober-

medizinalrats verdeutlicht, dass Conradi auch in der Göttinger Regierung hohes Anse-

hen genoss72, während seine akademischen Leistungen mit der Aufnahme in die Göt-

tinger Gesellschaft der Wissenschaften und der Verleihung der Doktorwürde honoris 

causa durch die Philosophische Fakultät geehrt wurden. Am 17. Juni 1861 starb Con-

radi im Alter von 80 Jahren.73 

Abbildung 2: Johann Wilhelm Heinrich Conradi 

 

Quelle: Universitätsarchiv Heidelberg, Künstler und Jahr unbekannt, mit freundlicher Genehmigung 

 
71 Vgl. Drüll-Zimmermann (2019), S. 411–412. 
72 Vgl. Stübler (1957), S. 340. 
73 Vgl. Drüll-Zimmermann (2019), S. 411–412. 



Der Gelehrtenstreit 18 

 

2.2 Voraussetzungen des Gelehrtenstreits 

Die Biografien zeigen zwei begabte Mediziner, die sowohl klinisch als auch akade-

misch gearbeitet und fortwährend publiziert haben. Die größte Gemeinsamkeit stellt 

ihre erste Professur im Bereich der Pathologie dar, die beide dazu veranlasste, Lehr-

bücher zu diesem Bereich herauszugeben. Während Henke sich zunehmend auf die 

forensische Medizin spezialisierte74, der er sich vor allem in seinem Lehrbuch der ge-

richtlichen Medicin und der Zeitschrift für die Staatsarzneikunde regelmäßig wid-

mete75, blieb Conradi ein Experte der gesamten Pathologie und klinischen Medizin. 

Nachdem er zu Beginn seiner Karriere hauptsächlich Kompendien geschrieben hatte, 

ging er in Heidelberg und Göttingen dazu über, vermehrt auch kürzere Beiträge zu 

verschiedenen Themen in den universitären Schriftenreihen zu publizieren. Seinen 

umfangreichen Kenntnissen verdankt er den Ruf des „auf tiefes Studium der Litteratur, 

insbesondere der alten und reiche eigene Beobachtung sich stützenden Eklektikers“76. 

Ihre Lehrbücher zur allgemeinen Pathologie erschienen im Abstand von fünf Jahren. 

Bezüglich der Wahl ihrer Quellen hatten beide ähnliche Grundsätze. So schrieb Henke 

1806 im Vorwort Folgendes: 

Ich habe es für Pflicht gehalten, in einem Kompendium, das dem Anfänger die Übersicht der 

ganzen Wissenschaft gewähren soll, in den wichtigsten Lehren auch der Ansichten der älteren 

Aerzte zu erwähnen, und dieselben zu prüfen. Dieses schien mir um so nothwendiger, da ohne 

Kenntnis derselben die Werke früherer Aerzte, deren Studium jetzt leider nur zu sehr vernach-

lässigt wird, unverständlich bleiben zu müssen. 

Ich hielt mich nicht befugt dasselbe mir den Lehren der neueren und neuesten medizinischen 

Sekten zu thun, die aus dem Schoße der Naturphilosophie hervor gegangen sind, indem diesel-

ben zu schwankend, noch zu sehr im Widerstreite unter einander, und wie jede Doktrin in ihrer 

Bildungsperiode nicht dazu geeignet sind, um schon ein hinlänglich begründetes F über sich 

fällen zu lassen.77 

Conradis Vorwort von 1811 enthält einen vergleichbaren Abschnitt: 

Ueberhaupt aber wird man es nicht verkennen, daß ich, wie billig, sowohl die bewährten 

Grund-sätze der Alten beybehalten, als auch die wirklichen Bereicherungen der Wissenschaft, 

welche wir den Neueren verdanken, gehörig zu benutzen gesucht habe, ohne mich indessen 

durch die schwankenden Meynungen und Extravaganzen mancher Neueren hinreißen zu las-

sen.78 

 
74 Vgl. Wagner (1844), S. 27. Wagner betonte, dass Henkes gute Beziehungen zu seinem Bruder 

Edward, der ab 1813 Professor für Kriminalrecht in Bern war, und ihr gemeinsamer Austausch ihm 

einen interdisziplinären Blick auf die forensische Medizin ermöglichte und er dank seiner differen-

zierten Schriften auch Anerkennung bei Rechtsgelehrten fand. 
75 „Kritisch verfolgte er die neuen Veröffentlichungen auf dem Gebiet der gerichtlichen Medizin und 

nahm noch öfters in seiner Zeitschrift mit Bemerkungen und Erläuterungen dazu Stellung“ Bauer 

(1960), S. 34. 
76 Husemann (1876), S. 445. 
77 Henke (1806), VIII. 
78 Conradi (1811), S. VII–VIII. 



Der Gelehrtenstreit 19 

 

Schon hier zeigt sich, dass Conradi neueren Theorien gegenüber aufgeschlossener, 

wenn auch nicht unkritisch, gegenüberstand. Nähere Ausführungen zu psychischen 

Erkrankungen sind in diesen allgemeinen Pathologien noch nicht enthalten. Erst in 

ihren Lehrbüchern der speziellen Pathologie äußern sich beide Autoren konkret zu 

psychischen Erkrankungen. Um die Ähnlichkeit der nun folgenden Meinungen zu ver-

deutlichen, sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass nach der Vermögensseelen-

lehre der Verstandesgebrauch sowie die Willensfreiheit allgemein dem Erkenntnisver-

mögen zuzuordnen sind und laut Henke, wie später gezeigt werden wird, das 

Selbstbewusstsein deren Voraussetzung darstellt. 

Alle Arten der Gemüthskrankheiten aber, es sey Melancholie, Wuth und Tollheit, Narrheit, oder 

Blödsinn, stimmen darin überein, dass das Selbstbewusstseyn in ihnen verletzt ist, und der 

Kranke das wahre Verhältniss zwischen sich und der Aussenwelt, zwischen dem Subjektiven 

und dem Objektiven, nicht zu erkennen vermag.“79 

Die Seelenkrankheiten (Gemüthskrankheiten, Geisteskrankheiten, Mentis morbi, Vesaniae, Pa-

ranoiae) werden diejenigen Krankheiten genannt, welche sich durch abnorme Verrichtungen 

der Seele auszeichnen und wodurch besonders der gehörige Gebrauch des Verstandes oder der 

Freiheit des Willens gehindert wird.80 

Diese allgemeinen Definitionen der Gemütskrankheiten umfassen jedoch die Mania 

sine delirio nicht, da beide Autoren über Fehler des Erkenntnisvermögens als Haupt-

ursache psychischer Erkrankungen berichten, jene besondere aber laut Pinel einen 

Fehler des Begehrungsvermögens81 darstellte.82 

Henkes Lehrbuch der speziellen Pathologie erschien bereits im Jahr 1808. Da sich die 

ärztliche Forschung im Bereich der Seelenkrankheiten noch an den Anfängen befand, 

stand er den bisherigen Erkenntnissen zweifelnd gegenüber und kritisiert an dieser 

Stelle auch die aus seiner Sicht unzureichenden Seelentheorien der Philosophie.83 Den-

noch zog er deren Systematik der Geisteskrankheiten den Systematiken seiner Kolle-

gen vor – denn während Ärzte Schwermut, Melancholie, partiellen Wahnsinn (fixe 

 
79 Henke (1808b), S. 463–464. 
80 Conradi (1828), S. 570. 
81 Um das Verständnis dieser Theorie zu erleichtern. ist es legitim, das Erkenntnisvermögen mit dem 

heutigen Begriff der kognitiven Fähigkeiten zu vergleichen sowie das Begehrungsvermögen mit den 

Affekten. Es wird also von Pinel die Möglichkeit der rein affektiven Störung ohne Beeinträchtigung 

kognitiver Funktionen beschrieben. 
82 Vgl. Pinel (1801), S. 167. 
83 Vgl. Henke (1808b), S. 464: „Der Fleiss der beobachtenden Aerzte hat eine Menge von Thatsachen 

gesammelt, Philosophen haben sich bemüht der psychischen Pathologie sichere Grundfesten zu ver-

schaffen, aber die wenige Uebereinstimmung die bisher in den gewonnenen Resultaten vielseitiger 

Bemühungen sich ergab, zeigt, wie wenig man noch dem vorgesteckten Ziele sich genähert hat. 

Daher herrscht selbst in der Klassifikation und Terminologie der psychischen Krankheiten so viel 

Ungleichartigkeit.“. 
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Idee) und Manie noch als verschiedene Arten und Grade des Wahnsinns verstanden, 

wurde er laut Henke durch Philosophen bereits differenzierter unterteilt: 

1 Fixer Wahnsinn: auf eine falsche Vorstellung und deren Folgen beschränkt; Ur-

sprung: überspannte Einbildungskraft, beispielsweise religiöser Wahn, Erotomania 

und partieller Wahnsinn. 

2 Herumirrender/vager Wahnsinn: irrige Vorstellungen in verschiedenen Bereichen, 

nicht auf nur eine falsche Idee zurückführbar; Ursprung: Sinnesabstumpfung, Unter-

arten je nach Gemütslage: Melancholie, Schwermütigkeit oder wahnsinnige Narrheit. 

Eine weitere Einteilung erfolgte in Bezug auf die Dauer des Wahnsinns: Vom Wahn-

sinn im Fieberdelir, den er als kurz und vorübergehend beschrieb, grenzte er den chro-

nischen Wahnsinn ab. Der letzte wiederum beinhaltete die Formen des anhaltenden, 

bei dem sich die Symptome konstant beobachten lassen, und des intermittierenden 

Wahnsinns, der luzide Intervalle aufwies.84 

Des Weiteren enthält jenes Kapitel einen vorsichtig formulierten Verweis auf die Ma-

nie sans délire nach Pinel: Zu den Symptomen der ausgebildeten Mania zählte Henke 

den gänzlichen Mangel des Bewusstseins. Zusätzlich berichtete er im selben Lehrbuch 

zwei Paragrafen weiter: 

Auch die Geisteskraft des Kranken ist häufig aufgeregt und erhöhet, besonders bei gebildeten 

Menschen. Beispiele von Rasenden die in ihren Anfällen Witz, Scharfsinn, dichterisches Talent 

zeigten, fremde Sprachen redeten, vollkommener als im gesunden Zustande, sind nicht selten.85 

Als Quelle dieser Beschreibungen nannte er unter anderem Pinel. Expliziter wurde 

Henke 1812, als er sich auf zwei Seiten der ersten Ausgabe seines Lehrbuchs der ge-

richtlichen Medicin mit der Frage beschäftigte, ob die Manie zweifellos als Unterform 

des Wahnsinns betrachtet werden könne – oder auch die Existenz einer Manie ohne 

Wahnsinn denkbar wäre. Seine Formulierungen waren hier ebenfalls vorsichtig ge-

wählt und er gab erneut vor allem Meinungen bekannter Psychiater sowie deren Fall-

beschreibungen wieder. Henke selbst hielt in diesem Kontext die Manie zwar für über-

wiegend mit dem Delirium verbunden, schloss aber eine Unterform mit fehlender 

Verstandeszerrüttung noch nicht aus.86 

Zu Beginn seiner wissenschaftlichen Karriere war Henke dementsprechend ein zu-

rückhaltender Befürworter der Manie sans délire nach Pinel, wobei ihm aber klinische 

 
84 Vgl. Henke (1808a), S. 465–491. 
85 Henke (1808b), S. 475–476. 
86 Vgl. Henke (1812), S. 148–151. 
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Erfahrung und die Expertise in der forensischen Psychiatrie zu diesem Zeitpunkt noch 

größtenteils fehlten, sodass er sich mit eigenen Meinungen weitgehend zurückhielt. 

Conradi hingegen stimmte der Lehre der Manie sans délire nach Pinel von Beginn an 

ausdrücklich zu.87 Bald veröffentlichte Henke ausführliche Erläuterungen ergänzend 

zu seinem Lehrbuch in den Abhandlungen aus dem Gebiete der gerichtlichen Medicin. 

Darin besprach er aktuelle Themen des Faches, verglich unterschiedliche Theorien und 

zog eigene Schlüsse, die er zur fachlichen Diskussion freigab.88 Hier kam Henke nach 

ausgiebiger Sichtung der Quellen, insbesondere der Fallbeispiele von Pinel, Reil und 

Hoffbauer, erstmalig zu folgendem Ergebnis: 

Nach dieser Prüfung der historischen Beweise, die Pinel und Reil für das Daseyn einer Wuth 

ohne Verkehrtheit des Verstandes, Manie ohne Irreseyn, oder einer Mordwuth ohne Störung 

des Vernunftgebrauches aufgeführt haben, lässt sich wohl mit Recht behaupten, dass sie nicht 

bewiesen, was sie beweisen sollen, und dass die sämtlichen Krankengeschichten nichts weiter 

als eine aussetzende Manie mit unregelmässigen freien Zwischenräumen darstellen.89 

In der nachfolgenden Erläuterung benutzte Henke bereits einige Begriffe, die später 

zu den Hauptargumenten seiner Beweisführung gegen die Existenz der Mania sine 

delirio wurden. Er setzte die Vernunft mit Freiheit sowie Selbstbestimmung gleich und 

wies darauf hin, dass es paradox sei, einen Maniker für frei und selbstbestimmt zu 

halten. An dieser Stelle war Henkes Auffassung des Vorstellungsvermögens, zu dem 

die Vernunft gerechnet wurde, entscheidend – denn somit machte er die Diskussion 

um das Krankheitsbild zu einer Debatte über die genaue Definition der Seelenvermö-

gen. Außerdem ging Henke dazu über, von einer anscheinend nicht gestörten Vernunft 

bei den vorliegenden Fallbeispielen zu sprechen, um den Wahrheitsgehalt der reinen 

Beobachtungen nicht gänzlich zu negieren und die Komplexität der Begutachtung je-

ner Fälle zu unterstreichen.90 

Die Frage nach Selbstbewusstsein und -bestimmung spielte von da an in der Straf-

rechtstheorie Henkes eine entscheidende Rolle. Er bezeichnete sie als Grundvoraus-

setzungen für Strafbarkeit. Ihr Fehlen bedeutete Unfreiheit des Handelnden und be-

dingte eine Unzurechnungsfähigkeit in foro. Laut seiner Theorie wäre das 

Selbstbewusstsein bei einer Mania sine delirio intakt, entsprechend konnte Schuldun-

fähigkeit bei einer solchen Erkrankung nicht vorliegen. Da er die Fallbeispiele jedoch 

für Beschreibungen anderer psychischer Erkrankungen hielt und die Betroffenen für 

 
87 Vgl. Conradi (1828), S. 387–389. 
88 Vgl. Henke (1816), IX. 
89 Henke (1816), S. 339. 
90 Vgl. Henke (1816), S. 345. 
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die im Anfall begangenen Taten als nicht zurechnungsfähig beurteilte, musste er die 

Entität als solche anzweifeln. Dies tat Henke, indem er postulierte, die gewaltsamen 

Handlungen während dieser Manie fänden nur scheinbar unter Erhalt der Vernunft 

statt. Sie setze nur für kurze Zeit aus und der Zustand der Unfreiheit sei für den Be-

obachter deshalb nicht klar abzugrenzen.91 

2.3 Exkurs: zum Begriff des Selbstbewusstseins 

Der Begriff des Selbstbewusstseins stammt aus dem Bereich der Philosophie und be-

fand sich in einem kontinuierlichen Prozess der Bedeutungsdiskussion.92 Zum Ver-

ständnis von Henkes Auffassung dieses Terminus ist es empfehlenswert, dessen eigene 

Definition sowie die E. Platners zu betrachten. Letzterer schrieb in seinem 1795 er-

schienenen Lehrbuch der Logik und Metaphysik Folgendes: 

§. 79. Der Inhalt dieses allgemeinen Bewußtseyns (77) ist das Gefühl: Ich bin; und eben 

dadurch allgemeines Bewußtseyn der Existenz. Es ist kein Abstract, sondern a priori das Be-

dingniß alles Vorstellens, Denkens und geistigen Daseyns. 

§. 80. In diesem Sebstbewußtseyn wird das Ich gefühlt, 1) wie das Subject aller Seelenwirkun-

gen, und von diesen, so wie auch von allen namenhaften Theilen des Körpers, unterschieden; 

2) wie ein Subject, und unter aller seiner Veränderung beharrend; also wie Substanz und iden-

tisch.93 

Das Bewusstsein ist laut Platner somit die Erkenntnis des eigenen Seins und Voraus-

setzung aller Tätigkeiten und Funktionen der Seele. Dies umfasst auch die Seelenver-

mögen, wobei seine Beispiele allein dem Erkenntnisvermögen angehören, und ist den-

noch nicht mit ihnen gleichzusetzen. 

Henke selbst bezeichnete das Selbstbewusstsein als den Ausgangspunkt – „vermöge 

dessen die Identität des Vorstellenden und des Vorgestellten erkannt wird“94. Die Auf-

hebung desselben ist laut seiner Theorie die grundlegende Gemeinsamkeit aller Geis-

teskrankheiten. 

2.4 Texte des Gelehrtenstreits 

2.4.1 Beginn 

Seine Ablehnung der Mania sine delirio bekräftigte Henke, indem er sie in die zweite 

Ausgabe des Lehrbuchs für gerichtlich Medicin übernahm. Jene beobachteten Fälle 

wies er erneut als Fehleinschätzung aus, die zurückzuführen wären „theils darauf, dass 

 
91 Vgl. Henke (1827), S. 209–212. 
92 Vgl. Rödl (2011), S. 8–11. 
93 Platner (1795), S. 23. 
94 Henke (1808b), S. 463. 
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man nur einen einzelnen Abschnitt einer aussetzenden Manie beobachtete und beurt-

heilte, ohne den ganzen Verlauf der Krankheit zu kennen, theils darauf, dass man über-

sah, der Wüthende habe wenigstens im Anfall Vernunftgebrauch und Selbstbewusst-

seyn verloren“.95 

Dass Henke seine Meinung darüber nicht mehr änderte, wird im Vergleich dieser zwei-

ten mit der zehnten und letzten durch ihm selbst bearbeiteten Auflage des Lehrbuchs 

von 1841 deutlich – denn der Wortlaut des entsprechenden Kapitels blieb gleich, le-

diglich die Fußnoten passte er dem aktuellen Stand des Gelehrtenstreites an. Wesent-

lich ausführlicher berichtete Henke darüber in den dazugehörigen Abhandlungen aus 

dem Gebiete der gerichtlichen Medicin sowie in seiner Zeitschrift für die Staatsarz-

neikunde. Das Lehrbuch von Henke hatte nach der zweiten Ausgabe in Fachkreisen 

bereits Bekanntheit erlangt96, sodass Conradi den Auftrag erhielt, für die Heidelberger 

Jahrbücher der Literatur Jahrgang 1820 eine Rezension darüber zu verfassen. Darin 

bewertete er es insgesamt positiv und gab zu bedenken, dass es den Umfang eines 

Lehrbuchs inzwischen überschritten hätte und als Taschenbuch gelten könne.97 In der 

anschließenden Besprechung einzelner Punkte, die ihm in Henkes Werk als verbesse-

rungswürdig aufgefallen waren, äußerte er sich größtenteils vorsichtig. Die Ablehnung 

der Mania sine delirio kritisiert Conradi jedoch scharf. Er selbst hielt die Manie für 

nicht zwangsläufig mit einem Delirium verbunden und sah die Lehre von der Manie 

sans délire als erwiesen an.98 Dabei ließ er Henkes Herleitung über die Seelenvermö-

gen unbeachtet und konzentrierte sich auf die Fallbeschreibungen Pinels. Diese seien 

demnach „[…] von der Art, daß man diese Manie nicht wohl läugnen kann, wenn man 

nicht Pinel alle Glaubwürdigkeit absprechen will“99 – denn der französische Arzt hatte 

explizit angemerkt, dass die von ihm beobachteten Betroffenen während des Paroxys-

mus einen gesunden Verstandesgebrauch zeigten, was in der direkten Interaktion 

durch ein Gespräch mit diesen bestätigt wurde100. 

Die Antwort Henkes folgte 1822 mittels eines umfangreichen Beitrags in der Zeit-

schrift für die Staatsarzneikunde. Obwohl er den Namen seines „Kontrahenten“ nicht 

direkt nannte, erkennt man ihn in Henkes Begründung für seine erneute Befassung mit 

 
95 Henke (1819), S. 187–188. 
96 Bauer beschrieb Henkes Wirkung wie folgt: „Henke galt zu seiner Zeit als Begründer der modernen 

gerichtlichen Medizin in Deutschland“. Bauer (1824), S. 45. 
97 Vgl. Conradi (1820), S. 625. 
98 Conradi (1820), S. 628. 
99 Conradi (1820), S. 627. 
100 Vgl. Pinel (1801), S. 163. 
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diesem Thema: „Indessen hat neuerlich eine achtungswerthe Stimme für die Behaup-

tung von Pinel und Reil sich erklärt.“101 Im Verlauf seiner Beweisführung verwendete 

Henke ein Argument, das Conradi fortan als Beleg für dessen Fehleinschätzung diente: 

Er unterteilte die betroffenen Seelenstrukturen weiter in Erinnerung und Bewusstsein 

auf der einen Seite sowie Selbstbewusstsein, Vernunft und freie Selbstbestimmung auf 

der anderen, jedoch ohne diese Disposition näher zu erläutern. Während Henke einge-

stand, dass die ersten beiden während des Anfalls einer Manie erhalten bleiben könn-

ten, schloss er dies bei den restlichen aus.102 Da diese Einteilung nicht nur unüblich 

war, sondern zudem wegen des Fehlens einer Erklärung willkürlich zu sein schien, bot 

die darauf aufbauende Argumentation Angriffsfläche für Kritik.103 Ein Affront folgt 

wenige Zeilen weiter, als Henke die unkritische Übernahme der Meinungen ausländi-

scher Koryphäen durch deutsche Ärzte monierte und erneut Zweifel an Pinels Fallbe-

schreibungen äußerte: 

Es wird aber wohl erlaubt seyn, an der Genauigkeit dieser Aussage zu zweifeln, da schwerlich 

im Moment der tobend ausbrechenden Wuth, Unterredungen mit einem solchen Kranken zu 

pflegen sind, sondern nur zur Zeit des, vielleicht schon nach kurzer Zeit eintretenden, Nachlas-

ses.104 

Davon, dass diese Äußerungen einen persönlichen Angriff auf Conradi bedeuten soll-

ten, ist jedoch nicht auszugehen105, da Henke ein solches Vorgehen laut eigener Aus-

sage für unwissenschaftlich hielt.106 

Es folgten weitere Fallbeschreibungen anderer Ärzte, die er nun differenzierter ande-

ren Erkrankungen aus dem Bereich der zweifelhaften Gemütszustände zuordnete. 

Henke betonte, seine Behauptung bei der Mania sine delirio sei durchaus Wahnsinn 

vorhanden, wenn auch gering ausgeprägt. Die Krankheitszeichen unterschieden sich 

laut ihm deutlich von anderen Arten der Manie, sodass es notwendig sei, diesen 

 
101 Henke (1822), S. 2. 
102 Vgl. Henke (1822), S. 12. 
103 Ob er sich in dieser Einteilung grob am Königsberger Professor Johann Daniel Metzger (1739–1805) 

orientierte, der sich zum Ende des 18. Jahrhunderts mit der Gerichtsmedizin beschäftigte und von 

Henke geschätzt wurde (vgl. Henke (1812), IV), bleibt unklar. Dessen Aufteilung der Seelenvermö-

gen in „1. das Gedächtniss. 2. die Phantasie oder Einbildungskraft und 3. die Vernunft oder Beurt-

heilungskraft.“ (Metzger (1806), S. 40) erinnert in ihren Grundzügen an das von Henke hier vorge-

schlagene Modell. 
104 Henke (1822), S. 12. 
105 Conradi selbst fasste es jedoch als solchen auf und versuchte den Vorwurf wortreich zu entkräften 

Vgl. Conradi (1827), S. 20–21. 
106 „Bei zweifelhaften und streitigen Lehren kann die Wahrheit nur aus dem Streite hervorgehen. Es 

liegt also in der Natur der Wissenschaft, dass die entgegengesetzte Lehre, die widerstrebende Be-

hauptung, bekämpft werden muss, da nur eine Ansicht die richtige und wahre seyn kann. Jeder wis-

senschaftliche Streit geht aber nur die Lehre, nicht die Person an; er soll daher gründlich erörternd, 

prüfend, erweisend geführt werden, mit Vermeidung jeder Persönlichkeit“. Henke (1822), S. 11–12. 
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Symptomenkomplex als getrennt von den Manien zu betrachten, die gemäß der dama-

ligen Lehre aus der Melancholie hervorgingen und von einem offensichtlichen Deli-

rium begleitet wurden. Er postulierte jedoch, dass sie nicht als eigenständige Entität 

im Sinne einer Mania sine delirio anzusehen seien, sondern einzelne Fälle folgender 

Differentialdiagnosen fälschlich für diese nicht existente Erkrankung gehalten worden 

seien: aussetzende Manie mit unregelmäßigen Intermissionen, Iracundia morbosa be-

ziehungsweise Excandescentia furibunda, Amentia occulta und der Anreiz durch einen 

gebundenen Vorsatz.107 

Die meisten von Conradi angeführten Beispiele zum Beweis der Mania sine delirio 

ordnete er in die letzte Kategorie ein. Alle von Henke hier erwähnten psychischen 

Erkrankungen gingen nach seiner Ansicht mit einem Verlust des Selbstbewusstseins 

sowie folglich der Zurechnungsfähigkeit einher. Somit konnten sie laut seiner Theorie 

von Aufbau und Funktion der Seele existieren sowie eine Unzurechnungsfähigkeit be-

gründen.108 

2.4.2 Commentatio de Mania sine delirio 

Die Antwort darauf verfasste Conradi 1824 in Form eines Vortrages für eine Sitzung 

der Königlichen Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen. In gedruckter Form 

erschien sie erst 1827 in den zugehörigen Commentationes Societatis regiae scientia-

rum Gottingensis. Die Publikationssprache dieser Sammlung wissenschaftlicher Ab-

handlungen war Latein. Die Übersetzung des Textes findet sich im Anhang dieser Ar-

beit (vgl. Anhang 1). 

Seinem Ruf, ausgesprochen gebildet zu sein, wurde Conradi in dieser Abhandlung ge-

recht. Auf 22 Seiten und unter Berufung auf 42 Quellen versuchte er die Existenz der 

Mania sine delirio zu beweisen, ihr Vorhandensein vor der Entdeckung durch Pinel 

nachzuweisen und Henkes Argumente zu widerlegen. Conradi begann mit der Ge-

schichte von Mania, Melancholia und Delirium, wobei er nachzuweisen versuchte, 

dass alle diese Erkrankungen als voneinander unabhängig angesehen werden könnten. 

Anschließend brachte er Beispiele für Krankheitsbeschreibungen, von der Antike bis 

zur Neuzeit, die einer Mania sine delirio entsprechen sollten. Dabei schloss Conradi 

einige Quellen ein, deren Übereinstimmung mit der zu erweisenden Entität deutliche 

Mängel aufwies. So zitierte er beispielsweise Hippokrates’ Beschreibung einer 

 
107 Vgl. Kapitel 4.4. 
108 Vgl. Henke (1822), S. 13–15. 
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Sonderform der Phrenitis, deren Symptome denen der Manie sans délire nach Pinel 

stark ähneln, wobei die Genese der ersten Erkrankung aber somatisch und immer mit 

Fieber verbunden ist.109 

Eine Beobachtung von Celsus110, die er anschließend wiedergab, hat wiederum eine 

ausgesprochen hohe Übereinstimmung mit der zu beweisenden Entität. Weiterhin 

führte er Texte der deutschen Ärzte Ettmüller und Wedel als Beleg auf. Ettmüller hatte 

im Jahr 1728 im zweiten Buch seiner Opera omnia das Krankheitsbild der Melan-

cholia sine delirio beschrieben111, Wedel wiederum führte in seiner Pathologia medica 

dogmatica aus dem Jahr 1691 Fallbeschreibungen auf112, die Parallelen zur Mania sine 

delirio zeigen. 

Eine weitere Demonstration seiner Literaturkenntnisse folgt in Form einiger Verse des 

antiken römischen Dichters Ovid aus dessen Metamorphosen, mit dem Conradi das 

subjektive Erleben der Betroffenen im Paroxysmus illustrierte: 

Sed trahit invitam nova vis, aliudque cupido, 

mens aliud suadet: video meliora proboque, 

deteriora sequor113 

In das Deutsche übersetzt lauten die Verse folgendermaßen114: 

Aber mich reißt eine neue Gewalt gegen meinen Willen fort, und es rät 

mir die Begierde 

Anders als die Vernunft: Ich sehe das Bessere und heiße es gut, 

nach dem Schlechteren aber trachte ich 

Diese kritische Selbstreflexion ließ der Dichter die Königstochter Medea aus der anti-

ken Mythologie vornehmen.115 Außerhalb ihres Kontextes ist diese Textstelle auffällig 

passend, selbst die Termini der Vernunft und der Begierde treffen den Sprachgebrauch 

 
109 Vgl. Conradi (1827), S. 6. 
110 Vgl. Conradi (1827), S. 6. 
111 Vgl. Ettmüller (1728), S. 1580.  
112 Vgl. Wedel (1691), S. 603–610. 
113 Conradi (1827), S. 16. 
114 Übersetzung S.°K., diese erfolgte unter Anwendung des für diese Arbeit entstandenen Kurzwörter-

buchs, vgl. Anhang 4. 
115 Jedoch ist mit dem Schlechteren nicht, wie ohne genaue Kenntnisse um Ovids Metamorphosen an-

genommen werden könnte, einer ihrer zahlreichen grausamen Morde gemeint, die sie laut der Sage 

später begehen würde, sondern der Vertrauensbruch gegenüber ihrem Vater Aietes. Dieser hatte dem 

Argonauten Iason einige lebensgefährliche Aufgaben gestellt. Zur Belohnung sollte jener das gol-

dene Vlies erhalten. Medea verliebte sich in den Fremden und beschloss ihm gegen den ausdrückli-

chen Willen ihres Vaters zu helfen, was in diesem Zusammenhang das Schlechtere darstellt. 
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der forensischen Psychiatrie zu Conradis Zeit, sie ist jedoch zur Darstellung einer Lei-

denschaft verfasst worden. Diese galten auch im 19. Jahrhundert nicht per se als pa-

thologisch, obwohl unter einigen Ärzte angenommen wurde, dass sie in krankhaft 

übersteigerter Form zu psychischen Störungen führen können.116 Die Verse sind dem-

nach nicht als antike Beschreibung einer Mania sine delirio zu verstehen, was Conradi 

jedoch nicht explizit verdeutlichte. 

Nachdem er anschließend auch in diesem Text Pinels Definition und Beobachtungen 

wiederholt hatte, zählte Conradi dessen deutsche gelehrte Anhänger vollständig auf. 

Dabei kam er auf insgesamt neun Namen, deutlich mehr als die sonst fortwährend 

erwähnten Hoffbauer und Reil. 

Schließlich griff er Henkes letzte Argumentation bezüglich der Seelenvermögen sowie 

des Selbstbewusstseins auf und versucht damit zu beweisen, dass sein Kontrahent eine 

Manie sans délire nach Pinel anerkannte. Hier ist Conradi eine Amplifikation nachzu-

weisen, die in dieser diffizilen Diskussion eine sinnverfälschende Ungenauigkeit dar-

stellte: Er behauptete in einem indirekten Zitat, Henke hätte eingestanden, „dass in 

kurzen Anfällen einer solchen oft nachlassenden und unbestimmt wiederkehrenden 

Wut die Erinnerung bleibe, das Bewusstsein nicht gänzlich verdunkelt werde und der 

Kranke seinen Vernunftgebrauch nicht vollkommen verliere“117. Der Vernunftge-

brauch während des Anfalls, der seit Pinel eine zentrale Rolle in der Definition dieses 

Krankheitsbildes einnahm, wurde jedoch von Henke konsequent bestritten, wie auch 

in den von Conradi angegebenen Quellen nachzulesen ist. 

Ob er diese Fehlbehauptung (Unwahrheit) bewusst gewählt oder versehentlich ver-

wendet hat, kann nachträglich nicht beurteilt werden. Conradi machte später allerdings 

deutlich, dass er die zentrale Frage der Diskussion nicht in dieser weiteren Graduie-

rung des Erkenntnisvermögens sah, sondern darin, ob dieses gesund und eines der an-

deren beiden Seelenvermögen gestört sei. Als Begründung dafür führte Conradi unter 

anderem an, dass eine Störung des Selbstbewusstseins und der Freiheit genuin zu Pi-

nels Theorie gehört hätte. Henkes Rückschluss auf ein dadurch zwangsläufig entste-

hendes Delirium lehnte er folglich ab. 

Weiterhin reagierte Conradi gelassen auf den Vorwurf der unkritischen Meinungs-

übernahme und brachte selbst wiederum seine Verwunderung darüber zum Ausdruck, 

 
116 Vgl. Arenz (2003), S. 120 ; Shorter (1997), S. 27. 
117 Conradi (1827), S. 17. 
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dass der Kontrahent andere zweifelhafte Gemütszustände, in denen die Vernunft erhal-

ten bliebe, anerkenne.118 

2.4.3 Ettmüller, Wedel und Platter – Vorläufer? 

Die Namen der deutschen Ärzte Ettmüller, Wedel und Platter fielen in der Diskussion 

um die Mania sine delirio erstmalig in Conradis Commentatio de Mania sine delirio.119 

Ihre Erwähnung ist eingedenk der Gründlichkeit des Autors folgerichtig, denn sie be-

fassten sich schon über 200 Jahre vor dem hier behandelten Gelehrtenstreit ausführlich 

mit dem später als Psychiatrie bezeichneten Fachgebiet.120 Allen drei Ärzten war ge-

meinsam, dass sie Fallbeispiele oder Krankheitstheorien veröffentlicht hatten, die Con-

radi, ähnlich den Textstellen aus Celsus’ und Hippokrates’ Werken, als Belege zur Exis-

tenz der Mania sine delirio heranzog. Es muss jedoch betont werden, dass Conradi an 

keiner Stelle behauptete, sie hätten exakt dieses Krankheitsbild beschrieben, sondern er 

nur die Ähnlichkeit jener Beobachtungen zu denen Pinels hervorhebt.121 Die Korrektheit 

seiner Aussage sowie relevante Unterschiede zur Manie sans délire lassen sich in den 

zugehörigen Originaltexten von Ettmüller und Wedel nachweisen, deren relevante Ab-

schnitte in Übersetzung in den Anhängen 3 und 4 dieser Arbeit zu finden sind.122 

In Ettmüllers Werk handelt es sich dabei um eine konkrete Entität. Er beschrieb im 

Abschnitt über die melancholischen Delire ein Krankheitsbild mit dem Namen Melan-

cholia sine Delirio. Zum besseren Verständnis sollte man sich an dieser Stelle verge-

genwärtigen, dass zu seiner Zeit die Mania nicht als eigenständige Entität, sondern als 

Exazerbation der Melancholia galt. Es ist deshalb, der reinen Sprachlogik folgend, 

nicht grundsätzlich falsch, dieses Krankheitsbild mit einer Mania sine delirio gleich-

zusetzen. Ettmüller selbst wies darauf hin, dass „das[,] was Melancholia und Delirium 

melancholicum genannt wird“, nicht immer „mit Trübsinn und Trauer verbunden“123 

sei. Die von ihm beschriebene Melancholia sine delirio bezeichnete er jedoch explizit 

als schwermütige Gefühlsstörung und wies darauf hin, dass sie aufgrund ihrer Häufig-

keit in der Praxis oft unpräzise als Gemütsstörung bezeichnet wurde.124 Die 

 
118 Vgl. Conradi (1827), S. 17. 
119 Vgl. Conradi (1827), S. 6–7. 
120 Erstere taten dies in ihren umfangreichen Werken über die gesamte Medizin: Ettmüller 1827 in sei-

nen Opera omnia und Wedel 1691 in seiner Pathologia medica dogmatica. Diese enthalten kom-

plette Nosologien und sind gänzlich auf Latein verfasst. Platters Observationum libri tres, eine reine 

Fallsammlung, rückte über Zitate in Ettmüllers Texten in die Aufmerksamkeit der Psychiater. 
121 Vgl. Conradi (1827), S. 5–7. 
122 Übersetzung S.°K. 
123 Ettmüller (1728), S. 1580. 
124 Vgl. Ettmüller (1728), S. 1580. 
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darauffolgenden Beispiele, beide entnommen aus Platters Observationes125, handeln 

von Impulsen zu Gotteslästerung und Kindstötung. Beide wurden als stark beschrie-

ben, aber die Betroffenen konnten jene Handlungen durch ihren Vernunftgebrauch als 

falsch erkennen und aus eigener Kraft abwenden. Ettmüller ging folglich davon aus, 

dass es als Exazerbation einer schwermütigen Melancholie Delirien gebe, die unter 

anderem mit Wut verbunden sein können, grenzte die von ihm beschriebene Melan-

cholia sine delirio jedoch klar von diesen ab und wertete die darunter auftretenden 

Impulse als Bestandteil der schwermütigen Melancholie. Da Pinel und Conradi die 

Mania sine delirio als eine Sonderform der Manien betrachteten, die explizit nicht mit 

melancholischen Phasen verbunden sein sollte und deren Betroffene sich nicht gegen 

den übermächtigen Drang, Straftaten zu begehen, zur Wehr setzen konnten, ist es nicht 

möglich, diese phonetisch ähnlichen Krankheitstheorien gleichsetzen. 

Wedels Betrachtungen fanden bei Conradi Beachtung, weil jener zwei Fälle beschrieb, 

in denen die Kranken in ihrem Sprachgebrauch und Sozialverhalten vorerst vernünftig 

sowie gesund erschienen, aber anschließend ohne erkennbare Ursache gewalttätig 

wurden.126 Als eigene Entität wies er dies jedoch nicht aus, sondern es sollte beweisen, 

dass Delirien nicht immer konstant seien. In seiner Pathologia medica dogmatica wer-

tete er die Mania, der zu seiner Zeit vorherrschenden Lehre folgend, als mit der Me-

lancholie verbunden und als deren Exazerbation: 

Die Manie aber, die mit Raserei verbunden ist, leite ich dennoch von der schwarzen Galle ab 

[gleich der Melancholie, S.°K.], offenbar ist sie die nachfolgende Krankheit, daher wandelt 

sich die Manie leicht in Melancholie um und andersherum.127 

Dieses Zitat belegt auch, dass Wedel das Delirium, hier als Raserei bezeichnet, als 

einer Manie genuin zugehörig betrachtete. Zu den Delirien selbst jedoch schrieb er, 

dass in ihrem Verlauf die Vernunft nicht etwa beschädigt, sondern nur zurückgedrängt 

werden würde.128 Deshalb sei es auch nicht verwunderlich, wenn, wie in den Fallbei-

spielen beschrieben, Maniker von einem scheinbar gesunden Zustand plötzlich in eine 

Raserei verfallen würden.129 Auch hier erinnert die Fallbeschreibung an die Mania sine 

delirio, die zugehörige Erklärung jedoch nicht. 

 
125 Vgl. Platter (1680), Liber I, S. 46–47. 
126 Vgl. Wedel (1691), S. 603. 
127 Wedel (1691), S. 194. 
128 Vgl. Wedel (1691), S. 589. 
129 Vgl. Wedel (1691), S. 603. 
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Nachdem Conradi diese Ärzte mit der Mania sine delirio in Verbindung gebracht 

hatte, bezogen sich weitere Autoren auf sie. Außer von Henke, der in seiner Antwort 

auf die Commentatio de Mania sine delirio den Verweis auf Ettmüller, Wedel und 

Platter für unzulässig erklärte130, wurde die Wiederentdeckung dieser Theorien als Ar-

gument für Pinels Lehre anerkannt. Dabei rückte die Tatsache, dass die von Conradi 

Zitierten unterschiedliche Entitäten beschrieben, welche inhaltlich deutlich von der 

Theorie Pinels abwichen, in den Hintergrund. Dies wird anhand der folgenden Zitate 

unterschiedlicher Autoren aus den Jahren 1829, 1830 und 1831 deutlich. In Kleinerts 

Repertorium, einer Zusammenfassung neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse, ist noch 

Folgendes zu lesen: 

Der Inhalt jener Schrift des Hn. C. [Herrn Conradi; S.°K.] betrifft zuerst die Aussprüche älte-

rer Aerzte über Manie und das Verhältnis derselben zur Melancholie, auch glaubt ihr Vf., bei 

Celsus, Wedel, Ettmüller, Plater131, Brendel und Platner Einiges für Pinel sprechendes zu fin-

den.132 

Im Folgejahr schrieb Friedrich Groos (1768–1852): 

Nachdem die mahnenden Stimmen berühmter deutscher Ärzte des 16ten und 17ten Jahrhun-

derts von der Existenz einer Melancholie ohne Irrereden überhört worden oder längst verges-

sen waren; so erschallte mit dem Anfange des laufenden Jahrhunderts von Paris her ein Laut 

von der Manie sans délire […].133 

Bei Johannes Baptist Friedreich (1796–1862) wurde die Trennschärfe zwischen Ett-

müller, Wedel, Platter und Pinel noch undeutlicher: 

Zwei der ersten Psychologen Deutschland’s, Reil und Hoffbauer nahmen die neue französische 

Lehre von der Manie non delirante in Schutz, und Conradi rief die längst verfallenen ähnlichen 

Laute eines Felix Plater’s, Wedel’s, Ettmüller’s wieder ins Leben hervor.134 

Diese Beispiele verdeutlichen, warum in Deutschland bald fälschlich davon ausgegan-

gen wurde, deutsche Ärzte hätten schon vor Pinel eine Mania sine delirio beschrieben. 

2.4.4 Weiterer Verlauf des Gelehrtenstreits 

Nach Conradis Commentatio de Mania sine delirio ist die Diskussion der beiden Pro-

fessoren dadurch gekennzeichnet, dass keine grundlegend neuen Argumente 

 
130 Vgl. Henke (1829), 240-41, 284. Dabei stellte Henke, analog zu den Beobachtungen von Pinel, nicht 

die Fallbeschreibung selbst in Frage, sondern bezweifelte auch bei diesen Quellen, dass die Vernunft 

der Betroffenen in den beschriebenen Paroxysmen erhalten blieb. Er rechnete die Fallbeschreibun-

gen der Aussetzenden Manie mit unregelmäßigen Intermissionen, der Iracundia morbosa, der A-

mentia occulta und dem Anreiz durch einen gebundenen Vorsatz zu. 
131 Die hier verwendete alternative Schreibweise Platters mit nur einem t scheint auf die latinisierte 

Form seines Namens, Platerus, zurückzugehen. 
132 Kleinert (1829), S. 1–2. 
133 Groos (1830), S. 1. 
134 Friedreich (1831), S. 242. 
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vorgebracht, sondern die des jeweils anderen geprüft und nach Möglichkeit als falsch 

dekuvriert wurden. Auch die Theorien anderer Autoren bezüglich der Mania sine de-

lirio fanden dabei Beachtung. Henke beschäftigte sich zunehmend mit der Rechtsthe-

orie. In der Zeitschrift für die Staatsarzneikunde erschien 1827 ein Artikel, in dem er 

die teilweise veralteten Paragrafen zur Exkulpation wegen psychischer Unzurech-

nungsfähigkeit verschiedener deutscher Staaten verglich und neue Impulse besprach. 

Im Zentrum davon stand der Vorschlag einer Unterscheidung der Freiheit des Han-

delnden in Freiheit des Urteils (libertas iudicii) und Freiheit des Entschlusses (libertas 

consilii), den der Rechtsgelehrte Carl Joseph Anton Mittermaier (1787–1867) einge-

bracht hatte und der eine Mania sine delirio implizit berücksichtigte.135 Henke lehnte 

diesen Vorschlag ab. Zur Begründung führte er an, dass man diese beiden Bereiche 

nicht voneinander trennen könne, da der menschliche Wille von der Vernunft abhängig 

sei. Der Entschluss entstehe demnach zwangsläufig aus dem Urteil – und nur Fehler 

des Urteils könnten falsche Entschlüsse und Handlungen nach sich ziehen. Hier wird 

wieder deutlich, dass Henke die Seelenvermögen als funktionelle Einheit betrachtete, 

in der die Störung einer Komponente die anderen zwangsläufig beeinflusst. Bezüglich 

des Gelehrtenstreits behauptete er, Pinel, Heinroth und Reil seien inzwischen wider-

legt oder hätten ihre Meinung geändert, weshalb Conradi als einziger noch die Mania 

sine delirio verteidigen würde.136 

Die direkte Antwort auf Conradis Commentatio folgte 1829. Um sich gegen die Kritik 

an seiner Lehre, die in der Zwischenzeit nicht nur von Conradi, sondern vor allem auch 

von dem Psychiater Friedrich Groos (1768–1852) geübt worden war, zu verteidigen, 

veröffentlichte Henke im zweiten Vierteljahrheft seiner Zeitschrift für die Staatsarz-

neikunde einen von ihm selbst verfassten Artikel. Auch er formulierte hier zu Beginn 

eine Kernfrage für den Gelehrtenstreit, das heißt, „[…] ob es eine Manie gebe und 

geben könne, in welcher, bei vollkommenem Selbstbewusstseyn und ungestörtem Ver-

nunftegebrauche, der von dieser Manie ergriffene zu gewaltthätigen Handlungen nur 

durch einen Fehler des Willens bestimmt wird“137. Ähnlich der Fragestellung Conra-

dis, weicht sie in einem entscheidenden Punkt jedoch davon ab. Henke machte das 

ungestörte Selbstbewusstsein zur Voraussetzung für eine Mania sine delirio. An dieser 

Stelle wird deutlich, warum der Gelehrtenstreit von diesem Zeitpunkt an keine 

 
135 Vgl. Mittermaier (1825), S. 19. 
136 Vgl. Henke (1827), S. 191–234. 
137 Henke (1829), S. 247. 
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Fortschritte mehr erzielte. Wie oben beschrieben, ging Conradi mit Bezug auf Pinel 

von einer Störung des Selbstbewusstseins sowie der Freiheit des Willens aus und ver-

neinte das Vorhandensein eines Delirs. Nach Henkes Theorie war jedoch eine Störung 

des Selbstbewusstseins mit intaktem Willen nicht möglich, da er das eine für die 

Grundlage des anderen hielt. Des Weiteren resultierte laut ihm aus jenem gestörten 

Selbstbewusstsein zwangsläufig eine Verstandesverwirrung, also ein Delirium.138 

Diese Differenz in der zu diskutierenden Frage führte dazu, dass beide im Kern nicht 

das gleiche Thema besprachen. Ein Konsens war folglich unmöglich. Zudem wies er 

darauf hin, dass er nie von einem intakten Vernunftgebrauch während der Anfälle aus-

gegangen war, und verteidigte seine Theorie, da man insbesondere in der Gesetzge-

bung von einer Freiheit der Entscheidungen eines Menschen ausgehen müsse. Dies 

unterstrich er mit einem ausführlichen Zitat seines Bruders Eduard Henke, der Jura-

professor in der Schweiz war: 

Die Gesetzgebung setzt bei Individuen, für welche ihre Bestimmungen Gültigkeit und bindende 

Kraft haben sollen, Vernunftgebrauch und Freiheit der Selbstbestimmung voraus. Sie muſs da-

von ausgehen, weil ohne Vernunft und Freiheit der Selbstbestimmung (Willensfreiheit) die Zu-

rechnung wegfallen würde.139 

Anschließend betonte er, dass philosophische Zweifel an dem Dogma der Vorausset-

zung von Selbstbestimmung und Willensfreiheit, wie sie zum Beispiel im Determinis-

mus enthalten sind, Gesetzgeber, Rechtsgelehrten und Arzt nicht daran hindern sollten, 

in der Praxis unter der Annahme der Freiheit des gesunden Menschen zu urteilen. 

Henke beurteilte dabei jene Freiheit, die vorerst nur einen inneren Prozess der Ent-

scheidung und noch keine Aktion beschreibt, mit dem Wort Selbstbestimmung. In Be-

zug auf die Mania sine delirio wiederholte er sein Argument, dass zur Aufhebung der 

Schuldfähigkeit eine Aufhebung der Freiheit und des Selbstbewusstseins Vorausset-

zung sein müsse. 

Dieser Text ist somit der Versuch eines Beweises für die Existenz der Willensfreiheit 

sowohl mit ärztlichen als auch mit juristischen Argumenten.140 Diese Herangehens-

weise Henkes an die Mania sine delirio macht seine gerichtsmedizinische Perspektive 

deutlich. Während bei Conradi die akademische Frage, ob eine Manie ohne Wahnsinn 

 
138 „[…] ja ich bin überzeugt, dass die Existenz einer Manie bei bestehendem Selbstbewusstseyn und 

ungestörter Vernunft nicht denkbar und mit den Gesetzen, nach welchen die menschliche Seelent-

hätigkeit wirkt, unvereinbar sey“. Henke (1829), S. 247. 
139 Henke (1823), S. 291. 
140 Henke (1829), S. 295. 
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existieren kann, im Vordergrund stand, prüfte der praktisch orientierte Henke das 

Krankheitsbild auf Tauglichkeit zur Feststellung einer Unzurechnungsfähigkeit in foro. 

Conradis Antwort folgte noch 1829 in den Göttingischen gelehrten Anzeigen. Darin 

verwies er erneut darauf, dass die Kernfrage sein müsse, ob eine Störung des Begeh-

rungs- und Empfindungsvermögens bei intaktem Erkenntnisvermögen möglich sei. 

Des Weiteren bestritt Conradi, dass Pinel und Hoffbauer von ihren Ansichten zurück-

getreten seien, vollzog kleinschrittig Henkes Beweisführung nach, versuchte, diese zu 

widerlegen, und wiederholte seine eigenen Argumente. Neue Impulse gingen von die-

sem Beitrag nicht aus.141 

Den nächsten Artikel zum Gelehrtenstreit veröffentlichte Henke im Jahr 1834 in sei-

nen Abhandlungen zur gerichtlichen Medizin. Auch hier wurden keine neuen Argu-

mente genutzt, sondern detailliert die Voraussetzungen für Vernunft, Selbstbewusst-

sein und Freiheit besprochen. Des Weiteren forderte Henke, die Mania sine delirio 

dürfe so lange nicht in der Gesetzgebung berücksichtigt werden, bis deren Verfechter 

ihre Existenz bewiesen hätten. Um dieses Ansinnen zu begründen, widmete er sich 

erneut Fällen, die als Mania sine delirio veröffentlicht wurden, und ordnete sie unter 

andere zweifelhafte Gemütszustände ein.142 Zu diesem Zeitpunkt war Henke ein in 

Deutschland bekannter und angesehener Rechtsmediziner, dessen Lehrbuch ein Stan-

dardwerk in den Universitäten geworden war.143 Es kann davon ausgegangen werden, 

dass seine Meinung zur forensischen Psychiatrie Beachtung fand. 

Entsprechend verfasste Conradi zeitnah eine Antwort mit dem Titel Beitrag zur Ge-

schichte der Mania sine delirio. Dieser Text stellt mit 76 Seiten seinen umfangreichs-

ten Beitrag zum Gelehrtenstreit dar. Doch auch hier ist zu erkennen, dass sich die Dis-

kussion um das Krankheitsbild nicht weiterentwickelte. Die Argumente wurden weiter 

ausgeführt und durch längere Zitate belegt, blieben aber ansonsten unverändert, sodass 

sie abschnittsweise den gleichen Wortlaut wie in der Commentatio de Mania sine de-

lirio und den Göttinger gelehrten Anzeigen aufweisen.144 

Henke verzichtete auf eine direkte Antwort. In seinem Lehrbuch aus dem Jahr 1841, 

der letzten von ihm selbst überarbeiteten Auflage, befindet sich sein letzter Beitrag 

zum Gelehrtenstreit. Der eigentliche Abschnitt mit der Überschrift Manie mit 

 
141 Vgl. Conradi (1829), S. 1305–1320. 
142 Vgl.Henke (1834), S. 209–303. 
143 Vgl. Bauer (1960), S. 33. 
144 Vgl. Conradi (1835). 
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(scheinbar) ungestörtem Erkenntnisvermögen gleicht im Wortlaut der Version von 

1819 noch exakt.145 Henkes Ansichten zum Krankheitsbild hatten sich folglich bis zu 

seinem Tod nicht mehr geändert. Aus der umfangreichen Fußnote des Abschnitts146 

wird aber deutlich, dass die Diskussion um die Mania sine delirio noch nicht beendet 

war und von Henke mit wissenschaftlichem Ehrgeiz geführt wurde. Er bekräftigte 

seine Ablehnung des Krankheitsbildes, ohne jedoch die Diskussion darüber außer Acht 

zu lassen. Hierfür ging er auf die Argumente seiner Kollegen ein und machte durch 

Literaturhinweise den Meinungsaustausch nachvollziehbar. Obwohl auch Henke 

selbst seit einem Jahrzehnt keine neuen Argumente veröffentlicht hatte, nutzte er den 

Mangel an neuen Beweisen als Kritikpunkt zu Conradis letzter Abhandlung: 

Fortgesetzte Vertheidigung und Rechtfertigung seiner Ansicht bezweckt Conradi’s neueste 

Schrift: Beitrag zur Geschichte der Manie ohne Delirium. Göttingen 1835. 8. Neue, früher noch 

nicht erörterte, Gründe für dieselbe oder thatsächliche Beweise, enthält diese nicht.147 

Es blieb der einzige Kommentar zu Conradis letztem Beitrag.148 Mit dem Tod Henkes 

im Jahre 1843 endet der Gelehrtenstreit, ohne dass einer der beiden den anderen von 

seiner Meinung hätte überzeugen können. Die Resonanz aber, die diese Diskussion in 

ärztlichen und juristischen Kreisen hervorgerufen hat, ist beträchtlich. 

2.5 Auswirkungen des Gelehrtenstreits 

Der wissenschaftliche Diskurs Henkes und Conradis war typisch für die sich entwi-

ckelnde Psychiatrie im 19. Jahrhundert, denn die fehlende Systematik und Terminolo-

gie ließen bezüglich neuer Impulse aus der empirischen Forschung Raum für Interpre-

tationen. Obwohl jedoch diese bestimmte Diskussion nicht durch eine 

einvernehmliche Lösung beendet werden konnte, hatte sie die wesentlich wichtigere 

Konsequenz, dass sich Ärzte überhaupt mit Themen der Psychiatrie und Forensik aus-

einandersetzten. Dabei wurde nicht nur das Krankheitsbild als solches besprochen, 

sondern es wurden auch verwandte Bereiche, wie der Aufbau und die Funktion der 

Seele, die Zurechnungsfähigkeit, die ärztliche Gutachtertätigkeit in foro und zweifel-

hafte Gemütszustände, erörtert. Die Auswirkungen waren interdisziplinär relevant, 

denn die Rechtslehre und die Philosophie hatten ebenfalls einen Anteil am Fachgebiet 

der forensischen Psychiatrie. Die ärztliche Kompetenzentwicklung in speziellen 

 
145 Vgl. Henke (1819), S. 188, (1841), S. 195. 
146 Sie ist wesentlich länger als der Abschnitt selbst. 
147 Henke (1841), S. 198. 
148 Vgl. Henke (1841), S. 198. 
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Fragestellungen dieses Bereiches war jedoch von entscheidender Wichtigkeit, da am 

Anfang des 19. Jahrhunderts noch nicht feststand, welche Fachvertreter der einzelnen 

Disziplinen den Gemütszustand psychisch Kranker vor Gericht beurteilen konnten und 

sollten.149 Diese Konstellation hatte sich zum Ende des Gelehrtenstreits geändert. 

Durch die Professionalisierung der ärztlichen Seelenkunde und ihrer Expertise in fo-

rensischen Fragen waren psychiatrisch und gerichtsmedizinisch erfahrene Ärzte zu 

den führenden Sachverständigen geworden.150 

Die Kontroverse wurde nicht allein durch Henke und Conradi ausgelöst, dennoch hatte 

ihr langanhaltender Disput einen großen Anteil – denn ihre Überlegungen haben wei-

tere Wissenschaftler dazu angeregt, sie zu prüfen und durch neue Argumente zu er-

gänzen.151 Als bedeutende Beispiele sind dabei Mittermaier und Groos zu nennen. Des 

Weiteren hat Henke in seiner Zeitschrift für die Staatsarzneikunde mehrfach Gutach-

ten anderer Autoren zur Mania sine delirio und Patienten veröffentlicht, bei denen 

diese Erkrankung vermutet wurde. Dieser Umstand ermöglicht einen Einblick in die 

Praxis der forensischen Psychiatrie in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts.152 

2.5.1 Mittermaiers Unterscheidung der Freiheiten 

Wie bereits erwähnt, äußerte sich Henke auch mehrfach zur Freiheitstheorie Mitter-

maiers. Der Heidelberger Rechtswissenschaftler, der sich vor allem mit dem Strafrecht 

befasste, genoss zu seiner Zeit hohes Ansehen und große Bekanntheit.153 Sein Beitrag 

zur Diskussion umfasst ein Werk über die Zurechnungsfähigkeit psychisch Kranker 

mit dem Titel Disquisitio de alienationibus mentis quatenus ad jus criminale 

spectant154. Darin beschäftigte er sich vor allem mit den Fortschritten in der Psychiat-

rie sowie damit, inwiefern diese in die Rechtsprechung integriert werden könnten. Un-

ter den ärztlichen Vordenkern, an deren Theorien er sich orientierte, nannte er unter 

anderem Reil, Pinel, Platner und Henke. Den Ansichten des letzteren zur Mania sine 

delirio widersprach Mittermaier. Er behauptete, die neuen Erkenntnisse der anderen 

Genannten seien bislang von den Gesetzgebungen ignoriert worden. Dass diese 

 
149 Vgl. Greve (2004), S. 291. 
150 Vgl. Haack (2011), S. 7. 
151 Rezensionen der Schriften des Gelehrtenstreits wurden unter anderem durch den Gerichtsarzt Fried-

reich in dessen eigenem Magazin, den Arzt und Philosophen Groos und in Kleinert’s Repertorium 

der gesammten deutschen medizinisch – chirugischen Journalistik veröffentlicht. 
152 Vgl. Hinze (1822), S. 34–45; Schuler zu Wolfrathshausen (1829), S. 460–464; Nasse (1831), S. 1–

44; Stegmann (1829), S. 1–18. 
153 Vgl. Ebert/Fijal (1994), S. 584. 
154 Untersuchung über die Geisteszerrüttungen in Bezug auf das Strafrecht. 
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reformwürdig gewesen seien, illustrierte er an einem Beispiel: In Bayern wurden ex-

plizit jenen Geisteskranken der Verlust der Freiheit und somit eine Unzurechnungsfä-

higkeit zugesprochen, die ihren Verstandesgebrauch verloren hätten. Da nach dieser 

Formulierung jedoch Patienten mit Erkrankungen wie einer Mania sine delirio als ge-

sund und nicht exkulpierbar galten, hielt Mittermaier Gesetze wie dieses für veraltet. 

Er formulierte einen Lösungsvorschlag: 

Nachdem ich mir die Beschaffenheit der Freiheit des Menschen angesehen habe, offenbaren 

sich mir derer zwei, die hier zum Zwecke der näheren Untersuchung niedergeschrieben sind; 

es ist die eine die libertas iudicii, deren Kraft es ist die Taten der Menschen zu erkennen, deren 

Natur und Wirkung in Bezug auf andere zu durchschauen; die zweite ist die libertas consilii 

oder propositi, der die Kraft und Macht innewohnen das was du tust frei auszuwählen und zu 

handeln.155 

Anders ausgedrückt ist die libertas iudicii die Freiheit des Menschen über Handlungen 

und ihre strafrechtlichen Konsequenzen zu urteilen. Die libertas consilii/ propositi hin-

gegen ermöglicht es, sich für oder gegen deren Ausführung zu entscheiden. Die Mania 

sine delirio entspräche nach dieser Logik einer aufgehobenen Entschlussfreiheit bei 

vorhandener Urteilsfreiheit. Diese Einteilung hatte den weiteren Vorteil, dass keine 

konkreten Erkrankungen im Strafrecht hätten festgehalten werden müssen, sondern 

mehrere Entitäten aus dem Bereich der zweifelhaften Gemütserkrankungen erfasst wä-

ren. Inwiefern Mittermaiers Theorie in den Gesetzgebungen der deutschen Staaten be-

rücksichtigt wurde, wird in Kapitel 6 dieser Arbeit besprochen. 

2.5.2 Beitrag von Friedrich Groos 

Zu dem Zeitpunkt, an dem der Streit Conradis und Henkes seinen Höhepunkt erreicht 

hatte und alle relevanten Argumente der beiden bereits publiziert waren, veröffent-

lichte der psychiatrisch tätige Arzt, Jurist und Philosoph Friedrich Groos eine Schrift 

mit dem Titel Die Lehre von der Mania sine delirio: nach ihrer Wichtigkeit für den 

Staat, für den Psychologen, den Richter, Vertheidiger und für die praktische Heilkunde 

dargestellt. Darin arbeitete Groos, ähnlich wie Conradi, ihre Geschichte auf und 

brachte den Vorschlag ein, die Manie sans délire und Platners Amentia occulta156 auf-

grund ihrer Ähnlichkeit als Platner-Pinelschen Satz157 zu bezeichnen. Dass es sich da-

bei um eine unkorrekte Benennung handelt, da diese Krankheitstheorien voneinander 

abweichen, ist inzwischen belegt.158 Deutlich grenzte Groos diese beiden jedoch von 

 
155 Mittermaier (1825), S. 19. 
156 Versteckter Wahnsinn, 
157 Vgl. Groos (1830), S. 8. 
158 Vgl. Haack (2011), S. 56. 
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den auf einer fixen Idee basierenden Monomanien ab und gibt zu bedenken, dass sich 

jene Lehre Esquirols in Frankreich bereits gegen die Manie sans délire durchgesetzt 

hatte. Er selbst lehnte erstere jedoch ab. 

Im mittleren Teil ging er konkret auf den Streit zwischen Henke und Conradi ein, in-

dem er ausführlich deren Argumente beschrieb, und wertete sie anschließend. Auch 

Groos war davon überzeugt, dass im Paroxysmus Selbstbewusstsein sowie Verstan-

desgebrauch nicht vorhanden wären. Er postulierte jedoch, sie seien nicht gestört, son-

dern nur durch den übermäßigen Trieb gelähmt, was am ehesten der Theorie Wedels 

entspricht. Dieses Argument wertete Groos zugunsten der Mania sine delirio. 

Der darauffolgende Abschnitt enthält eine vollkommen neue Betrachtung dieses 

Krankheitsbildes – denn Groos bezweifelte, dass eine krankheitsbedingte Handlung, 

die dem Willen des Betroffenen widerstrebe, durch den Willen ausgelöst werden 

könnte. Als logische Konsequenz daraus hielt er es für fehlerhaft, die Mania sine de-

lirio überhaupt den Seelenkräften zuzuordnen, und beschrieb die Genese als somatisch 

mit noch unbekannter Ursache.159 Groos’ Begründung wurde von Henke abgelehnt. 

Conradi äußerte sich in seinen Schriften nicht explizit dazu. 

2.5.3 Gutachten über den Bauern Ernst G. 

Dieses Gutachten erschien bereits in der dritten Ausgabe von Henkes Zeitschrift für 

die Staatsarzneikunde, im Anschluss an einen Beitrag des Herausgebers über die Ma-

nia sine delirio und soll hier zur Illustration der forensisch psychiatrischen Praxis im 

beginnenden 19. Jahrhundert und der Schwierigkeiten der Beurteilbarkeit der zweifel-

haften Gemütszustände dienen. Verfasst hatte es der Hofrat und Kreisphysikus Dr. 

Hinze aus Schlesien. Folgender Fall wurde beschrieben: Der 38jährige normalintelli-

gente Bauer Ernst G. litt unter ungeklärten Paroxysmen der Wut und Raserei, die sich 

durch eine unbestimmte Angst im Sinne einer Aura epileptica sowie ein im Körper 

aufsteigendes Brennen ankündigten. Sobald letzteres den Kopf erreicht hatte, brach 

ein Impuls zu Fremdaggressivität und Brandstiftung aus. Die ausführliche Anamnese 

ergab, dass er etwa zehn Jahre zuvor nach einem Sturz auf den Kopf eine Epilepsie 

entwickelt hatte. Während diese sich zurückbildete, begannen die beschriebenen 

 
159 Vgl. Groos (1830). Der Gedanke, die Entstehung psychiatrischer Erkrankungen auf körperliche zu-

rückzuführen, war nicht neu. Vielmehr gab es zu dieser Zeit theoretisch zwei Lager: Während die 

sogenannten Psychiker davon ausgingen, dass bei den Gemütsstörungen die Seele selbst betroffen 

sei, sahen die Somatiker ihre Ursache in körperlichen Erkrankungen. Vgl. Arenz (2003) S. 120. 

Viele vor allem praktisch tätige Ärzte betrachteten diese Theorien jedoch nicht als konträr, sondern 

bezogen beide Formen der Genese als Möglichkeiten ein. Vgl. Sponholz (1839), S. 4. 
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Paroxysmen und wurden häufiger. Zum Zeitpunkt der Untersuchung erlitt der Be-

troffene einmal am Tag einen solchen Anfall. 

Hinweise auf konkrete Straftaten gab der Sachverständige nicht an. Es handelte sich 

folglich scheinbar um eine zivilrechtliche Begutachtung zum Zweck einer Diagnose-

findung. Dabei merkte er an, dass der Kranke nicht in die klassischen Kategorien nach 

Boerhaave passe, da er zwar ein Rasender (Furiosus) sei, der nach dem alten Schema 

jedoch auch den Vernunftgebrauch hätte verlieren müssen, was nach den Beobachtun-

gen Dr. Hinzes allerdings nicht zutraf. 

Er attestierte Ernst G. deshalb eine „remittierende Manie, oder eine nach periodischen 

Typen eintretende Verstandeszerrüttung“160. Einigen Aufschluss über die Handha-

bung der zweifelhaften psychischen Gemütszustände in der Praxis gibt seine Beschrei-

bung dieses Krankheitsbildes: „Es giebt nemlich eine Krankheit des Seelen-Organs, 

welche Reil […] ‚eine Wuth ohne Verkehrtheit des Verstandes‘ […], Hofbauer […] 

‚Manie ohne Geistesverrücktheit‘, Henke […] ‚eine remittierende Manie, eine perio-

dische Verstandesverrückung‘ nennen.“161 Hinze machte folglich keinen Unterschied 

zwischen der Mania sine delirio und dem von Henke anerkannten ähnlichen Krank-

heitsbild der remittierenden Manie, denn er hielt diese für Synonyme einer Entität. 

Dieses Beispiel verdeutlicht drei wichtige Punkte in der Diskussion. Erstens war die 

Unterscheidung zwischen Paroxysmen der Manie ohne Delirium und solchen, in denen 

die Betroffenen für kurze Zeit ein sich schnell zurückbildendes Delirium entwickelten, 

eine akademische, die sowohl für die Systematik der Psychiatrie als auch für die 

rechtswissenschaftliche Zurechnungsfähigkeit eine Rolle spielte. Für die Praxis war 

jedoch diese Unterscheidung zu komplex.162 Die Tatsache, dass es beobachtbare Pa-

roxysmen der Raserei gab und die Betroffenen sowohl vorher als auch anschließend 

einen gesunden Vernunftgebrauch zeigten, reichten dem Arzt zur Beschreibung dieser 

Krankheitsbilder vollkommen aus – zumal es schwer festzustellen war, ob der Be-

troffene während eines Anfalls über ein gesundes Erkenntnisvermögen verfügte. Diese 

 
160 Hinze (1822), S. 43. 
161 Hinze (1822), S. 42. 
162 Auch anhand anderer Fallbeschreibungen wird dies deutlich. So wurde beispielsweise der ehemalige 

preußische Unteroffizier Maximilian Joseph Sefeloge, der im Jahr 1850 ein Attentat auf den preu-

ßischen König Friedrich Wilhelm IV verübt hatte, von vier medizinischen Experten begutachtet. 

Jeder von ihnen war ausgewiesener Fachmann auf dem Gebiet psychischer Erkrankungen mit pro-

funden Kenntnissen über zweifelhafte Gemütszustände. Trotz ihrer unterschiedlichen Einstellungen 

zu diesen Krankheitstheorien kamen sie aufgrund der Anamnese und Klinik Sefeloges einstimmig 

zu dem Urteil, dass der Beschuldigte in Bezug auf das Attentat nicht schuldfähig gewesen sei. 

Vgl. Haack (2011), S. 62–73. 
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Tatsache trug dazu bei, dass sich die meisten zweifelhaften Gemütszustände wegen 

ihrer Ähnlichkeit untereinander nicht durchsetzen konnten und mit dem Aufkommen 

der Monomanien in Vergessenheit gerieten.163 

Zweitens war es nicht selten, dass in den Fallbeispielen der Mania sine delirio auch 

unspezifische körperlichen Symptome beschrieben wurden. In der Regel waren diese 

eine Aura, vergleichbar mit jener vor Epilepsien auftretenden, und eine der fokalen 

Epilepsie ähnliche wandernde Missempfindung, deren Beginn im Unterleib lokalisiert 

war.164 Hier ist die Lehre Platons erkennbar, laut der sich im Unterleib das Begeh-

rungsvermögen befindet. Solche somatischen Komponenten wurden bei psychischen 

Erkrankungen oftmals beobachtet und bestärkten die Diskussion um deren Ursprung. 

Auch die ausführliche körperliche Untersuchung, die in diesem Gutachten dokumen-

tiert ist, weist darauf hin, dass der durchführende Arzt diese zweite Möglichkeit einer 

somatischen Genese in Betracht zog. 

Drittens unterschied der Autor nicht zwischen Vernunft und Verstand. Da beide zum 

Erkenntnisvermögen zählten, ist die synonyme Verwendung nachvollziehbar. Den-

noch ist sie nicht korrekt. Der Arzt und Philosoph Platner differenzierte rund 20 Jahre 

zuvor noch diese Seelenkräfte und benutzte sie beispielsweise, um die Amentia occulta 

zu beschreiben, in der nur die Vernunft, nicht aber der Verstand gestört sein sollte. 

Diese Unterscheidung wurde bei medizinischen und juristischen Gutachten jedoch 

meist nicht vorgenommen.165 Auch sie scheint für die Anwendung in der Praxis zu 

akademisch gewesen zu sein. 

2.5.4 Versuch zum Selbstmord von eigener Art 

Ein weiteres Beispiel ist der Versuch zum Selbstmord von eigener Art. Dieses Gut-

achten wurde von Henke vornehmlich veröffentlicht, um seine These zu belegen, bei 

den als Mania sine delirio beschriebenen Fällen handle es sich um verkannte andere 

Erkrankungen. In einer Fußnote erklärte er diesen speziellen zu einer Iracundia mor-

bosa – doch obwohl Anzeichen dafür vorhanden waren, ordnete der Gutachter 

Dr. Schuler diesen Fall anders ein und begründete seine Entscheidung mit dem erhal-

tenen Bewusstsein und der Geistesgegenwart des Betroffenen sowie einem von jenem 

beschriebenen, unerklärlichen inneren Drang zur Tat. 

 
163 Vgl. Haack (2011), S. 56. 
164 Vgl. Reil (1805), S. 397; Pinel (1801) S. 162. 
165 Vgl. Haack (2011), S. 52. 
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Er berichtete über den versuchten Suizid eines 68 Jahre alten Mannes, der zum Zeit-

punkt der Ausführung wegen Wilderei inhaftiert gewesen war. Der Versuch verlief 

frustran, war aber durch Ausdauer und Brutalität der Autoaggressionen gekennzeich-

net. Die anschließende ärztliche Untersuchung ergab 16 Hautschnitte am Hals, beige-

fügt durch einen Blechlöffel, 14 sichelförmige Quetschwunden über dem frontalen und 

parietalen Neuro- sowie dem gesamten Viszerokranium mit kompletter Impression des 

Nasenbeins, bewirkt durch Schläge des Kopfes an einem Eisenteil, sowie multiple 

Verletzungen der Temporalregion und eines Ohres, welche er an die Zellentür gesto-

ßen hatte. Bei seiner Auffindung waren große Teile des Raumes blutbefleckt, der 

Mann selbst war bewusstlos. Dadurch wurde der Suizidversuch terminiert. Die Anam-

nese ergab keine bekannte psychische Erkrankung, aber einen Hang zu Jähzorn mit 

Wutausbrüchen und gewalttätiger Misshandlung seiner Ehefrau, ausgelöst durch in-

adäquate Stimuli. Autoaggressives Verhalten oder sogar Suizidversuche waren nicht 

eruierbar. Der Verdacht, dass sich jener Mann aufgrund seiner Inhaftierung umbringen 

wollte, kam dem Gutachter offensichtlich nicht, jedenfalls sind diesbezüglich keine 

Fragen oder Überlegungen dokumentiert.166 

 
166 Vgl. Schuler zu Wolfrathshausen (1829), S. 460–464. 
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3 Systematik und Terminologie 

Zur Entstehungszeit des Referenztextes von Conradi im Jahr 1824 war die Psychiatrie 

eine noch junge Wissenschaft mit nur unscharf definierten thematischen Inhalten und 

Grenzen. Dieser Umstand spiegelt sich insbesondere im uneinheitlichen Gebrauch äl-

terer Termini sowie im regelmäßigen Aufkommen und in Vergessenheit geraten neuer 

Krankheitsbezeichnungen wider. Durch das Fehlen einer allgemein gültigen Nosolo-

gie wurde diese unübersichtliche Situation weiter verkompliziert. Auch Zeitgenos-

sen167 Conradis kritisierten dies. So stellte etwa sein Diskussionspartner Henke Fol-

gendes fest: „Es fehlt nämlich sowohl unter den Philosophen, wie unter den Aerzten, 

an einer allgemein anerkannten Terminologie und Classification der psychischen 

Krankheiten, ja sogar in den Bestimmungen des Begriffes der Hauptarten weichen sie 

von einander ab“168 Dieser Befund fasste die Situation der Zeit passend zusammen. 

Dirk Arenz sprach vom „phänomenale[n] Unizismus“169. Auch der damit verbunde-

nen Tragweite waren sich die Beteiligten bewusst, denn auf dieser Basis konnte ein 

konkreter fachlicher Austausch nicht selbstverständlich beziehungsweise nur ein er-

schwerter sein. So reflektierte Johann Daniel Metzger (1739–1805), einer der ersten 

Deutschen, die sich intensiv mit der später als forensische Psychiatrie bezeichneten 

Teildisziplin beschäftigen, bereits im Jahr 1803 über diesen Sachverhalt. Nachdem er 

die Auffassung von Geisteskrankheiten verschiedener Philosophen und philosophi-

scher Ärzte, darunter Kant, Reil und Platner, nebeneinandergestellt hatte170, wies er 

auf das Kernproblem hin: 

Man sieht aus den angeführten Definitionen, daß ihre Begriffe vom Wahnsinn nicht überein-

stimmend sind und daß ein jeder sich nach der ihm eigenen Ansicht der Sache darüber ausge-

drückt hat.171 

Die meisten praktisch tätigen und insbesondere forensisch begutachtenden Ärzte wa-

ren laut Metzger zu einem Konsens auf niedrigem Niveau gelangt. Sie „fanden zum 

Theil nicht nöthig den Wahnsinn zu erklären oder zu definiren, indem sie für bekannt 

annahmen, dass darunter ein krankhafter, dem Zustand der Vernunft entgegengesetz-

ter Zustand verstanden werde. Andere haben indessen auch ihre eigenen Definitionen 

 
167 Vgl. Friedreich (1830), S. 45–47; Meiners (1786), S. 34–38. 
168 Henke (1827), S. 212. 
169 „Im 19. Jahrhundert gab es keine einheitliche Klassifikation der Geistesstörungen, sie wurden meist 

als eine mögliche Abfolge von Krankheitsstadien aufgefasst (‚phänomenaler Unizismus‘)“.Arenz 

(2003), S. 132. 
170 Vgl. Metzger (1803), S. 77–84. 
171 Metzger (1803), S. 84. 



Systematik und Terminologie 42 

 

vom Wahnsinn gegeben“172. Er resümierte Folgendes: „Aus dem bisher Vorgetrage-

nen ist ersichtlich, daß es so viele Definitionen des Wahnsinns, als es Schriftsteller 

über den Wahnsinn giebt.“173. Diese Situation blieb vorläufig bestehen, obwohl die 

Problematik in der Psychiatrie omnipräsent war.174 Erst der mecklenburgische Psychi-

ater Emil Kraepelin (1856–1926) entwickelte an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhun-

dert eine allgemein anerkannte Nosologie, die bis in die Gegenwart ihre Gültigkeit 

weitgehend behalten hat, und schuf damit eine wissenschaftliche Basis für den ärztli-

chen sowie den interdisziplinären Diskurs.175 

Die von den ersten deutschen Psychiatern verwendeten Begriffe und Erklärungsan-

sätze waren jedoch meist keine Neuschöpfungen, sondern basierten auf einem um-

fangreichen und diffizilen System ärztlicher sowie geisteswissenschaftlicher Seelen- 

und Krankheitstheorien, die im Verlauf von mehr als zweieinhalbtausend Jahren ent-

wickelt wurden (vgl. Tabellen 1 und 2). Deshalb ist zu empfehlen, die uneinheitliche 

Systematik und Terminologie der Psychiatrie des beginnenden 19. Jahrhunderts aus 

historischem Blickwinkel zu betrachten und auch die bedeutenden Einflüsse der Phi-

losophie einzubeziehen. 

3.1 Antike 

Beschreibungen psychiatrischer Störungen finden sich im europäischen Kulturraum 

bereits in antiken Schriftstücken – insbesondere in literarischen und religiösen Wer-

ken, beispielsweise in Homers Ilias oder der Bibel.176 Das Wort Mania ist in diesem 

Zusammenhang gebräuchlich gewesen. Es stand jedoch nicht für ein klar definiertes 

Krankheitsbild, sondern als allgemeine und annähernd synonyme Bezeichnungen für 

den nicht näher definierten Wahnsinn.177 Die Genese dieses Zustandes wurde im reli-

giös geprägten vornaturwissenschaftlichen Kontext der frühen Antike durch das Ein-

wirken von unter anderem Göttern oder Dämonen erklärt.178 

 
172 Metzger (1803), S. 85. 
173 Metzger (1803), S. 85–89. 
174 Vgl. Henke (1815), S. 167–187. 
175 Vgl. Arenz (2003), S. 181. 
176 Vgl. Porter (2005), S. 16–17. 
177 Vgl. Leibbrand/Wettley (2005), S. 8. 
178 Vor allem durch die Göttinnen Mania und Nemesis sowie die Erinyen. Vgl. Friedreich (1830), S. 1; 

Leibbrand/Wettley (2005), S. 10; Porter (2005), S. 18. 
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3.1.1 Antike Medizin 

Erste konkrete Beschreibungen von Symptomen und Entitäten, bei Leibbrand und 

Wettley auch als „Beginn der Wissenschaft“179 bezeichnet, finden sich im Corpus 

Hippokraticum – einer Sammlung medizinischer Texte verschiedener Autoren, die im 

fünften bis zweiten Jahrhundert vor Christus entstanden und unter dem Namen des 

griechischen Arztes Hippokrates von Kos (~460–360 v.Chr.) veröffentlicht worden 

sind. 

Im Corpus Hippokraticum wird für alle Erkrankungen, einschließlich psychischer, 

eine somatische Genese angenommen. Dabei spielen gemäß der Humoralpathologie 

krankhafte Veränderungen der Galle, des Schleims und des Blutes eine entscheidende 

Rolle.180 Die Vernunft wurde konkret dem Blut zugeordnet und bliebe laut Verfasser 

erhalten, solange sich dieses in einem Normalzustand befinde.181 Als Sitz der psychi-

atrischen Erkrankung wurde teilweise der Kopf, an anderen Stellen wiederum das 

Zwerchfell angegeben. Eine vollständige Nosologie existiert in diesem Werk nicht, 

jedoch wurden vereinzelt konkrete Erkrankungen, wie Phrenitis, Koma und Epilepsie, 

beschrieben.182 Auch altgriechische Entsprechungen der lateinischen Termini Mania 

und Delirium finden Verwendung, bezüglich der reinen Wortbedeutung allerdings 

nicht grundlegend verschieden von der vorhippokratischen Zeit: 

Will man diesen Begriff [Delir, S. K.] für das Corpus Hippokratikum weiterverwenden, so muss 

man seinen Inhalt so allgemein fassen, wie er der lateinischen Bezeichnung: delirare = von der 

Norm abweichen, gleich ver-rückt [sic!], entspricht, wobei Fieber vorhanden sein kann oder 

nicht. […] Auch Mania ist keinesfalls eine Spezialerkrankung, sondern bedeutet meistens all-

gemein Geisteskrankheit, Wahnsinn mit der engeren Bedeutung von furiosen, meist symptoma-

tischen Zuständen.183 

Auffällig ist, dass bereits hier die Bezeichnungen Manie und Delirium uneinheitlich 

und zum Teil für unterschiedliche Geisteszustände verwendet wurden.184 

Ein weiterer bedeutender Verfasser medizinischer Schriften war knapp 400 Jahre spä-

ter der Römer Aulus Cornelius Celsus (~25 v. Chr. – ~50 n. Chr.). Sein umfassendes 

Werk Artes enthält unter anderem acht vollständig erhaltene Bücher über die Medizin 

 
179 Vgl. Leibbrand/Wettley (2005), S. 24. 
180 In der Übersetzung des Originals heißt es: „Unter den Ärzten sagen die einen, daß der Mensch nur 

Blut ist, die anderen, er sei Galle, manche aber auch, er sei Schleim. […] Nun gibt es aber viele 

Heilmittel; denn im Körper ist vieles vorhanden, das, wenn es durch gegenseitige Einwirkung wider 

die Natur erhitzt und abgekühlt und trocken und feucht wird, Krankheiten erzeugt“. 

Hippocrates/Diller/Leven (1994), S. 203. 
181 Vgl. Hippocrates/Diller/Leven (1994), S. 222. 
182 Vgl. Leibbrand/Wettley (2005), S. 34–40; Friedreich (1830), S. 44–49. 
183 Leibbrand/Wettley (2005), S. 31. 
184 Vgl. Friedreich (1830), S. 45–47. 
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(De Medicina), von denen das dritte ein Kapitel beinhaltet, das sich ausschließlich mit 

psychiatrischen Erkrankungen und ihrer Systematik befasst. Er teilte die Geisteskrank-

heiten, die von ihm als Insaniae bezeichnet wurden und ihren Sitz im gesamten Körper 

haben, in drei Formen ein: 

1. kurze hochfieberhafte Phrenitis als anhaltendes Irresein oder Wahnvorstellungen 

bei intaktem Denken, 

2. Traurigkeit durch schwarze Galle verursacht, als Insania mittlerer Dauer mit we-

nig Fieber, 

3. langwierige Insania ohne Fieber, entweder mit Wahnvorstellungen bei intaktem 

Denken oder komplettem Verlust des Verstandes.185 

Es fällt auf, dass Celsus im gesamten Kapitel über die Geisteskrankheiten die Worte 

Mania und Delirium nicht verwendete, obwohl er in De Medicina wesentliche Be-

zeichnungen von Hippokrates übernommen und über Entitäten berichtet hat, in deren 

Beschreibung manische und delirante Zustände vorkommen.186 

Den Abschluss der Medizin in der Antike bildet Galen (~129–216). Er, dessen psy-

chopathologische Theorien über das gesamte Mittelalter Bestand hatten, definierte 

psychische Erkrankungen als Gehirnkrankheiten, deren Ursprung, ganz in der Tradi-

tion von Hippokrates und Celsus, in den Körpersäften liege. Als Delir bezeichnete er 

relativ konkrete Verwirrtheitszustände, entweder im Sinne eines Symptoms bei Fieber 

oder als eigenständige Entität infolge einer länger anhaltenden Gehirnaffektion. Zum 

Maniebegriff trug er wiederum keine neuen Gedanken bei.187 

Die Diagnostik und die Therapie von Geisteskrankheiten am Ende dieser Epoche ent-

hielten bereits wegweisende Elemente. So lässt sich besonders bei Celsus die klassi-

sche Zweiteilung der Geisteskrankheiten in Melancholie und Manie erkennen, die erst 

in der Neuzeit grundlegend überdacht und umgeschrieben wurde.188 Des Weiteren sind 

in den antiken Texten explizit Behandlungsmethoden, insbesondere aus dem Bereich 

der Diätetik, zu finden. Ungeachtet ihrer Effektivität muss anerkannt werden, dass jene 

 
185 Vgl. Celsus (1906), S. 137–148. 
186 Über den Grund dafür kann hier nur spekuliert werden. Es ist denkbar, dass ihm, der über einen 

ausgesprochen eleganten Sprachstil verfügt und in seiner Nosologie auf konkrete Beschreibungen 

zurückgriff, diese Begriffe zu allgemein erschienen, aber auch, dass er seine neue Systematik deut-

lich von denen abgrenzen wollte, die jene Begriffe beinhalteten. Vgl. Pinel (1801), VIII. 
187 Vgl. Leibbrand/Wettley (2005), S. 118–126. 
188 Vgl. Porter (2005), S. 71; Haack (2011), S. 59. 
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hellenistischen Ärzte ihre psychisch kranken Patienten als heilbar betrachteten und 

ihnen eine Therapie zukommen ließen.189 

3.1.2 Antike Philosophie 

Auch die Anfänge der empirischen Vermögensseelenlehre, die für die Beschreibung 

und Erklärung pathologischer Zustände zu Beginn der Entwicklung der forensischen 

Psychiatrie in Deutschland von großer Bedeutung waren, liegen in der Antike.190 Der 

deutsche Psychologe und Philosoph Otto Klemm (1884–1939) beschrieb die Theorie 

der Seelenvermögen191 als logische Konsequenz der beginnenden akademischen Su-

che nach Funktionsmodellen der Seele: 

Vor jeder wissenschaftlichen Psychologie existieren Begriffe, wie Seele, Vernunft, Wille usf., 

die auf dem Gebiete der psychologischen Erfahrung als Klassifikation eine ähnliche Bedeutung 

haben, wie Licht, Schall, u. a. für die physikalische Erfahrung. […] Das Bedürfnis nach einem 

Verständnis der psychischen Erscheinungen bemächtigte sich dieser Klassenbezeichnungen in 

der einfachsten Form, indem es sie zu Kräften oder Vermögen umwandelte, welche die Erschei-

nungen hervorrufen.192 

Erste Ansätze der Theorie von den Seelenvermögen werden vor allem mit den griechi-

schen Philosophen Platon (~428 – ~348 v. Chr.) und seinem Schüler Aristoteles (384–

322 v. Chr.) in Verbindung gebracht. Platon wies jedem dieser Seelenvermögen einen 

eigenständigen Bereich zu: Vernunft oder Erkenntniskraft dem Kopf, Mut der Brust 

und Begierde dem Unterleib. Sein Schüler Aristoteles entwickelte eine komplexere 

Systematik, die die räumliche Trennung der Seelenvermögen aufhob und durch ihren 

hierarchischen Aufbau alle Lebewesen einschloss. Demnach gab es als erste die Stufe 

des Wachstums und der Ernährung, über die selbst Pflanzen verfügten. Ihr folgten die 

auch Tieren zugehörige Wahrnehmung, Eigenbewegung und Begierden, in deren Kon-

sequenz Trieb und Willen entstünden. Als letzte und ausschließlich dem Menschen 

vorbehaltene Stufe nannte er das Denken. Diese Einteilungen waren in der Antike 

mehrfach aufgegriffen und kritisch diskutiert worden. Die Grundidee sowie die ihr 

 
189 Neben diesen drei großen Medizinern des Hellenismus befassten sich im europäischen Kulturraum 

zahlreiche weitere Ärzte mit psychischen Erkrankungen. So schilderte beispielsweise Aretaios von 

Kappadokien (~80–~134) seine Beobachtung, dass die Manie regelhaft aus der Melancholie hervor-

zugehen scheine und lieferte damit die Erstbeschreibung der bipolaren Störung. Später ging daraus 

das Dogma hervor, die Manie sei untrennbar mit der Melancholie verbunden. Vgl. Kurek (2012), 

S. 4; Friedreich (1830), S. 62. 
190 Vgl. Greve (2004), S. 50. 
191 Der Begriff Seelenkräfte kam erst später auf und wurde zwischenzeitlich von den Seelenvermögen 

abgegrenzt. Diese Unterscheidung wurde jedoch bald wieder verlassen und die Termini bereits im 

18. Jahrhundert synonym verwendet. 
192 Klemm (1911), S. 45. 
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zugehörigen Begriffe hatten jedoch in der philosophischen Seelenlehre über Jahrhun-

derte Bestand und erlebten im ausgehenden 18. Jahrhundert eine Renaissance.193 

3.2 Neuzeit 

Ebenso brachte der Zeitraum zwischen Antike und Aufklärung bedeutende Mediziner 

sowie Philosophen hervor, die jene besprochenen Theorien aufgriffen und sie weiter-

entwickelten oder verwarfen.194 Wie viele andere Lebensbereiche dominierte die Kir-

che auch den Umgang mit psychisch Kranken. Bis vor Kurzem ist das Bild der Psy-

chiatrie in der frühen Neuzeit daher von der Annahme geprägt gewesen, dass die 

Genese psychischer Erkrankungen als rein dämonisch angesehen wurde, die Therapien 

grundsätzlich von Klerikern durchgeführt wurden und in ihrer Grausamkeit Folter gli-

chen sowie die Unterbringung psychisch Kranker ausschließlich angekettet in Kerkern 

stattfand. Erst das Eingreifen humanistisch geprägter Ärzte im Zuge der Aufklärung 

hätte sie einer menschenwürdigen Behandlung und Therapie zugeführt.195 

Diese These ist inzwischen hinreichend widerlegt. Eine differenzierte Betrachtung 

zeigt, dass die Lebensumstände psychisch Kranker in Europa unterschiedlich gewesen 

sind. In der Frühen Neuzeit existierten bereits Hospitäler, die als Versorgungsanstalt 

für gesellschaftliche Randgruppen, die Betreuung benötigten, fungierten. Sie waren 

vor allem kirchlich geführt. Im Verlauf entwickelten sich auch im Hospitalwesen or-

ganisatorische Untereinheiten, die primär psychisch Kranke beherbergten.196 Eine 

Therapie der Erkrankungen fand in diesen nicht regelhaft statt, jedoch stellten sie ein 

Gegenmodell zur reinen Internierung psychisch Kranker in Kerkern und Gefängnissen 

dar, die in diesem Zeitraum auch existierte.197 

Im Verlauf der Neuzeit bildete sich insbesondere aus Ordensgemeinschaften ein Netz 

von Krankenhäusern, in denen unter anderem die Aufnahme und sogar die medizini-

sche Behandlung von psychisch Erkrankten erfolgten. Diese existierten jedoch nicht 

flächendeckend – eine Therapie war somit nicht jedem zugänglich.198 

 
193 Vgl. Dessoir (1911), S. 25–32; Leibbrand/Wettley (2005), S. 361–386. 
194 So etwa Avicenna, Paracelsus und Descartes, um nur die Bekanntesten zu nennen. 
195 Vgl. Schott/Tölle (2006), S. 19–20. 
196 Vgl. Watzka (2005), S. 54–99. 
197 Insbesondere im absolutistischen Frankreich war es durchaus üblich, dass größere Städte kombi-

nierte Armen- und Strafanstalten unterhielten, in denen die Unterbringung psychisch Kranker unter 

Gefängnisbedingungen erfolgte.Vgl. Watzka (2005), S. 94; Schott/Tölle (2006), S. 236. 
198 Watzka (2005), S. 26–34. 
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Als „Geburt der Psychiatrie im 18. Jahrhundert“199 betitelte Arenz den von der Auf-

klärung angestoßenen, dem Gedankengut der Naturwissenschaften und des Humanis-

mus getragenen, bei anderen Autoren als „Individualisierung und Psychologisie-

rung“200 bezeichneten Prozess, infolgedessen der psychisch Kranke grundsätzlich als 

Patient mit einer potenziell heilbaren Erkrankung201 wahrgenommen wurde202 und sich 

die Psychiatrie als wissenschaftliches Fachgebiet etablierte. Parallel dazu – und ihr 

teilweise sogar voraus – entwickelte sich auch deren forensischer Zweig.203 Die sich 

nun bildenden psychiatrischen Schulen trieben eine, wenn auch wieder uneinheitliche, 

Klassifizierung und Nomenklatur der Geisteskrankheiten auf Grundlage empirischer 

Beobachtungen von Symptomen und theoretischer Überlegungen bezüglich des We-

sens der menschlichen Psyche voran.204 

Schriften, deren Autoren sich mit der Seele auseinandersetzten, gab es zu jener Zeit 

schon in großer Zahl. Insbesondere in der Philosophie wurde dieses Thema oftmals 

aufgegriffen. Die Grenzen zwischen dieser Wissenschaft und der Medizin verschwam-

men in der sich herausbildenden Psychiatrie jedoch zunehmend, da für die empirischen 

Beobachtungen der Ärzte ein zugrundeliegendes Modell der Seelenphysiologie benö-

tigt wurde, in das die neuen Entdeckungen eingeordnet werden konnten. Ein für die 

Psychiatrie relevantes Werk mit dem Titel Anthropologie für Ärzte und Weltweise 

stammt von dem deutschen Arzt und Philosophen Ernst Platner, der die Anfänge der 

Psychiatrie in Deutschland entscheidend prägte. Darin beschrieb er, dass die Seele aus 

den zwei Grundkräften – Denken und Wollen – bestehe, denen eine große Zahl anderer 

Seelenkräfte untergeordnet sei. Die obere dieser beiden stelle die Kraft des Denkens 

dar und entspreche der Vernunft. Alle Verstandesvermögen seien ihr untergeordnet.205 

Diese Einteilung erinnert an jene von Plato, jedoch wurde statt – der Seelenvermögen 

Mut und Begierde – der Wille aufgezählt. 

Ein weiterer wichtiger Vertreter ist der Philosoph Immanuel Kant, dessen Berühmtheit 

schon zu Lebzeiten für die Verbreitung seiner Thesen garantierte. In seinem letzten 

Werk Anthropologie in pragmatischer Hinsicht nannte er drei Seelenvermögen: das 

 
199 Arenz (2003), S. 83. 
200 Greve (2004), S. 25. 
201 Vgl. Schott/Tölle (2006), S. 236–237. 
202 Die Psychiater der ersten Stunde hatten bezüglich der Therapie psychisch Kranker teilweise sehr 

optimistische Ziele: „Nothing less than eradicating insanity was hat they had in mind, couched in 

the most delicious of Enlightenment rhetoric“ Shorter (1997), S. 8. 
203 Vgl. Fischer-Homberger (1988), S. 124–129. 
204 Vgl. Kaufmann (1995), S. 317. 
205 Vgl. Platner (1780), S. 29–33. 
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Erkenntnisvermögen (mit Verstand, Vernunft und Urteilskraft als oberem sowie Sinn-

lichkeit206 als unterem Erkenntnisvermögen), das Gefühl (von Lust und Unlust) und 

das Begehrungsvermögen.207 Im selben Werk finden sich auch konkrete Beschreibun-

gen von Manie und Delirium: 

Die Fehler des Erkenntnisvermögens sind entweder Gemütsschwächen, oder Gemütskrankhei-

ten. Die Krankheiten der Seele in Ansehung des Erkenntnisvermögens lassen sich in zwei 

Hauptgattungen bringen. Die eine ist die Grillenkrankheit (Hypochondrie) und die andere das 

gestörte Gemüt (Manie). […] Das zweite ist ein willkürlicher Verlauf seiner Gedanken, der 

seine eigene (subjektive) Regel hat, welche aber den (objektiven) mit Erfahrungsgesetzen zu-

sammenstimmenden zuwider läuft.208 

Das Irrereden (Delirium) des Wachenden im fieberhaften Zustande ist eine körperliche Krank-

heit und bedarf medizinischer Vorkehrungen. Nur der Irreredende, bei welchem der Arzt keine 

solche krankhaften Zufälle wahrnimmt, heißt verrückt; wofür das Wort gestört nur ein mildern-

der Ausdruck ist.209 

In die gleiche Zeit fällt das Wirken des deutschen Mediziners Reil, dessen Name eng 

mit der Entwicklung der Psychiatrie in Deutschland verbunden ist.210 Reil orientierte 

sich bezüglich der Seelenvermögen an Kant und ging in seinem 1803 erstmals erschie-

nenen Hauptwerk Rhapsodieen über die Anwendung der psychischen Kurmethode auf 

Geisteszerrüttungen von einem Vorstellungs-, einem Gefühls- und einem Begehrungs-

vermögen aus. Diese könnten durch Erkrankungen der Sinne und des Nervensystems 

affiziert werden, was er mit dem Begriff Zerrüttung beschrieb, der diesen abstrakten 

Vorgang verbildlichte. Bei einer solchen Störung käme es zu irrigen Wahrnehmungen, 

Begriffen und Gefühlen, die vom Erkrankten aber nicht als fehlerhaft wahrgenommen 

werden. Da aber die schiere Zahl der nach der Vermögenspsychologie möglichen 

Krankheitserscheinungen eine sinnvolle Nosologie unmöglich gemacht hätte, nutzte 

Reil für Krankheitsbeschreibungen empirische Beobachtungen von Ärzten. Dabei er-

stellte er vier Klassen psychischer Erkrankungen: den fixen Wahn, die Wut, die Narr-

heit und den Blödsinn211: 

1. Fixer, partieller Wahnsinn, Melancholie 

Der fixe partielle Wahnsinn besteht in einer partiellen Verkehrtheit des Vorstellungsvermö-

gens, die sich auf einen oder auf eine Reihe homogener Gegenstände bezieht, von deren Daseyn 

 
206 Um Bedeutungsunschärfen zu den anderen Seelenvermögen zu vermeiden, muss angemerkt werden, 

dass sich der Sinngehalt dieses Wortes im Laufe der letzten beiden Jahrhunderte geändert hat. Heute 

würde man das von Kant mit dem Begriff Sinnlichkeit bezeichnete Vermögen vielmehr als Gesamt-

heit der Sinneswahrnehmungen bezeichnen. 
207 Vgl. Kant (1983), S. 3–243. 
208 Kant (1983), S. 131–132. 
209 Kant (1983), S. 146–147. 
210 Nicht nur weil er den Begriff Psychiatrie („Psychiaterie“) selbst prägte, sondern auch aufgrund der 

Vielzahl an Schriften bezüglich der Seele und ihren Erkrankungen, die er verfasste. Vgl. Porter 

(2005), S. 136. 
211 Vgl. Leibbrand/Wettley (2005), S. 394–395. 
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der Kranke nicht zu überzeugen ist, und daher die Freiheit seines Begehrungsvermögens be-

schränkt, und dasselbe gezwungen, seiner fixen Idee gemäß, bestimmt.212 

Hier wird deutlich, dass laut Reil der Wille als Teil des Begehrungsvermögens durch 

das Vorstellungsvermögen, ob nun krank oder gesund, bestimmt wird. 

2. Tobsucht, Raserey, Furor, Mania 

Der Hauptcharakter der Raserey, vielleicht ihr einziger, ist übereilte, rastlose, im höchsten 

Grade gespannte Thatkraft, die sich in scheinbar eigenmächtigen Handlungen, aber ohne alles 

Bewusstseyn eines sinnlichen oder verständigen Zwecks äußert, und Product einer abnormen 

Umwälzung der Organisation ist. Verkehrte Handlungen, die weder in reinen Vorstellungen 

gegründet sind, noch in Gefühlen, die mit den Handlungen einen psychischen Zusammenhang 

haben, characterisieren also die Tobsucht. Das Vorstellungsvermögen ist ohne Einfluss auf die 

Funktionen des Willens, wenigstens in Beziehung der Handlungen, die der Kranke als Rasen-

der begeht. Er handelt vermöge eines Impulses, der durch eine spezifische Verletzung des Or-

ganismus hervorgebracht wird, und den wir, theils weil er nicht Vorstellung, theils einer Natur 

nach uns unbekannt ist. […] 

3. Die Narrheit 

Narrheit ist allgemeine Verkehrtheit und Schwäche der Seelenkräfte, ohne Tobsucht und Blöd-

sinn, doch dem letzten am nächsten verwandt. […] 

4. Blödsinn 

Blödsinn ist abnorme Asthenie des Verstandes.213 

Drei Jahre vor dem Erscheinen dieser Rhapsodien hatte Philippe Pinel (1745–1826) 

sein Werk Traité médico-philosophique sur l’aliénation mentale ou la manie veröf-

fentlicht, das in Deutschland und anderen Ländern große Beachtung fand. Es enthält 

unter anderem die Theorie der Manie sans délire, die, während Reil als erster deutsch-

sprachiger Verfechter sie noch als Wuth ohne Verkehrtheit des Verstandes bezeich-

nete, in deutschen Staaten vor allem unter ihrem lateinischen Namen Mania sine deli-

rio bekannt und diskutiert wurde. 

Reils Übersetzung von Pinels Krankheitsbild zeigt jedoch eindrücklich, was für ihn, 

einen der bedeutendsten deutschen Psychiater seiner Zeit, eine Manie und ein Delirium 

waren: Während aus seiner Nosologie hervorgeht, dass er die Manie als eine eigen-

ständige Erkrankung der Psyche im Sinne von Tobsucht und Raserei versteht, ist das 

Delirium ein Symptom, das er als Verkehrtheit des Verstandes beschreibt. Dies ent-

spricht einer Störung des Vorstellungsvermögens und kann mit dem Begriff Wahnsinn 

übersetzt werden, der, wie das o. g. Zitat Metzgers zeigt, selbst durch verschiedene 

Zeitgenossen Reils unterschiedlich definiert wurde. 

Umfangreiche und anschauliche Beschreibungen der Mania und des Deliriums enthält 

die Onomatologia medica completa oder Medicinisches Lexicon, die in der ersten 

 
212 Reil (1803), S. 306. 
213 Reil (1803), S. 306–402. 
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Hälfte des 19. Jahrhunderts als Lehrbuch empfohlen wurde214 und auch gegenwärtig 

eine Einordnung der unterschiedlichen Termini erleichtern kann: 

Mania, rabies, furor, insania, die Tollsucht, Tobsucht, Raserey; man verstehet dadurch eine 

eigene Krankheit, welche nach allen Umständen und Erfahrungen tief in dem Geblüte und den 

Nerven sitzt, etwas bleibendes und anhaltendes ausmacht, und sich hauptsächlich in einer gro-

ßen Verwirrung des ganzen Menschen, durch heftiges Wüten und Rasen, und andere grausame 

Zufälle, doch ohne alle Anzeigen eines Fiebers äußert; es haben solche Kranke niemals keine 

Furcht oder Ängstigkeit, dergleichen bey der Melancholie ist, hingegen eine ganz außerordent-

liche und unnatürliche Stärke, daß sie manchmal eiserne Ketten, womit sie gebunden sind, 

entzweyreißen, und 2. 3. vier der stärksten Männer abzwingen können, sie sind auch sehr wach-

sam, können die heftigste Kälte und Hunger ertragen, zu einer andern Zeit fressen sie un-

menschlich viel und schnell hinein, lachen und schreyen sie aneinander ganze Tage, alles ver-

wirrt, untereinander, und heftig, oft reden sie viele Stunden durch kein Wort, und man kann 

nichts aus ihnen heraus bringen, die Augen stehen ihnen meistens ganz groß und feurig in dem 

Kopfe; man macht sonst allerley Arten der Tollsucht, die rabies canina [Tollwut, S.°K.] hat 

das größte Recht darunter zu stehen, hingegen die erotomania, die nymphomania, s. furor ute-

rinus, können zwar den Grund zu einer rechten Tollsucht legen, aber an und vor sich selbst 

haben sie theils niemalen diese Heftigkeit, teils haben sie allezeit ihre einzelne, gewisse Ursa-

che, und Sitz, theils beschäftiget sich darin die Verwirrung allezeit am meisten mit einerley 

Gegenstand; die insania heißt eigentlich nur eine Narrheit, eine Blödigkeit des Verstandes, und 

drückt eine solche Heftigkeit aus, doch wird das Wort von einigen vor Mania gebraucht; daß 

die wahre Tollsucht gar oft eine Wirkung der Melancholie sey, ist den Erfahrungen der Ärzte 

gemäß, und die Melancholie ist meist der Anfang dazu, doch können auch allerley Arten von 

Gift, wie z. B. aus dem Reiche der Gewächse die Tollbeere, s. Belladonna, die Krankheit allein 

machen, wann sie in dem Leibe verliegen bleiben, ja, es scheinet, wann wir alle Erfahrungen 

genau durchgehen, blos ein heftiger, gewaltsamer, lebhafter Eindruck in die Einbildungskraft, 

wann er besonders die schwache Seite des Menschen in den dazu tauglichen Verfassungen 

recht trifft, könne die Krankheit verursachen, doch muß fast immer auch zugleich auf Seiten 

des Leibes eine nähere Anlage dazu da seyn, welche bisher die Aerzte noch nicht genug be-

stimmen können.215 

Delirium, deliratio, eine Phantasie, das Phantasieren, verwirrte Reden, wann einer wachend 

verwirrt und verführt heraus schwätzt, daß er selbst nicht weis, was er redet, wie es oft in 

hitzigen Krankheiten und außer denselben geschiehet, daher die Namen von ganzen Krankhei-

ten kommen, und der Unterscheid: Delirium cum & sine febre [mit und ohne Fieber, S.°K.], 

wir halten aber diesen vor unnöthig, wann einmal der Hauptbegriff festgesetzt ist, und erkennen 

zwar gerne, daß das Delirium ein Zufall von hitzigen und langwierigen Krankheiten seyn kann, 

sehen aber keineswegs nach denen Erfahrungen ein, wie man davon eine ganze, eigentliche 

Krankheit machen könne. Nur dieses erinnern wir noch, daß sich auch dieses Phantasieren auf 

das Denken erstreckt, und die Ärzte auch aus den Gebärden und verschiedenen Handlungen 

der Kranken schließen und sagen: dieselben phantasieren, wann sie nämlich solche Sachen bei 

ihnen wahrnehmen, davon sie muthmassen müssen: die Kranke denken auch verwirrt, und be-

schädigen sich mit Dingen, mit denen sie nimmer umgehen würden, wo sie bey gutem Verstande 

wären.216 

  

 
214 Vgl. Conradi (1815), S. 27. 
215 Eberhard/Haller (1772), S. 952–953. 
216 Eberhard/Haller (1772), S. 541. 
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Tabelle 1: Psychische Erkrankungen 

Autor Genese Sitz Nosologie Mania  Delirium 

Hippokrates 

(und wei-

tere) 

somatisch Kopf / 

Zwerchfell 

nein allgemeiner Wahn-

sinn mit Schwer-

punkt Raserei 

allgemeiner Wahn-

sinn 

Celsus somatisch gesamter 

Körper 

ja nicht namentlich er-

wähnt, am ehesten 

vergleichbar mit 

langwieriger 

Insania 

nicht erwähnt 

Galen  somatisch Gehirn ja siehe Hippokrates allgemeiner Wahn-

sinn als Symptom 

bei Fieber oder ei-

genständige Entität 

infolge einer länger 

anhaltenden Ge-

hirnaffektion 

Reil psycho- 

somatisch 

Gehirn ja Raserei mit Be-

wusstseinsverlust 

und gewalttätigen 

Handlungen 

Wahnsinn im All-

gemeinen als Ab-

weichung vom ge-

sunden 

Menschenverstand 

Quelle: eigene Darstellung 

  



Systematik und Terminologie 52 

 

Tabelle 2: Seelenvermögen 

Autor Seelenvermögen Hierarchie der Seelen-

vermögen 

Lokalisation 

Platon 1. Vernunft/Erkenntnis-

kraft 

2. Mut 

3. Begierde 

keine 1. Kopf 

2. Brust 

3. Unterleib 

Aristoteles 1. Denken 

2.Wahrnehmung, Be-

gierde und Eigenbewe-

gung 

3. Wachstum und Ernäh-

rung 

1. oberes (Mensch) 

2. mittleres (Tiere, 

Mensch) 

3. unteres (Pflanzen, 

Tiere,  Mensch) 

keine  

E. Platner 1. Denken/Vernunft 

2. Wollen 

1. oberes 

2. unteres 

keine 

Kant  1. Erkenntnisvermögen 

1.a. Verstand, Vernunft, 

Urteilsvermögen 

1.b. Sinnlichkeit 

2. Gefühl von Lust und 

Unlust 

3. Begehrungsvermögen 

 

1.a. oberes Erkenntnisver-

mögen 

1.b. unteres Erkenntnis-

vermögen  

Seele hat keinen Sitz im 

Körper, nur virtuelle Ge-

genwart im Liquor cereb-

ralis 

Reil 1. Vorstellungsvermögen 

2. Gefühlsvermögen 

3. Begehrungsvermögen 

Vorstellungsvermögen 

herrscht über Begeh-

rungsvermögen 

zentrales und peripheres 

Nervensystem 

Quelle: eigene Darstellung 

3.3 Bedeutung für die Psychiatrie des 19. Jahrhunderts 

Pinels Theorie der Manie sans délire traf im Deutschland des Jahres 1801 auf eine in 

der Entstehung begriffene Psychiatrie, deren Entwicklung von ärztlicher, philosophi-

scher und juristischer Seite aufmerksam verfolgt wurde. Diskrepante Nosologien und 

Termini bedingen, dass die Diskussion um jene Themen gegenwärtig nur erschwert 

nachvollzogen werden kann. Grundsätzlich bestand jedoch über folgende Punkte 

mehrheitlich ein Konsens: 

1. Es existieren drei grundlegende Seelenvermögen. 

2. Manie ist Raserei, im Sinne einer eigenen Entität. 
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3. Delirium ist allgemeiner Wahnsinn mit Irrereden als Symptom. 

4. Die Manie geht immer mit einem Delirium einher. 

5. Nosologien müssen auf empirischer Grundlage entwickelt werden („Erfahrungs-

seelenlehre“). 

An den aufgezeigten Systematiken der Seelenvermögen nach Kant und Reil orientierte 

sich in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts der Großteil psychiatrischer Autoren, 

jedoch meist nicht, ohne eigene Akzente zu setzen. Des Weiteren erschwert die Tatsa-

che, dass aus der historischen Tradition heraus zahlreiche Synonyme und Unterver-

mögen217 existieren, das Verständnis. Die nachfolgende Aufzählung enthält die gän-

gigsten von ihnen. 

1. Vorstellungsvermögen: 

Erkenntnisvermögen, Denkvermögen, Urteilskraft, Verstand, Vernunft, Fantasie, Ge-

dächtnis, Erinnerungskraft, Urteilskraft, Witz, Scharfsinn, Aufmerksamkeit, Vorher-

sagungsvermögen, Willensfreiheit, Geisteskraft 

2. Gefühlsvermögen: 

Affekte, Triebe, Instinkte 

3. Begehrungsvermögen: 

Wille 

Die jeweils zugehörigen Erkrankungen wurden als Verstandes-, Gemüts- und Willens-

störung bezeichnet.218 Diese Einteilung ist in der Praxis jedoch nicht konsequent ge-

nutzt worden. So wurden sie oftmals untereinander synonym verwendet oder der ver-

meintlichen Vereinfachung halber zum Überbegriff Seelenstörung subsumiert. 

Es wurde jedoch lange Zeit einheitlich davon ausgegangen, dass Verstandesstörungen 

die Grundlage jeder psychischen Erkrankung sein müssen. Die neue, von Pinel, Reil, 

Conradi und anderen vertretene Theorie besagte im Gegensatz dazu, dass psychische 

Erkrankungen auch ohne Störung des Erkenntnisvermögens auftreten können – in der 

 
217 Auch die Untervermögen wurden nicht selten synonym zu den ihnen übergeordneten Seelenvermö-

gen verwendet. Ob dies versehentlich geschah oder als Stilmittel im Sinne eines Pars pro toto zu 

werten ist, kann retrospektiv nicht beurteilt werden. 
218 Vgl. Groos (1830), S. 12. 
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Konsequenz folglich auch eine Manie ohne Delirium. Diese Sichtweise wird bei ver-

schiedenen aktuellen Autoren als Erweiterung des Wahnsinnsbegriffes bezeichnet.219 

Eine weitere für die Mania sine delirio entscheidende Frage war, ob die verschiedenen 

Seelenvermögen voneinander unabhängig sind. Über diesen Streitpunkt gab es selbst 

unter den besprochenen Autoren des klassischen Altertums und der Neuzeit keinen 

Konsens.220 Diejenigen, die sich über die Existenz der Mania sine delirio zu Beginn 

des 19. Jahrhunderts Gedanken machten, mussten sich dazu zunächst eine eigene Mei-

nung bilden. In den meisten Fällen bestimmte diese dann die jeweilige Entscheidung 

bezüglich der Anerkennung oder Ablehnung dieses Krankheitsbildes. Auch die Frage, 

ob das Vorstellungsvermögen die anderen Vermögen beherrschen könne, blieb lange 

ungeklärt. Da es in der forensischen Psychiatrie von entscheidender Wichtigkeit ist, 

Vernunft und Willensfreiheit vorauszusetzen, damit schuldhaftes Handeln angenom-

men werden kann, wurde allgemein von dem Grundsatz ausgegangen, dass bei einem 

psychisch gesunden Erwachsenen „der Wille durch den Verstand bestimmt 

wird“221.222 Parallel dazu fanden sich im Strafrecht entsprechende Formulierungen.223 

 
219 Vgl. Kaufmann (1995), S. 317; Greve (2004), S. 267. 
220 Vgl. Greve (2004), S. 279. 
221 Metzger (1805), S. 410. 
222 Vgl. Henke (1824), S. 174–175. 
223 Greve (2004), S. 155 beschrieb diese Entwicklung aus juristischer Perspektive: „An der Wende des 

18. zum 19. Jahrhundert überwog im Strafrecht die Ansicht, daß bei der Beurteilung menschlicher 

Handlungen grundsätzlich von dem Vorhandensein von Willensfreiheit auszugehen sei“. (S. 155) 
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4 Geschichte der Mania sine delirio 

4.1 Philippe Pinel 

Pinel war einer der international bekanntesten Psychiater. Gegenwärtig verbindet man 

seinen Namen vor allem mit der „Befreiung der ‚Irren‘ von ihren Ketten“224 und seiner 

posthumen Bezeichnung als „Vater der modernen Psychiatrie“225.226 

Geboren als erstes von acht Kindern eines Barbier-Chirurgen in Roque bei Lavour, 

gelangte er über Umwege zur Psychiatrie. Zunächst studierte er Theologie, daraufhin 

Mathematik und erst anschließend Naturwissenschaften sowie Physiologie. Nach der 

Fertigstellung seiner medizinischen Promotion im Fachbereich Hygiene 1773 arbeitete 

er ärztlich und naturwissenschaftlich, bis er 1778 nach Paris ging. Dort verdiente er 

sein Geld wiederum mit Privatunterricht, vor allem in der Mathematik. In dieser Zeit, 

in der er auch gesellschaftlich und wissenschaftlich in unterschiedlichen Bereichen 

aktiv war, schien seine Karriere als praktischer Arzt bereits vorbei zu sein. Die psy-

chische Erkrankung eines Freundes rief jedoch sein Interesse für dieses Fachgebiet 

hervor und nach einem intensiven Selbststudium wurde er für fünf Jahre Chefarzt des 

Privatsanatoriums Belhomme, bevor er 1772 eine Anstellung im staatlichen Hospital 

Bicêtre und 1794 in der Salpêtrière annahm.227 In diesen Institutionen fand er teilweise 

unhaltbare Umstände vor, denen er sich annahm. 

Frankreichs Konzept der staatlichen Fürsorge für psychisch Kranke war damals bereits 

fortschrittlich, wie der intraeuropäische Vergleich des kanadischen Historikers 

Edward Shorter verdeutlicht: 

In contrast to the English tradition of private-sector custodialism, on the continent of Europe 

the public sector has always offered care. In France, through an administrative reorganization 

of 1656, Louis XIV established the two great Parisian hospices for the sick, the criminal, the 

homeless, and the insane – Bicêtre for the men and the Salpêtrière for women – as part of a 

larger hospice program called the ‘general hospitals.228 

Shorter hob in diesem Abschnitt Vorzüge des französischen Modells hervor, in dem 

die Betreuung Geisteskranker und die geschlossene Unterbringung fremdgefärdender 

Erkrankter zum Schutz der Bevölkerung als gesellschaftliche Aufgabe verstanden 

wurden, wenn die Angehörigen dies nicht selbst gewähren konnten. Sie mussten 

 
224 Möller/Laux (2015), S. 24. 
225 Lorenz (1999), S. 257. 
226 Diese heroisierende Sichtweise ist inzwischen hinreichend relativiert, Pinels Bedeutung für die Ent-

wicklung der Psychiatrie wird dennoch weiterhin als herausragend eingestuft. Vgl. Jetter (1981). 
227 Vgl. Wiench (1992), S. 125–128. 
228 Shorter (1997), S. 6. 
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demnach im auslaufenden 18. Jahrhundert nicht privat betreut, sondern konnten in 

staatlichen Einrichtungen versorgt werden.229 Die Lebensumstände der Internierten 

beschrieb Shorter übereinstimmend mit anderen Autoren als unwürdig.230 So fehlten 

Therapiekonzepte, die die Heilung und die Entlassung der psychisch kranken Insassen 

anstrebten, obwohl ihre Zahl stetig anstieg. Die hygienischen Bedingungen waren 

mangelhaft, weshalb die Insassen häufig an Infektionskrankheiten starben. Viele der 

Kranken wurden nicht nur in Zellen gesperrt, wie es üblich war, sondern zum Schutz 

der Mitgefangenen und Wärter zusätzlich angekettet.231 Ihre Unterbringung diente im 

Allgemeinen nicht der Heilung, sondern ausschließlich dem Wohl der Bevölkerung, 

indem durch vorsorgliche Inhaftierung der potenziell gewalttätigen Geisteskranken 

diese die Öffentlichkeit nicht gefährden konnten. Die Lebensumstände der Betroffe-

nen waren mit denen verurteilter Delinquenten vergleichbar. 

In diesem Milieu begann Pinel seine erfolgreiche Karriere als Neugestalter der Psy-

chiatrie. Der französische Arzt leistete in mehreren Teilgebieten dieses medizinischen 

Wissenschaftszweiges wegweisende Arbeit. Neben der Fokussierung auf die Erkran-

kungen der Insassen der von ihm geleiteten Einrichtungen Bicêtre und Salpêtrière so-

wie seinem Einsatz für deren humane Unterbringung und Therapie versuchte er, durch 

sorgfältige Beobachtung der ihm Anvertrauten Regelmäßigkeiten zu erkennen und zu 

beschreiben. Mit der so erstellten Systematik und Terminologie gab Pinel der Entwick-

lung der Psychiatrie einen bedeutenden Impuls und prägte diesen Bereich: 

Er begründete die französische Schule der Psychiatrie mit ihrer klinischen, deskriptiven und 

nosologischen Tradition. Die Psychiatrie war demnach Teilgebiet der Medizin und Pinel – wie 

auch sein Schüler Jean Étienne Dominique Esquirol (1771–1840) – misstrauten der Philoso-

phie und Metaphysik.232 

Pinels Theorien fanden nicht nur in Frankreich Verbreitung, sondern in ganz Europa. 

Seine Pionierarbeit wurde insbesondere von deutschen Ärzten aufmerksam verfolgt. 

Zahlreiche der von ihm verfassten Lehrsätze wurden mit großem Interesse aufgenom-

men, wenige strittige diskutiert oder abgelehnt.233 

 
229 Im deutschsprachigen Raum gestalteten sich die Versorgung und Unterbringung psychisch Kranker 

zu dieser Zeit ausgesprochen inhomogen. Sie reichten von der Inhaftierung in regulären Zuchthäu-

sern über private Betreuung und die Aufnahme in kirchliche Einrichtungen bis zu der Unterbringung 

in spezialisierten Hospitälern und Heilanstalten. Auch die Lebensbedingungen und das Therapiean-

gebot unterschieden sich deutlich. Vgl. Jetter (1981), S. 25–43; Watzka (2005), S. 88–99. 
230 Vgl. Leibbrand/Wettley (2005), S. 419. 
231 Vgl. Dörner (1995), S. 20–25. 
232 Arenz (2003), S. 88–90. 
233 Vgl. Hartmann (1991), S. 7–23. 
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Zu der letztgenannten Minorität gehört die von Pinel in seinem 1800 erschienen Werk 

Traité médico-philosophique sur l’aliénation mentale ou La manie beschriebene Enti-

tät der Manie sans délire. 

4.2 Manie sans délire 

Pinel teilte in seiner Systematik den Wahnsinn in fünf Gruppen ein: 

„1. Melancholie ou délire exclusif [Melancholie oder ein ausschließendes auf einen 

Gegenstand gerichtetes Delirium] 

2. Manie sans délire [Manie ohne Delirium] 

3. Manie avec délire [Manie mit Delirium] 

4. Démence ou abolition de la pensée [Blödsinn oder Aufhebung des Denkvermögens] 

5. Idiotisme ou oblitération des facultés intellectuelles et affectives [Idiotismus oder 

Unterdrückung der Verstandes- und Willensfähigkeit]“234. 

Die meisten dieser Entitäten waren nicht grundlegend neu. Dabei stellte die Manie 

sans délire eine Ausnahme dar, denn dieses Krankheitsbild war Pinels Zeitgenossen 

unbekannt. Er selbst beschrieb sie wie folgt: 

Man kann die Schriften des Locke gehörig bewundern, und demohngeachtet der Meinung seyn, 

dass der Begriff, den er von der Manie giebt, sehr unvollständig sey, indem er sie als von De-

lirium unzertrennbar betrachtet. Ich selbst dachte eben so wie Er, da ich meine Beobachtungen 

über diese Krankheit in Bicêtre anfing, und erstaunte nicht wenig, als ich mehrere Wahnsinnige 

sah, welche nie die mindeste Verletzung des Verstandes zeigten, und die dennoch von einem 

Instinkt der Raserey beherrscht wurden, als wenn gleichsam nur die Willensvermögen verletzt 

wären. […] Sie ist entweder anhaltend, oder durch periodische Ausfälle ausgezeichnet. Keine 

in die Augen fallende Veränderung der Verstandesverrichtungen, der Perception, der Urthei-

lskraft, der Einbildungskraft, des Gedächtnisses &c. kommt dabey vor: wohl aber Verkehrtheit 

in den Willensäusserungen, nämlich ein blinder Antrieb zu gewaltthätigen Handlungen, oder 

gar zur blutdurstigen Wuth, ohne dass man irgend eine herrschende Idee, irgend eine Täu-

schung der Einbildungskraft, welche die bestimmende Ursache dieses unglücklichen Hanges 

wäre, angeben kann.235 

Er definierte diese Erkrankung demnach als Raserei mit einer isolierten Störung des 

Willens. Dieser wurde dem Begehrungsvermögen zugerechnet. Nicht eindeutig aus-

zuschließen ist dabei auch ein Fehler des Gefühlsvermögens, wenn der von ihm ge-

nannte „blinde Antrieb“ als Instinkt oder Affekt ausgelegt wird. Deutlich machte er 

damit jedoch, dass er die Seelenvermögen als voneinander unabhängig betrachtete. Als 

Beweise für seine Theorie führte Pinel einige Beispiele aus seinen Fallbeobachtungen 

 
234 Vgl. Pinel (1801), S. 451–453. 
235 Pinel (1801), S. 160–167. 
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an. Dabei betonte er die Tatsache, dass die Rasenden während dieser Anfälle ihrer 

Vernunft mächtig waren, Fragen richtig beantworteten, das heißt nicht „irreredeten“, 

und auch sonst keine Symptome des Deliriums zeigten.236 

Insbesondere seiner Äußerung, dass er Manie und Delirium als zwei voneinander un-

abhängige Zustände betrachtete, muss Bedeutung beigemessen werden. Sie wurden 

vor Pinel lange Zeit als pathologische Einheit verstanden, bei der das Delirium sowohl 

Wahnsinn im Sinne einer übergeordneten Bezeichnung für psychische Erkrankungen 

als auch Symptom der Manie in Form von Verstandesverlust darstellte. 

4.3 Manie sans délire in Deutschland 

In Deutschland wurde Pinels Definition schon im Folgejahr durch den Psychologen 

und Rechtsphilosophen Hoffbauer aufgegriffen sowie unter Vorbehalt abgelehnt.237 

Fünf Jahre später revidierte er seinen Standpunkt jedoch und wurde ein Unterstützer 

sowie entschiedener Verfechter dieser Theorie.238 Er machte vor allem darauf auf-

merksam, dass daran Erkrankte von der Rechtsprechung seiner Zeit nicht berücksich-

tigt und in der Folge äußerst ungerecht behandelt würden.239 Reil hingegen war sofort 

ein Anhänger der Manie sans délire.240 Er erkannte jedoch auch die Problematik, die 

das Krankheitsbild für die forensische Praxis mit sich brachte: Wie sollte der Sachver-

ständige einen Angeklagten mit einer Manie sans délire von einem gewöhnlichen Ver-

brecher unterscheiden? Dennoch schlossen sich weitere deutsche Wissenschaftler Pi-

nels Theorie an und vertraten die Meinung, dass sie vor Gericht berücksichtigt werden 

müsse.241 Auch der deutsche Philosoph Arthur Schopenhauer (1788–1860) äußerte 

sich in seinem Hauptwerk Die Welt als Wille und Vorstellung (1819) über das moderne 

Diskussionsthema, überließ die Entscheidung über die Existenz dieser Erkrankung 

 
236 Vgl. Pinel (1801), S. 163. 
237 Vgl. Hoffbauer (1802), S. 258. 
238 Vgl. Hoffbauer (1807), S. 305–309. Er selbst erarbeitete ein ähnliches Krankheitskonzept und 

promulgierte es unter der Bezeichnung Anreiz durch einen gebundenen Vorsatz; es fand jedoch 

schon wegen seines komplexen Namens kaum Verbreitung. 
239 Vgl. Hoffbauer (1808), S. 153. 
240 Vgl. Reil (1802), S. 357. 
241 Vgl. Conradi (1827), S. 4. 



Geschichte der Mania sine delirio 59 

 

aber der empirischen Forschung242, die zu dieser Zeit in Deutschland vor allem durch 

Ärzte repräsentiert wurde. 

Die uneinheitliche Verwendung des Terminus setzte sich hier jedoch fort. Im deutsch-

sprachigen Raum fand die Bezeichnung Manie sans délire kaum Verwendung. Die 

meisten Autoren griffen auf Übersetzungen zurück. So war die Rede von Manie ohne 

Delirium, Manie ohne Wahnsinn, Wuth ohne Verkehrtheit des Verstandes, Raserey 

ohne Irrereden und weiteren Kombinationen dieser Begriffe. Der lateinische Terminus 

Mania sine delirio kam erst im zweiten Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts auf, aus der zu 

diesem Zeitpunkt schon beinahe überholten Tradition des Lateinischen als Wissen-

schaftssprache heraus.243 Er wurde anschließend im akademischen Diskurs bevorzugt 

verwendet und kann mit der Manie sans délire nach Pinel gleichgesetzt werden. Frühe 

Erwähnungen finden sich unter anderem bei Schopenhauer und dem Göttinger Profes-

sor Conradi, der einen Teil seiner Publikationen – entgegen dem Zeitgeist – aus wis-

senschaftlichen Gründen auf Latein verfasste.244 

4.4 Zweifelhafte Gemütszustände 

In den Originalquellen aus der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts245 sowie in der neu-

eren Forschung246 ist die Mania sine delirio oftmals in die Kategorie der zweifelhaften 

Gemütszustände eingeordnet worden. 

Unter den Oberbegriff der zweifelhaften Erkrankungen fiel damals eine Reihe von Er-

krankungen, deren Gemeinsamkeit die Notwendigkeit einer gerichtsmedizinischen 

 
242 Er bestätigte damit nicht nur die Möglichkeit der Existenz einer Mania sine delirio, sondern aner-

kannte auch die fachliche Kompetenz jener empirisch forschenden Mediziner. Im genauen Wortlaut: 

„Daß es eine mania sine delirio, Raserei ohne Verrücktheit, gebe, hatte Pinel gelehrt, Esquirol be-

stritten, und seitdem ist viel dafür und dawider gesagt worden. Die Frage ist nur empirisch zu ent-

scheiden. Wenn aber ein solcher Zustand wirklich vorkommt; so ist er daraus zu erklären, daß hier 

der Wille sich der Herrschaft und Leitung des Intellekts, und mithin der Motive, periodisch ganz 

entzieht, wodurch er dann als blinde, ungestühme, zerstörende Naturkraft auftritt, und demnach sich 

äußert als die Sucht Alles, was ihm in den Weg kommt, zu vernichten. […] Wann der Anfall vorüber 

ist und die Vernunft die Herrschaft wiedererlangt hat, ist ihre Funktion regelrecht, da ihre eigene 

Thätigkeit hier nicht verrückt und verdorben ist, sondern nur der Wille das Mittel gefunden hat, sich 

ihr auf eine Weile ganz zu entziehn“.Schopenhauer (1844), S. 402–403. 
243 Seit der Mitte des 18. Jahrhunderts wurde im deutschsprachigen Raum auch Wissenschaftsliteratur 

vorwiegend in der Landessprache verfasst. Eine Häufung lateinischer und griechischer Fachausdrü-

cke im Bereich der Medizin sowie der komplette Wechsel ins Lateinische bei der Besprechung von 

Themen fragwürdigen Anstands blieben dennoch die Regel. Vgl. Lorenz (1999), S. 37. 
244 Vgl. Conradi (1827), S. 1. 
245 Vgl. Hecker (1831), S. 482; Mittermaier (1835), S. 107. 
246 Vgl. Greve (2004), S. 269; Haack (2011), S. 54. 
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Untersuchung darstellte. Sie konnten simuliert, angeschuldigt247 oder verheimlicht 

sein.248 In der ersten Ausgabe seines Lehrbuchs der gerichtlichen Medicin aus dem 

Jahr 1812 beschrieb der Erlanger Professor für Pathologie Henke beispielsweise zwei-

felhafte Geschlechtsverhältnisse, wobei der Arzt den Grund einer Zeugungsunfähig-

keit in Ehescheidungsverfahren feststellen sollte, zweifelhafte Krankheiten der körper-

lichen Funktionen, bei denen die Patienten unter anderem auf Infektionskrankheiten 

zum Zweck der Epidemieprophylaxe untersucht wurden, sowie zweifelhafte Gemüts-

zustände.249 Letztere unterteilte der Autor weiter in zweifelhafte Dummheit, Blödsinn 

und Wahnsinn. Zu den zweifelhaften Gemütszuständen zählte er keine umschriebene 

Gruppe konkreter Krankheitsbilder. Dieser Begriff umfasste stattdessen alle Zustände, 

die Freiheit und Zurechnungsfähigkeit einschränken oder aufheben konnten und zu 

deren Beurteilung ein Arzt hinzugezogen wurde, beispielsweise verschiedene Grade 

der Trunkenheit, intermittierende Manien oder durch Einschränkung von Sinnesleis-

tungen (zum Beispiel Taubheit) vorgetäuschte schwere Intelligenzminderungen. Die 

Gründe für die gerichtliche Anforderung eines Gutachtens waren dementsprechend 

nicht nur straf-, sondern auch zivilrechtlicher Natur. 

Henke zählte die Beurteilung zweifelhafter Gemütszustände zu den schwersten Aufga-

ben in der gerichtlichen Medizin. Als Begründung nannte er, dass die Kenntnisse auf 

dem Gebiet der Psychiatrie noch unzureichend seien, die Gesetzeslage uneinheitlich 

und wenig verbindlich sei und die Ärzte untereinander zu verschiedene Vorstellungen 

vom Wesen der dazugehörigen Krankheitsbilder hätten. Dennoch erkannte Henke eine 

steigende Relevanz dieses Themas aufgrund neuer Erkenntnisse in der Seelenheilkunde 

und erwähnte die Manie sans délire sowie den Furor transitorius explizit.250 

Diese allgemeine Einteilung wurde im damaligen Diskurs nicht verlassen und fand 

insbesondere in juristischen Schriften Verwendung.251 In der Gruppe der zweifelhaften 

 
247 In diesem Zusammenhang ist das Wort angeschuldigt am ehesten im Sinne des heute gebräuchli-

cheren unterstellt zu verstehen. Dieses konnte durch jegliche anderen Personen erfolgen, die den 

Verdacht hatten, dass ein Mitmensch unter einer rechtsrelevanten Erkrankung litt. Vorteile, die da-

raus gezogen werden konnten, eine Person einer Krankheit anzuschuldigen, waren beispielsweise 

die Vereinfachung einer Ehescheidung und die Möglichkeit im Rahmen einer Vollmacht über deren 

Vermögen verfügen zu können. 
248 Vgl. Sponholz (1839), S. 7. 
249 Oftmals wurden psychisch Kranke auch zuvor bereits ärztlich untersucht, wenn das Ergebnis eine 

forensische Relevanz hatte. Vgl. Hoffbauer (1808), S. 176–179. Dabei war der Ausdruck zweifel-

hafte Gemütszustände als feststehender Begriff zu Beginn des 19. Jahrhunderts bereits etabliert und 

fand zunehmend Verwendung. 
250 Vgl. Henke (1812), S. 147–171. 
251 Vgl. Sponholz (1839), S. 6 ff. 
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Gemütszustände bestand jedoch eine Unterart von Krankheitsbildern, die sich wie 

folgt von den anderen unterschied: 

Insbesondere tritt aber eine bedeutende Schwierigkeit in der Untersuchung in Fällen ein, wo 

selbst unter Sachverständigen noch Zwiespalt über das Vorhandenseyn oder den Mangel psy-

chischer Freiheit, ja selbst über die Existenz der Krankheitsform selbst, herrscht.252 

Des Weiteren sei diesen Erkrankungen gemein gewesen, dass sie nicht unter die in den 

Gesetzesbüchern aufgezählten klassischen Geisteskrankheiten „Blödsinn, Wahnsinn, 

Manie“253, letztere im Sinne der chronischen Manie mit Delirium, fielen. Dazugezählt 

wurden die Mania sine delirio, die Amentia occulta, der Furor transitorius, die Mono-

manien und einige weitere vorübergehende Zustände der zweifelhaft eingeschränkten 

Zurechnungsfähigkeit.254 

Die Vertreter der aktuellen historischen Forschung konzentrieren sich hauptsächlich 

auf diese Kerngruppe definierter Erkrankungen. Die Besonderheit jener zweifelhaften 

Gemütszustände im Kanon der Psychiatrie war die Annahme von Seelenleiden, die 

ohne Verstandes- oder Vernunftstörungen einhergingen255 oder zum Zeitpunkt einer 

gerichtsmedizinischen Untersuchung keine Symptome verursachten. Ihre juristische 

Bedeutung lag vor allem darin, dass sie die bis dahin vorherrschende Lehre der Zu-

rechnungsfähigkeit, bei der von einem Verlust jener Seelenvermögen als zwingende 

Voraussetzung für eine Exkulpation ausgegangen wurde, infrage stellten.256 

4.4.1 Amentia occulta 

Es gibt aber eine Art des Wahnsinns (ich schließe in diesen Begriff allgemein jeden Seelenzu-

stand ein, der das Licht der Vernunft entbehrt), die zwar verborgen und tief in der Brust einge-

schlossen ist, aber unvermutet und plötzlich ausbricht, unter Erhalt der Gedächtnis- und Ur-

teilskraft, von jeder übrigen Lebenshandlung wie losgebunden und getrennt, sodass, weil sie 

ohne äußere Anzeichen und ihre Krankheitsursache und -wirkung sicherlich tiefer verborgen 

sind, sie weder vorhergesehen noch im gegenwärtigen Ausbruch erkannt werden kann.257 

Mit diesen Worten leitete Ernst Platner 1797, das heißt wenige Jahre vor Pinels Ver-

öffentlichung der Manie sans délire, seine Schrift De Amentia occulta („Über den 

versteckten Wahnsinn“258) ein. Die Hauptunterschiede zur Mania sine delirio sind 

hierbei das Vorhandensein einer fixen Idee und Vernunftstörung sowie das Fehlen der 

 
252 Schnitzer (1840), S. 172. 
253 Vgl. Schnitzer (1840) S. 172. 
254 Beispielsweise Affekte und Leidenschaften, Verwirrung, Somnambulismus, Trunkenheit und Epi-

lepsien. Vgl. Schnitzer (1840), IX-X. 
255 Vgl. Haack (2011), S 51. 
256 Vgl. Greve (2004), S. 267. 
257 Platner (1824), S. 3. 
258 Haack/Steinberg/Herpertz/Kumbier (2008), S. 84. 



Geschichte der Mania sine delirio 62 

 

Raserei. Daraus resultiert eine selbst im Anfall persistierenden Symptomfreiheit.259 Im 

Gegensatz zu der von Pinel beschriebenen Theorie lagen hier keine komplette Tren-

nung und Unabhängigkeit der Seelenvermögen vor.260 

4.4.2 Furor transitorius 

Diese Krankheitsbezeichnung bedeutet übersetzt vorübergehende Raserei im Sinne 

einer paroxysmalen Tobsucht. Dieser Symptomenkomplex ist keinem Erstbeschreiber 

zugeordnet worden, sondern basiert auf einer Reihe von Fallbeobachtungen.261 Die 

gewalttätigen Anfälle traten demnach plötzlich und unerwartet auf. Sie beinhalteten 

eine klassische Manie mit Delirium, das heißt den Verlust des Erkenntnisvermögens, 

inklusive Vernunft und Verstand. Dabei gab es zwei Arten von Betroffenen. Manche 

zeigten sowohl vor als auch nach dem Anfall keine weiteren psychischen Auffällig-

keiten, allein die Wiederholung der Paroxysmen konnte Hinweis auf das Vorliegen 

einer chronischen Gemütsstörung sein. Bei der anderen Gruppe entstand der Furor 

transitorius auf dem Boden einer seelischen Erkrankung, meist einer Melancholie.262 

4.4.3 Monomanien 

Die Monomanielehre geht auf den französischen Psychiater Jean-Étienne Esquirol 

(1772–1840), einen Schüler Pinels, zurück. Er beschrieb sie als eine Gruppe affektiver 

Störungen263 mit einem partiellen, auf einen Gegenstand gerichteten Wahnsinn.264 Un-

ter ihnen befindet sich die Mordmonomanie, deren Gemeinsamkeiten und Unter-

schiede zur Amentia occulta und Manie sans délire erst kürzlich detailliert herausge-

arbeitet wurden.265 Demnach war auch laut jener Krankheitstheorie das 

Erkenntnisvermögen nicht gänzlich unbeeinträchtigt, sondern durch eine fixe Idee ge-

stört, während Wille sowie Gedächtnis- und Urteilsvermögen, wie bei den beiden oben 

beschriebenen, intakt blieben. 

4.5 Ende der Diskussion um die Mania sine delirio in Deutschland 

Durch das von Esquirol beschriebene, während des Paroxysmus partiell bestehende 

Delirium fanden die Monomanien bei vielen zeitgenössischen Psychiatern mehr 

 
259 Vgl. Haack (2011), S. 57. 
260 Vgl. Haack (2011), S. 53. 
261 Vgl. Schnitzer (1840), S. 242. 
262 Vgl. Friedreich (1835), S. 591-592. 
263 Vgl. Porter (2005), S. 131. 
264 Vgl. Friedreich (1835), S. 555. 
265 Vgl. Haack (2011), S. 57. 
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Zustimmung als Pinels Manie sans délire. Die insgesamt geringen und vorwiegend 

theoretischen Unterschiede zwischen diesen scheinen jedoch der Hauptgrund gewesen 

zu sein, warum sowohl die Amentia occulta als auch die Mania sine delirio in der Mitte 

des 19. Jahrhunderts zunehmend seltener erwähnt wurden und die Diskussion um jene 

zweifelhaften Gemütszustände im wissenschaftlichen Diskurs um die Existenz der Mo-

nomanien aufging.266 Die spätere Nennung jener Entität erfolgte vornehmlich in aka-

demischen Anmerkungen und Lehrbüchern, jedoch nicht immer mit Anerkennung ih-

rer Existenz durch den Autor.267 

Auch von juristischer Seite gab es Zweifel an diesem Krankheitsbild, da ein vom er-

krankten Willen ausgelöster Zustand, in dem ein Mord begangen wurde, als Grund für 

eine Exkulpation nach alter Zurechnungsfähigkeitslehre nicht zulässig war.268 Hinzu 

kam, dass sich der Streit um die Mania sine delirio unter Ärzten als unauflösbar her-

ausstellte. Noch im Jahr 1843 wurde er als „sub iudice“269, das heißt vor dem Richter 

im Sinne von unentschieden, gewertet. Unter diesen Voraussetzungen konnte sie nicht 

uneingeschränkt in die psychiatrische sowie die juristische Praxis übernommen werden. 

 
266 Vgl. Haack (2011) S. 56; Leibbrand/Wettley (2005) S. 434–437. 
267 Vgl. Friedreich (1855), S. 56. 
268 Vgl. Greve (2004), S. 282. 
269 Dachs (1841), S. 19. 
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5 Kompetenzstreit zwischen Ärzten und Philosophen 

Wie die zuvor in dieser Arbeit aufgeführten Theorien von Platon und Aristoteles zei-

gen, war die Beschäftigung mit der Seele eine klassisch philosophische Domäne. Dazu 

zählte auch die vorwiegend theoretische Auseinandersetzung mit pathologisch norm-

abweichendem Verhalten. Diese Voraussetzung führte zu einem großen Konfliktpo-

tenzial, als ärztliche Sachverständige zu Beginn des 19. Jahrhunderts mit zunehmender 

Selbstverständlichkeit die Begutachtung potenziell psychisch kranker Delinquenten 

übernahmen – denn noch immer galten für Fragen der Seele Philosophen als alleinige 

Experten. 

Uneinigkeit bestand zudem bereits in der Frühen Neuzeit bezüglich relevanter inhalt-

licher Fragen im Bereich der Seelenleiden. So teilten viele Philosophen die im Bereich 

der Medizin weitgehend als unbestritten betrachtete Meinung der Therapierbarkeit 

psychischer Krankheiten nicht, was Ärzte in jenem Bereich überflüssig gemacht hätte. 

Noch 1798 ließ Immanuel Kant über medizinische Behandlungen der Seele Folgendes 

verlauten: „[…] da die Kräfte des Subjekts dahin nicht mitwirken (wie es wohl bei 

körperlichen Krankheiten der Fall ist), und doch nur durch den eigenen Verstandes-

gebrauch dieser Zweck erreicht werden kann, alle Heilmethode in dieser Absicht 

fruchtlos ausfallen muß.“270 

An den bereits besprochenen Medizinern Ettmüller, Wedel und Platter aus dem 17. und 

18. Jahrhundert wird exemplarisch deutlich, dass diese Ansicht die ärztliche Beschäfti-

gung und Kompetenzentwicklung im Bereich der Geisteskrankheiten nicht aufgehalten 

hat. Zu diesem Zeitpunkt war es noch üblich, dass Ärzte vor Gericht die Frage klären 

sollten, ob es sich bei auffälligem Verhalten um eine psychische Erkrankung oder He-

xerei beziehungsweise Besessenheit handelte.271 Allgemein anerkannte alternative Er-

klärungsversuche existierten demnach schon in der Zeit vor der Aufklärung – doch 

maßgebliche Impulse kamen vorerst aus der empirischen Philosophie. Die auf Erfah-

rungen beruhenden, das heißt a posteriori gewonnen, Erkenntnisse ihres Vertreters 

John Locke (1632–1704) ließen eine Behandlung von Geisteskranken explizit zu, da er 

diese Leiden als Folge eines überlasteten Nervensystems betrachtete. Damit schuf er 

eine Brücke zwischen philosophischen Theorien und ärztlicher Praxis.272 Dass die 

 
270 Kant (1983), S. 147. 
271 Vgl. Fischer-Homberger (1988), S. 129. 
272 Vgl. Porter (2005), S. 124–126. 
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Schriften des Engländers Beachtung und Akzeptanz in der Medizin fanden, lässt sich 

beispielsweise an Pinels Beschreibung der Manie sans délire erkennen – denn obwohl 

er dort das Dogma des Philosophen, nach dem die Manie zwangsläufig mit einem De-

lirium verbunden ist, negierte, drückte er ihm gegenüber seine Bewunderung aus. 

Dennoch sah im Jahr 1740 der Dekan der Medizinischen Fakultät der Universität zu 

Leipzig, Johann Zacharias Platner (1694–1747), die Notwendigkeit gegeben, ein Werk 

mit dem Titel Programma, quo ostenditur, medicos de insanis et furiosis audiendos 

esse273 zu veröffentlichen. Darin wies er auf die Tatsache hin, dass es für Richter häu-

fig schwer zu entscheiden sei, ob ein Straffälliger unter dem Einfluss einer psychischen 

Erkrankung gehandelt hätte – insbesondere, weil Delinquenten oftmals ein solches 

Leiden simulieren würden, um einer Strafe zu entgehen. Platner warnte gleichzeitig 

jedoch auch vor dem anderen Extrem – Justizmorden –, die aus fehlerhaften Todesur-

teilen gegen psychisch kranke Gewalttäter resultieren konnten. Er mahnte deshalb an, 

Ärzte als Gutachter in Fragen der Geistesstörungen zu bestellen: „Aus keinem anderen 

Grund ist dies von mir geschrieben worden als um zu zeigen, dass die Ärzte, wenn sie 

Taten, die von Wahnsinnigen begangen worden sind, beurteilen, Sachverstand haben 

und diese sicher enthüllen […].“274 Auch seiner Ansicht nach lag der Ursprung psy-

chischer Erkrankungen in somatischen Leiden, was Platner auf den nachfolgenden Sei-

ten ausführlich mit anatomischen und physiologischen Argumenten begründete. 

In der direkten Folgezeit fand dieses Credo wenig Beachtung. Allerdings beschäftigten 

sich sowohl sein Sohn Ernst Platner als auch der Mediziner Johann Daniel Metzger 

rund ein halbes Jahrhundert später ausführlich mit der forensischen Psychiatrie.275 

Letzterer geriet über die Frage der Begutachtung vor Gericht in eine Auseinanderset-

zung mit dem Philosophen Immanuel Kant, die als Königsberger Gelehrtenstreit be-

kannt geworden ist. Diese kurze Debatte erhielt große Resonanz, weil sie, wie die Dis-

kussion um die zweifelhaften Gemütszustände, eine bedeutsame Zeitfrage berührte.276 

Kant bezweifelte die Kompetenz von Ärzten im Bereich der Seelenleiden und sprach 

sich vehement gegen ihren Einsatz zur Begutachtung von Straftätern aus, bei denen 

eine Geisteskrankheit vermutet wurde.277 Metzger widersprach dieser Ansicht ent-

schieden und begründete dies mit dem Argument, dass die Genese psychischer 

 
273 Bekanntmachung, die belegt, warum Ärzte zu den Irren und Rasenden gehört werden müssen. 
274 Platner (1740), S. III. 
275 Vgl. Fischer-Homberger (1988), S. 151. 
276 Vgl. Fischer-Homberger (1988), S. 155. 
277 Vgl. Kant (1983), S. 146–147. 
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Erkrankungen in körperlichen Leiden läge. Des Weiteren merkte er an, dass der Ein-

satz ärztlicher Gutachter, wenn auch nicht flächendeckend verpflichtend, dennoch im 

Jahr 1803 bereits vielerorts gängige Praxis war. Philosophen hingegen würden von 

Gerichten für diese Aufgabe jedoch nicht bestellt werden.278 Bereits zwei Dekaden 

später, im Jahr 1825, befand der Schweriner Medizinalrat Dr. Vogel, dass „Metzger 

und Remer, Schmidt (empir. Psych.), Wildberg, Platner, Hoffbauer, Reil, Henke 

u.s.f.“279 Kants Ansicht über die Beurteilung psychisch Kranker vor Gericht bereits 

endgültig widerlegt hätten. In jener Zeit fand diesbezüglich auch keine relevante Dis-

kussion dieses Themas in Deutschland mehr statt. Henke selbst hatte bereits zwei Jahre 

zuvor angemerkt, dass Kants Meinung in diesem Fall auf die deutsche Gesetzgebung 

keinen Einfluss habe nehmen können.280 

 
278 Vgl. Metzger (1803), S. 75–77 . Diese Aussage Metzgers wird sowohl durch fehlende Gutachten 

von Philosophen in der Literaturrecherche als auch von Zeitgenossen bestätigt. Vgl. Elvert (1810). 
279 Vogel (1825), S. 5. 
280 Vgl. Henke (1823), S. 264. 
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6 Mania sine delirio in der deutschen Gesetzgebung 

6.1 Forensisch-psychiatrische Begutachtung 

6.1.1 Vor dem 19. Jahrhundert 

Einen Gesamtüberblick über das deutsche Rechtswesen zum Ende des 18. Jahrhun-

derts zu erstellen, ist nahezu unmöglich, weil das Reich an diesem Zeitpunkt aus einer 

großen Zahl281 souveräner Fürstentümer bestand, von denen viele eine eigene Rechts-

ordnung besaßen. Ihre Strafgesetzbücher orientierten sich jedoch meist an der Consti-

tutio Criminalis Carolina. Sie war 1532 ratifiziert worden und als erste ihrer Art für 

das gesamte Heilige Römische Reich Deutscher Nation gültig.282 Im Artikel 179 der 

Carolina werden geisteskranke Verbrecher berücksichtigt. Dort heißt es: 

Item wirt von jemandt der jugent oder anderer gebrechlicheyt halben wissentlich seiner Synn 

nit hett eyn übelthatt begangen das soll mit allen umstenden an die orten unnd enden wie zu 

ende dieser unser Ordnung angezeygt gelangen unnd nach radt der selben und anderer vers-

tendigen darin gehandelt oder gestrafft werden.283 

Nach Ermessen des Richters, der sich mit Rechtsverständigen und anderen, hier nicht 

näher beschriebenen, Sachverständigen beraten sollte, war demnach zumindest eine 

Strafminderung möglich. An dieser Stelle wurden konkrete Geisteskrankheiten jedoch 

genauso wenig benannt wie ärztliche Gutachter. Im Gegensatz dazu ist in der Carolina 

vermerkt, dass bei Kindstötung Leibärzte284, bei Gewaltverbrechen Wundärzte und in 

Fragen der Gynäkologie Hebammen zu Rate gezogen werden sollten.285 

Neu war der Gedanke, Geisteskranke von Sanktionierungen auszuschließen, nicht. So 

nannte schon das römische Recht drei Gruppen, die straffrei bleiben sollten.286 Konkret 

waren diese furiosi, mente capti sowie als Übergruppe dementes287, das heißt Rasende, 

Blödsinnige und Wahnsinnige. Hier war jedoch nicht die verminderte Zurechnungs-

 
281 Ihre genaue Zahl ist nicht bekannt. Die Bundeszentrale für politische Bildung geht von etwa 300 im 

Jahr 1789 aus. Nach der durch die Niederlage Napoleons bedingten territorialen Neuordnung auf 

dem Wiener Kongress im Jahr 1815 wurde der deutsche Bund gegründet, der initial aus immerhin 

noch 38 Staaten bestand. Vgl. Osterhammel/Klaeren (2012), S. 19. 
282 Vgl. Schroeder, S. 1. 
283 Schell (1743), Artikel 179. 
284 Vgl. Greve (2004), S. 97. 
285 Vgl. Fischer-Homberger (1988), S. 19. 
286 Die Gerichtsverfahren fanden zur Zeit der Römischen Republik auf dem Marktplatz, lateinisch fo-

rum, statt. Von diesem Wort leiten sich die heutzutage mit dem Rechtswesen verbundenen Ausdrü-

cke Forensik und in foro ab. Vgl. Fischer-Homberger (1988), S. 13. 
287 Vgl. Honsell (2015), S. 31. 
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fähigkeit der Grund für die Exkulpation. Stattdessen wurde sie damit begründet, dass 

jene Personengruppen allein durch ihre Krankheit genügend bestraft waren.288 

Die Legitimation der Strafminderung bei psychischen Erkrankungen zu Ende des 18. 

Jahrhunderts war eine andere. Die genaue Betrachtung des Täters und der Tatum-

stände, die sich seit der Humanisierung des Strafrechts im Zuge der Aufklärung zu-

nehmend durchsetzte289, verlangte eine Abschätzung der Schuldfähigkeit des Ange-

klagten. Es blieb jedoch die Frage, wer die Qualifikation besaß, sie durchzuführen.290 

Bereits im 17. Jahrhundert hatte der römische Arzt Paulus Zacchias (1584–1659) in 

seinem Werk Quaestiones medico-legales291 die erste umfassende Aufstellung psychi-

atrischer Krankheitsbilder und ihre forensische Relevanz erstellt.292 Darin sind diffe-

renzierte Betrachtungen der einzelnen Entitäten und der durch sie begründeten ver-

minderten Zurechnungsfähigkeit erkennbar. Die Begutachtung durch Ärzte hielt 

Zacchias für obligat, da diese Krankheiten „solis Medicis notae“293, das heißt nur Ärz-

ten, bekannt gewesen seien. Außerdem erwähnte er, dass die ärztliche Begutachtung 

Geisteskranker eine Tradition, wenn auch ohne rechtlich bindende Grundlage, besäße. 

Auf die endgültige Entscheidung über die Zurechnungsfähigkeit und das Strafmaß hat-

ten jedoch schon damals nur Juristen einen Einfluss.294 Gemäß der Zeit, in der Zac-

chias lebte, und seiner Religion295 war es ein wichtiges Anliegen seiner Schriften, psy-

chische Leiden gegen die von ihm als existent angenommene dämonische 

Besessenheit abzugrenzen.296 

Auch in J. Z. Platners oben aufgeführten Werk aus dem folgenden Jahrhundert wird 

deutlich, dass die ärztliche Begutachtung psychisch Kranker in foro gängige Praxis 

war, ohne dass der Richter an deren Einholung oder die darin gestellte Diagnose ge-

bunden gewesen wäre.297 Im 18. Jahrhundert gab es jedoch noch keine speziell ausge-

bildeten forensischen Mediziner. Begutachtungen für Gerichte wurden durch soge-

nannte Amtsphysici vorgenommen. Ihre weiteren Tätigkeiten fielen in den Bereich, 

 
288 Vgl. Nedopil (2007), S. 4. 
289 Vgl. Greve (2004), S. 17. 
290 Vgl. Schmidt-Recla (2000), S. 109–111. 
291 Medizinisch-gesetzliche Untersuchungen 
292 Greve bezeichnet ihn als Begründer der wissenschaftlichen forensischen Medizin sowie der foren-

sischen Medizin. Vgl. Greve (2004), S. 99. 
293 Zacchia (1651), S. 5. 
294 Vgl. Leibbrand/Wettley (2005), S. 231–235. 
295 Neben seiner Tätigkeit als öffentlicher und gerichtlicher Mediziner wurde er auch als Leibarzt 

zweier Päpste berufen. 
296 Vgl. Fossel (2014), S. 54. 
297 Vgl. Platner (1740), S. 3. 
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der gegenwärtig als öffentliches Gesundheitswesen bezeichnet wird.298 Psychiatrische 

Gutachten dieser Ärzte wurden durch die Gerichte vornehmlich bei besonders brutalen 

Straftaten, vorher nicht straffälligen Delinquenten, scheinbar motivlosen Taten und der 

Frage, ob ein Seelenleiden simuliert sei, eingeholt. Die medizinische Untersuchung 

umfasste dabei auch medikamentöse Proben, etwa die Gabe von Laxantien und Eme-

tika, um vorgetäuschte Symptome zu demaskieren.299 

Im Jahr 1794 trat das Allgemeine Landrecht der preußischen Staaten in Kraft, das eine 

ärztliche Begutachtung psychisch Kranker in foro verpflichtend vorschrieb.300 Des 

Weiteren wird aus jenem Gesetzestext ersichtlich, wie in dem großen und bedeutenden 

deutschen Königreich Geisteskrankheiten zu dieser Zeit juristisch definiert wurden: 

§. 27. Rasende und Wahnsinnige heißen diejenigen, welche des Gebrauchs ihrer Vernunft gänz-

lich beraubt sind. 

§. 28. Menschen, welchen das Vermögen, die Folgen ihrer Handlungen zu überlegen, erman-

gelt, werden blödsinnig genannt. 

§. 29. Rasende und Wahnsinnige werden, in Ansehung der von dem Unterschiede des Alters 

abhangenden Rechte, den Kindern; Blödsinnige aber den Unmündigen gleich geachtet.301 

In diesem Strafrecht wurden folglich Gruppen konkreter Diagnosen benannt, die zur 

Straflosigkeit führten. Die Haftung der Betroffenen für entstandene Sachschäden war 

dadurch jedoch nicht vollkommen aufgehoben. Rasende und Wahnsinnige hatten dem-

nach, wie die ihnen strafrechtlich gleichgestellten Kinder unter sieben Jahren, „den 

unmittelbaren Schaden aus ihrem Vermögen“302 zu ersetzen. 

In jenem Gesetz ist eine Variante der auch in folgenden Rechtsschriften nachweisbaren 

und somit etablierten klassischen Trias der juristischen Einteilung psychischer Erkran-

kungen in unterschiedliche Diagnosegruppen enthalten. Sie basiert auf den drei See-

lenvermögen: In der Theorie hatte der Blödsinn seinen Ursprung im Erkenntnisvermö-

gen (Geistesstörung), der Wahnsinn im Gefühlsvermögen (Gemütsstörung) und die 

Raserei im Begehrungsvermögen (Willensstörung). Die Ergänzung, letztere würden 

zwangsläufig die Vernunft aufheben, zeigt des Weiteren die Annahme der Wechsel-

beziehungen unter den Seelenvermögen. Somit war von juristischer Seite scheinbar 

 
298 Vgl. Lorenz (1999), S. 45 und 267; Für eine Trennung dieser umfangreichen Staatsarzneikunde in 

forensische Medizin und medizinische Polizei traten unter anderem Henke und Conradi wiederholt 

ein. 
299 Vgl. Kaufmann (1995), S. 311. 
300 Vgl. Hattenhauer/Bernert (1996), Zweyter Theil, Siebzehnter Titel, S. 627: „§. 13. Wer für wahn- 

oder blödsinnig zu achten sey? muss der Richter, mit Zuziehung Sachverständiger Aerzte, prüfen 

und festsetzen.“. 
301 Königreich Preußen (1794), Erster Theil, Erster Titel, S. 19–20, Kinder waren dabei laut §. 25. alle 

unter 7-jährigen, Unmündige alle unter 14-jährigen. 
302 Vgl. Hattenhauer/Bernert (1996), Erster Theil, Sechster Titel, S. 85. 
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sichergestellt, dass alle psychischen Erkrankungen abgedeckt waren, ohne dass ein-

zelne Entitäten genannt werden mussten.303 

6.1.2 Im 19. Jahrhundert 

Die Berufung von Gerichtsärzten zur Begutachtung psychisch kranker Straftäter wurde 

flächendeckend etabliert, sodass Henke im Jahr 1823 Folgendes berichteten konnte: 

Als Sachverständige, deren Ausspruch rechtliche Gültigkeit über den zweifelhaften psychi-

schen Zustand einer Person hat, erkennt die Gesetzgebung im Allgemeinen die Ärzte, besonders 

aber die gerichtlichen Medicinalpersonen an. In allen deutschen Landen ist diese Einrichtung 

gesetzlich eingeführt, dass in allen Fällen, wo vor Gericht der zweifelhafte Gemüthszustand in 

Frage kommt, darüber das Gutachten der Gerichtsärzte eingeholt werden muss.304 

Ein wichtiger Grund für die Notwendigkeit dieser ärztlichen Begutachtung war die an 

der Wende zwischen dem 18. und dem 19. Jahrhundert zu verzeichnende große Publi-

kationsmenge bezüglich psychiatrisch-forensischer Fragestellungen. Nicht nur der 

Königsberger Gelehrtenstreit, sondern auch die oben erwähnten Schriften E. Platners, 

Reils, Hoffbauers und Pinels sind bekannte Beispiele. Die durch die neu beschriebenen 

Krankheitsbilder komplexer werdende und uneinheitliche Nosologie verlangte eine 

Professionalisierung der Begutachtung sowie der ausgeweitete Wahnsinnsbegriff Neu-

formulierungen der Strafrechte. 

Die erste Aufgabe konnte von den staatsarzneikundlich ausgebildeten, nicht psychiat-

risch spezialisierten Gerichtsärzten oftmals nur unzureichend bewältigt werden. Ihr 

Fachwissen um die neuen Krankheitsbilder reichte in vielen Fällen nicht aus und die 

Gutachten wurden teilweise von Richtern als mangelhaft zurückgewiesen, sodass die 

meist universitär tätigen fachkundigen Mediziner, häufig organisiert in Medizinalkol-

legien, sie korrigierten, um das ärztliche Begutachtungsrecht zu bewahren.305 Zu jener 

Aufgabe waren die Juristen selbst auch nicht befähigt. Aus Mangel an Fachwissen 

bezüglich der umfangreicher werdenden psychiatrischen Krankheitslehre sahen sie 

sich zunehmend gezwungen, ärztliche Gutachter zu berufen. Daraus erwuchs jedoch 

 
303 Kritiker bemängelten, dass jedes Vermögen in zwei Richtungen, sprich Exaltation und Depression, 

erkrankt sein könnte. Die Formulierung der Gesetze deckte dabei jeweils nur ein Extrem ab. Dem-

entsprechend hätte neben dem Blödsinn die Geistesverirrung, neben dem Wahnsinn die Melancholie 

und neben der Raserei die Willenlosigkeit genannt werden müssen. Vgl. Henke (1827), S. 218 Diese 

Kritik wurde von der Gesetzgebung jedoch nie berücksichtigt. 
304 Vgl. Henke (1823), S. 261–262. Es muss jedoch angemerkt werden, dass es meist im Ermessen des 

Richters lag zu entscheiden, wann ein zweifelhafter Gemütszustand vorlag oder sie ihre eigenen 

Kompetenzen bezüglich der Einschätzung der seelischen Verfassung des Angeklagten überschritten 

sahen. Dies war jedoch mit zunehmender Komplexität der psychiatrischen Lehren auch häufiger der 

Fall. 
305 Vgl. Kaufmann (1995), S. 327. 
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die Befürchtung der Richter, einen Teil ihres Tätigkeitsbereiches an die Mediziner zu 

verlieren.306 

Die Gesetzgeber der einzelnen deutschen Staaten reagierten auf die Ausweitung des 

Wahnsinnsbegriffs unterschiedlich. Grundlegend für eine potenzielle Änderung waren 

hier die bestehenden Formulierungen bezüglich der Zurechnungsfähigkeit sowie die 

Anerkennung der neuen Theorien aus der Medizin. Den zentralen Begriff in diesem 

Prozess stellten die Willensfreiheit und ihre Voraussetzungen dar.307 

6.2 Exkurs: zum Begriff Willensfreiheit 

Die Willensfreiheit gehört zu den ältesten Themenkomplexen der Philosophie.308 Die 

Kontroverse darum bereichert jene Wissenschaft sowie die Neurobiologie, die Ethik, 

die Psychiatrie, die Rechtswissenschaft und weitere bis heute.309 Zum Rechtsprinzip 

wurde sie in der Neuzeit310, als durch Naturrecht und Aufklärung eine Neuorientierung 

der Rechtswissenschaft von Religion und Aberglaube zur „beherrschende[n] Macht 

der Vernunft“311 stattfand. Die geistige Grundlage dieser Entwicklung wurde durch 

Theorien von Philosophen wie Hobbes, Hegel und Leibniz gelegt.312 An der Wende 

vom 18. zum 19. Jahrhundert wurde die Willensfreiheit „zum zentralen Begriff der 

entstehenden Zurechnungslehre“313. Für das Strafrecht gestaltete sich die Problematik 

der Willensfreiheit wie folgt: 

Die vulgäre Begriffsbestimmung der Freiheit als der Möglichkeit, unter denselben Umständen 

sowohl in der einen als auch in einer anderen Weise handeln zu können, ist eine bloße Um-

schreibung des Begriffes. Unter denselben Umständen, die in beiden Fällen dieselben sein sol-

len, ist der Wille des Handelnden selbst nicht mitinbegriffen, so daß jene Erklärung im Grunde 

nichts anderes besagt als daß die Freiheit in der Möglichkeit besteht, je nach dem Willen des 

Handelnden das eine oder das andere zu tun, d. h. eben dem Willen gemäß zu handeln. Nicht 

die Macht des Willens über das Handeln also, sondern die Macht des Menschen über sein 

Wollen steht in Frage; es gilt zu entscheiden, ob das wollende Subjekt unter den gegebenen 

Umständen so wollen mußte, wie es wollte, oder ob es auch anders hätte wollen können.314 

Die Willensfreiheit ist folglich nicht mit dem Willen gleichzusetzen, sondern be-

schreibt die Dominanz der Vernunft und des Verstandes über ihn. Anders formuliert 

wurde davon ausgegangen, dass ein gesundes Erkenntnisvermögen über das 

 
306 Vgl. Greve (2004), S. 111. 
307 Vgl. Greve (2004), S. 136. 
308 Vgl. Roeder (1932), S. 3. 
309 Vgl. Smalla (2011), S. 7. 
310 Vgl. Bergés, S. 17. 
311 Greve (2004), S. 16. 
312 Vgl. Bergés, S. 13. 
313 Greve (2004), S. 26. 
314 Roeder (1932), S. 3–4. 



Mania sine delirio in der deutschen Gesetzgebung 72 

 

Begehrungsvermögen herrscht und Menschen dadurch jedem Fall die Freiheit besit-

zen, die Eingaben des Begehrungsvermögens nach moralischen und rechtlichen Ge-

sichtspunkten zu beurteilen sowie Handlungen unter diesem Maßstab auszuführen 

oder zu unterlassen. Die Entscheidung für eine Straftat ist nach dieser Logik eine be-

wusste Fehlhandlung und per se sanktionswürdig.315 

Der Begriff der Willensfreiheit hatte in seiner juristischen Verwendung im frühen 

19. Jahrhundert eine große Schnittmenge mit dem Terminus Selbstbewusstsein.316 Im 

medizinischen Kontext ging die Diskussion darum zunehmend in einen Diskurs um die 

allgemeine Freiheit des Menschen über.317 Die konkrete Aufgabe des Arztes war es im 

Zivilrecht, zu ermitteln, ob der zu Untersuchende chronisch unter einem Mangel an 

Willensfreiheit litt. Im Kriminalrecht musste er jedoch dessen Vorhandensein zum Zeit-

punkt einer Straftat retrospektiv abzuschätzen. Bei dauerhaft symptomatischen psychi-

schen Erkrankungen waren diese Gutachten präziser und für Juristen nachvollziehbarer 

als diejenigen, bei denen der sachverständige Arzt ein paroxysmales Seelenleiden als 

Ursache eines Verbrechens vermutete. Die aus der fehlenden Freiheit resultierende 

Strafunfähigkeit festzustellen, gehört traditionell in den Aufgabenbereich des Richters. 

Vor dem Beginn des 19. Jahrhunderts galt der zumindest partielle Verlust des Verstan-

des als Gemeinsamkeit aller Geisteskrankheiten und war somit Voraussetzung für eine 

Schuldunfähigkeit in foro. Mit den Theorien Pinels, Reils, Platners und Hoffbauers 

verlor diese Definition jedoch theoretisch an Gültigkeit und hätte überarbeitet werden 

müssen.318 Praktisch zögerten die Gesetzgeber der unterschiedlichen deutschen Staa-

ten, da die Anerkennung der Kerngruppe zweifelhafter Gemütszustände selbst unter 

den Ärzten umstritten war.319 

Der Unterschied zu vorher bestand darin, dass eine Erkrankung des Erkenntnisvermö-

gens, das heißt der Instanz, die die Eingaben des Willens bewerten und ihre Umsetzung 

kontrollieren sollte, nicht mehr den einzigen Grund für den Verlust der Willensfreiheit 

 
315 In dem oben bereits zitierten Allgemeinen Landrecht für die Preußischen Staaten finden sich ent-

sprechende Paragrafen in der Definition von Verbrechen: „§. 7. Wer durch eine freye Handlung 

jemandem widerrechtlich Schaden zufügt, der begehet ein Verbrechen, und macht sich dadurch nicht 

nur dem Beleidigten, sondern auch dem Staate, dessen Schutz derselbe genießt, verantwortlich“, „§. 

16. Wer frei zu handeln unvermögend ist, bey dem findet kein Verbrechen, also auch keine Strafe 

statt.“, „§. 18. Alles, was das Vermögen eines Menschen, mit Freiheyt und Ueberlegung zu handeln, 

mehrt oder mindert, das mehrt oder mindert auch den Grad der Strafbarkeit.“ Hattenhauer/Bernert 

(1996), Zweiter Theil, Zwanzigster Titel, S. 666–667. 
316 Vgl. Henke (1823), S. 270. 
317 Vgl. Friedreich (1835), S. 86–87 und Henke (1827), S. 215. 
318 Vgl. Henke (1823), S. 259. 
319 Vgl. Kapitel 4. 
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darstellen sollte. Die neuen Theorien besagten teilweise, dass auch ein erkrankter, pa-

thologisch gesteigerter Wille kriminelle Taten ohne moralisches Verschulden des Han-

delnden bedingen konnte. Die Freiheit des Menschen durfte unter diesen Vorausset-

zungen nicht mit der Willensfreiheit gleichgesetzt werden. Der Vorschlag 

Mittermaiers, sie in eine Freiheit des Urteils auf der einen und eine Freiheit der Hand-

lung auf der anderen Seite zu unterteilen, war demnach logisch sowie konsequent. 

Der Vorschlag fand jedoch in dieser Form keinen Eingang in die verschiedenen Ge-

setzestexte. Mittermaiers Einmischung in die Diskussion um die Mania sine delirio 

wurde allerdings zur Kenntnis genommen und spiegelt sich in manchen Gesetzesvor-

schlägen in der Formulierung des unwiderstehlichen Hingerissenwerdens zu einer 

Straftat wider.320 

Später sprachen sich einige deutsche Mediziner321 dafür aus, die bestehenden Paragra-

fen bezüglich seelischer Gründe der Unzurechnungsfähigkeit durch die allgemeine 

Voraussetzung des Verlusts seelischer Freiheit während der Straftat zu ersetzen. Von 

juristischer Seite wurde dieser abgelehnt, da dieses Prozedere einer ärztlichen Feststel-

lung der Schuldunfähigkeit gleichgekommen wäre. 

6.3 Bedeutung der Mania sine delirio in der Strafgesetzgebung 

Direkt zu Beginn des 19. Jahrhunderts, als Amentia occulta und Manie sans délire bereits 

veröffentlicht waren, reformierten weitere große deutsche Staaten ihre Strafgesetzbücher. 

Dabei blieben der Vernunftgebrauch sowie dessen Aufhebung vorerst das entscheidende 

Kriterium für die Zurechnungsfähigkeit. So besagt das Gesetzbuch über Verbrechen und 

schwere Polizey-Übertretungen in den k.k. teutschen Erbstaaten Folgendes: 

Daher wird die Handlung oder das Unterlassen nichts als Verbrechen zugerechnet; 

wenn der Thäter des Gebrauches der Vernunft ganz beraubet ist; 

a) wenn die That bey abwechselnder Sinnesverrückung zu der Zeit, da die Verrückung dauerte; 

oder 

 
320 Kritiker hielten diese Formulierung für ungeeignet und gefährlich, da hier eine Abgrenzung zu durch 

heftige Affekte und Leidenschaften bedingten Handlungen nicht mehr möglich war. Henke verdeut-

lichte dies anhand von Beispielen: „Wer könnte es hindern, dass die Brutalen Handlungen durch 

Geschlechtstrieb und Wollust roher Menschen veranlasst, dass Todtschlag im Jähzorn verübt, und 

Mord aus Eifersucht oder Gewinnlust begangen, dem unwiderstehlichen Hingerissenwerden jener 

Manie beigemessen würden?“ Henke (1827), S. 213. 
321 Unter ihnen vor allem Henke und Heinroth. Vgl. Sponholz (1839), S. 47. Dagegen sprach sich ve-

hement Clarus, der sachverständige Arzt im Kriminalfall um den historischen Woyzeck, aus. 

Vgl. Clarus (1828), S. 16. 
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b) in einer ohne Absicht auf das Verbrechen zugezogenen vollen Berauschung, oder einer an-

deren Sinnesverwirrung, in welcher der Thäter sich seiner Handlung nicht bewusst war, be-

gangen worden.322 

Hier war vorgesehen, den Verdächtigen bei „auffallenden Sinnenverwirrung“323 durch 

zwei Ärzte begutachten zu lassen. Bei divergierenden Diagnosen der Sachverständi-

gen wurde der Fall an das Obergericht verwiesen.324 

Das Allgemeine Criminalrecht für die Preußischen Staaten von 1806 trat wegen des 

Sieges Napoleons über Preußen nie in Kraft. Ursprünglich sollte es ein überarbeitetes 

Strafrecht des bereits besprochenen Allgemeinen Landrechts der preußischen Staaten 

aus dem Jahr 1794 sowie eine ergänzende Prozessordnung enthalten. Das Gesetzbuch 

blieb jedoch ein Fragment, da der strafrechtliche Band nie veröffentlicht wurde.325 

Dementsprechend ist nur ein Vergleich der Strafprozessordnungen möglich. 

Zwölf Jahre zuvor wurden Wahnsinn, Raserei und Blödsinn als strafbefreiende oder -

mildernde Erkrankungsgruppen durch das preußische Kriminalrecht benannt. Die Pro-

zessordnung bezog sich darauf, indem sie vorschrieb, der Richter solle bei Verdacht 

auf Wahnsinn oder Blödsinn einen ärztlichen Gutachter berufen. Auch die Autoren der 

neuen Kriminalordnung verzichteten auf einen Katalog konkreter Entitäten, sondern 

bezeichneten, noch abstrakter, jegliche Anzeichen des Bewusstseinsverlusts sowie der 

Schwäche oder Verirrung des Verstandes während der Tat als Voraussetzung, unter 

der die zuständigen Richter einen sachverständigen Mediziner hinzuziehen mussten. 

Dieser hatte den „Gemüthszustand des Angeschuldigten zu erforschen“326 und ein 

 
322 Österreichisch-Ungarische Monarchie (1803), §. 2. Auf die genannten folgen noch vier weitere 

Gründe für eine Schuldunfähigkeit, darunter „e) wenn die That durch unwiderstehlichen Zwang 

erfolget“. Dabei wurde nicht weiter spezifiziert, ob diese Formulierung nur äußere, oder auch innere 

Zwänge, wie sie der Kerngruppe der zweifelhaften Gemütszustände eigen sind, beinhaltet. Da die 

psychischen Ursachen der Exkulpation jedoch nach den ersten drei Punkten abgeschlossen zu sein 

scheinen, ist die Interpretation als ausschließlich externe Zwänge wahrscheinlicher. 
323 Österreichisch-Ungarische Monarchie (1803), §. 363. 
324 Vgl. Österreichisch-Ungarische Monarchie (1803), §. 363. 
325 Die zeitnahe Neufassung des Strafrechts war notwendig geworden, da das Allgemeine Landrecht 

der preußischen Staaten schon im Jahr seiner Veröffentlichung als veraltet galt. Vgl. Regge (2004), 

S. 14. 
326 Allgemeines Criminalrecht für die Preußischen Staaten: Criminal-Ordnung (1806), S. 103, §. 280. 
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„Gutachten über den vermuthlichen Grund und die wahrscheinliche Entstehungszeit 

des entdeckten Mangels der Seelenkräfte abzugeben“327. 

Auch das Königreich Bayern erwähnte in seinem Strafgesetz von 1813 keines jener 

Krankheitsbilder explizit – und die darin enthaltenden Formulierungen lassen darauf 

schließen, dass sie im Entstehungsprozess nicht berücksichtigt oder abgelehnt wurden. 

Demnach blieben wieder 

Rasende, Wahnsinnige und überhaupt solche Personen, welche den Gebrauch ihres Verstandes 

durch Melancholie oder andere schwere Gemüthskrankheiten völlig verloren und in diesem 

Zustand ein Verbrechen begangen haben sowie solche, die durch Blödsinn völlig ausser Stande 

waren, die Folgen ihrer Handlungen richtig zu beurtheilen328, 

straffrei. Ärztliche Gutachter wurden in diesem Strafgesetz nicht explizit erwähnt. Der 

Richter war jedoch verpflichtet, einen „auf die Untersuchung oder das Straferkenntnis 

einfließende[n] Umstand“329 durch einen Sachverständigen näher untersuchen zu las-

sen, wenn die Beurteilung „die Kenntnisse oder Fertigkeiten einer besonderen Kunst 

oder Wissenschaft“330 voraussetzte. Dem zuständigen Juristen war es demnach selbst 

überlassen, zu entscheiden, wann sein Fachwissen nicht mehr ausreichte, um den psy-

chischen Zustand eines Delinquenten zu beurteilen. Auch die Berufsgruppenzugehörig-

keit des Sachverständigen konnte er innerhalb der vorgegebenen Grenzen bestimmen. 

Die angeführten Strafrechte zeigen exemplarisch die verschiedenen Extreme, zwi-

schen denen sich die Befugnisse der psychiatrisch-forensischen Gutachter zu Beginn 

des 19. Jahrhunderts befanden. So waren sie mancherorts als einzige Sachverständige 

auf ihrem Gebiet anerkannt und mussten bei dem geringsten Verdacht auf eine Geis-

teskrankheit hinzugezogen werden, während in unmittelbarer räumlicher Nähe331 

Richter selbst entschieden, wann und von wem sie sich beraten ließen. Gleichermaßen 

gab die Gesetzgebung in einigen Königreichen eine begrenzte Zahl von Erkrankungs-

gruppen an, von denen die Ärzte zur Begründung der Unzurechnungsfähigkeit eine zu 

 
327 Königreich Preußen (1806), S. 103, §. 280. Orientiert man sich lediglich an dieser Prozessordnung 

wäre die medizinische Begründung der Annahme des Arztes dabei ihm selbt überlassen. Ob eine 

Mania sine delirio dabei als Exkulpations-bedingende Diagnose zulässig gewesen wäre, geht aus 

diesem Gesetzestext nicht hervor, da die Formulierung bezüglich der Frage, ob der Bewusstseins-

verlust in Kombination mit oder anstelle einer Verstandesstörung vorhanden sein muss, nicht ein-

deutig ist. Die Amentia occulta jedoch fiele in jedem Fall darunter, gleichsam die Mordmonomanie, 

die jedoch zu diesem Zeitpunkt noch nicht beschrieben gewesen war. All diese Schlüsse sind jedoch 

insofern spekulativ, da ihre Richtigkeit nur von den Formulierungen des unveröffentlichten Straf-

rechts bestätigt werden könnten. 
328 Königreich Baiern (1813), Artikel 120. 
329 Königreich Baiern (1813), Artikel 232. 
330 Königreich Baiern (1813), Artikel 235. 
331 Vgl. Osterhammel/Klaeren (2012), S. 4. 
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diagnostizieren verpflichtete waren, während andere Strafgesetze ihnen die freie Wahl 

in ihren Befunden ließen, solange sie den Verlust des Selbstbewusstseins oder eine 

Vernunftstörung bei dem Angeklagten nachwiesen. Dabei war es nach den freier for-

mulierten Gesetzestexten tendenziell möglich, eine Mania sine delirio zur Begründung 

einer Unzurechnungsfähigkeit anzuführen. Wahrscheinlich ist das jedoch nicht die In-

tention ihrer juristischen Autoren gewesen. 

Im Gegensatz dazu schloss der französische Code pénal aus dem Jahr 1810, der auch 

in den französisch besetzten Gebieten Deutschlands in Kraft trat, trotz seiner knappen 

Formulierungen die Manie sans délire eindeutig aus: 

LXV. 

Kein Verbrechen oder Vergehen kann zugeordnet werden, wenn der Angeklagte im Augenbli-

cke der That seines Verstandes beraubt war, oder durch eine äussere Gewalt, welcher er nicht 

widerstehen konnte, zu derselben gezwungen wurde.332 

Im dritten Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts überarbeiteten mehrere deutsche Staaten ihre 

teilweise stark veralteten Strafgesetzbücher, darunter Sachsen, Hannover, Preußen, 

Bayern, Württemberg und Hessen. Dabei wurden die meist von einzelnen Autoren 

ausgearbeitete Gesetzestexte oftmals vorerst als Entwürfe veröffentlicht und damit für 

die Fachdiskussion freigegeben. Eine unkritische Übernahme der inzwischen schon 

über 20 Jahre beschriebenen Mania sine delirio erfolgte auch in ihnen nicht, jedoch 

setzten sich Juristen mit den zweifelhaften Gemütszuständen und ihrer Kerngruppe 

auseinander. Wie bereits erwähnt, präsentierte der Heidelberger Rechtsgelehrte Mit-

termaier einen Lösungsvorschlag, indem er die Freiheit des Menschen in eine Freiheit 

des Urteils (libertas iudicii) und eine Freiheit des Handelns (libertas consilii/propositi) 

aufteilte, wobei eine Erkrankung des Willens theoretisch die libertas iudicii unversehrt 

lassen, aber die libertas consilii aufheben würde. Dieser fand in modifizierter Form 

Beachtung333 und in einigen nachfolgenden Entwürfen lässt sich eine explizite Berück-

sichtigung der Kerngruppe der zweifelhaften Gemütszustände nachweisen: So be-

schrieb der Jurist Anton Bauer in seinem Entwurf eines Strafgesetzbuches für das Kö-

nigreich Hannover aus dem Jahr 1824 nicht nur – wie üblich – den Vernunftgebrauch-

aufhebenden Wahnsinn als exkulpierend, sondern empfahl auch jene als schuldunfähig 

anzusehen, die „durch Anfälle der Raserei (Manie) wider ihren Willen zu 

 
332 Vgl. Hartleben (1811), Zweytes Buch, S. 21. 
333 Groos (1830), S. 16 verglich die Position und den Einfluss Mittermaiers unter den Juristen mit einem 

Vergleich zu Pinel: „Wie ein Wort PINEL's im Kreise der Aerzte, konnte MITTERMAIER's Stimme 

im hohen Rathe der Rechtsgelehrten nicht ohne Wiederhall bleiben […]“. 
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gewaltthätigen Handlungen hingerissen wurden“334. In seinen Anmerkungen rechtfer-

tigte Bauer seine progressiven Vorschläge: 

Daß das Strafgesetzbuch auf einer wissenschaftlichen Grundlage ruhen, daß man ihm die 

Früchte der Aufklärung des peinlichen Rechts und der Criminalpolitik aneignen und daß es 

von einem wissenschaftlichen Geiste durchdrungen seyn müsse, dieses wird wohl niemand be-

zweifeln.335 

Trotz dieser Einsicht hielt er es nicht für legitim, die Mania sine delirio oder andere 

umstrittene Krankheitsbilder konkret als Begründung für eine Unzurechnungsfähig-

keit zu nennen: 

Die Strafgesetzgebung muß sich aber bescheiden, daß es ihr nicht zukommt, einen Gegenstand, 

worüber unter den Sachverständigen eine so große Verschiedenheit der Ansichten herrscht und 

welcher täglich neue Aufklärung erhält, durch positive Bestimmungen zu regeln. Sie hat daher 

im Gesetzbuche die krankhaften Gemüthszustände, welche die Zurechnungsfähigkeit ausschlie-

ßen, nur im Allgemeinen zu bezeichnen.336 

Anschließend ging er jedoch auf die Manie ohne Geisteszerrüttung (Mania sine deli-

rio) sowie die fixen Ideen337 als Grundlage für seine Gesetzestextformulierungen ein 

und schrieb Delinquenten, die ihre strafbare Handlung unter dem Einfluss jener Enti-

täten, insofern diese tatsächlich existierten, begangen haben, eine vollständige Unzu-

rechnungsfähigkeit zu. 

Im selben Jahr veröffentlichte der Jurist Christoph Carl Stübel einen Kriminalgesetz-

entwurf für das Königreich Sachsen. Darin findet sich ein ähnlicher Abschnitt: 

§. 153. 

Der Strafzurechnung sind ferner diejenigen für unfähig zu achten, welche […] 

2.) an Wahnsinn, Raserey, einem hohen Grade des Blödsinns und überhaupt an einer Seelen-

krankheit leiden, wodurch das Vermögen, richtig zu urtheilen, gehemmt ist und unrichtige Vor-

stellungen entstehen, oder der Kranke zu einem Verbrechen unwiderstehlich hingerissen 

wird.338 

In den Kriminalrechtsentwürfen der anderen Staaten wurde auf derartige Zusätze ver-

zichtet. Der Gesetzesvorschlag für Norddeutschland zählte weiterhin lediglich Wahn-

sinn und Blödsinn auf, mit der Erweiterung, dass auch alle anderen Geisteskrankheiten 

mit Verstandesverlust die Zurechnungsfähigkeit aufhoben.339 Einen ähnlichen Inhalt 

weisen die vorgeschlagenen Paragrafen für Bayern340 und Preußen341 auf, mit dem 

 
334 Bauer (1824), S. 65, Art. 98. 
335 Bauer (1824), S. 278. 
336 Bauer (1824), S. 536. 
337 Zu dieser Gruppe an Erkrankungen zählen unter anderem die damals noch relativ jungen Monoma-

nien und theoretisch auch die Amentia occulta. Letztere geht zwar mit einer fixen Idee einher, jedoch 

ohne den im Gesetzesentwurf genannten Anfall von Raserei. Vgl. Haack (2011), S. 57. 
338 Stübel (1824), Erster Theil, Drittes Capitel, S. 42. 
339 Vgl. Strombeck (1829), Allgemeiner Theil, Achtes Kapitel, S. 51, §. 120. 
340 Königreich Bayern (1822), Erster Theil, Erster Abschnitt, Drittes Kapitel, S. 37, Art. 67. 
341 Vgl. Kamptz, Karl C. A. H. v (1833), Erster Titel, Fünfter Abschnitt, S. 12, §. 74. 
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Unterschied, dass hier anstelle des Terminus Verstand die Vernunft aufgeführt wurde. 

Es ist demnach in der zweiten und dritten Dekade des 19. Jahrhunderts eine Tendenz 

zu erkennen, die klassische Trias aus Wahnsinn, Raserei und Blödsinn um weitere, 

nicht speziell genannte Erkrankungen zu erweitern. Die alte Ansicht, krankheitsbe-

dingte Schuldunfähigkeit setze Verstandes- oder Vernunftverlust voraus, wurde dabei 

jedoch meist nicht aufgegeben.342 

Der bekannte und umfangreich publizierende Gerichtsarzt Johann Baptist Friedreich 

(1796–1862) hielt selbst diese grobe Einteilung in Erkrankungsgruppen sowie die Auf-

zählung von Bedingungen der Schuldunfähigkeit für zu konkret. Hauptgrund dafür war 

die noch immer andauernde Unklarheit bezüglich Systematik und Terminologie in der 

Seelenheilkunde. Er sprach sich dafür aus, einen universellen Grundsatz zu formulieren 

und die bestehenden Paragrafen der Strafgesetzbücher durch ihn zu ersetzen343: 

Sind einmal spezielle Bestimmungen in einem Gesetzbuche ausgesprochen, so fällt es schwer, 

den Resultaten neuerer psychologischer Forschungen Kraft und Eingang zu verschaffen, und 

sowohl der Richter als der Gerichtsarzt sind mehr oder weniger gebunden, was nicht der Fall 

ist, wenn das Gesetz nur ein allgemeines, für alle möglichen Fälle berechnetes Prinzip aus-

spricht.344 

Sein Modell eines solchen allgemeinen Prinzips ist die Unterteilung der Delinquenten 

in psychisch freie und nicht freie, das heißt unzurechnungsfähige. Obwohl Friedreich 

erwähnte, dass darin auch die Freiheit des Handelns nach Mittermaier eingeschlossen 

werden muss,345 schwieg er zu der übrigen Kontroverse, die um den Begriff der Frei-

heit ebenso geführt wurde wie um jene Termini, die er zu Beginn als für Gesetzestexte 

zu unscharf definiert verworfen hatte. Gleichermaßen griff dieser Vorschlag stark in 

den Zuständigkeitsbereich des Richters ein, denn mit der Entscheidung zwischen frei 

und unfrei hätte der Arzt das Urteil über die Schuldfähigkeit vorweggenommen. 

Der Jurist Mittermaier sprach sich gegen solche Überlegungen aus. Er hielt weder die 

konkrete noch die zu allgemeine Integration von psychischen Krankheiten in Geset-

zestexte für zielführend: 

Vergeblich würde ein Gesetzesbuch es versuchen, den obersten Grundsatz der Zurechnung 

aufzustellen, oder vollständig alle Seelenzustände aufzuführen, welche die Zurechnung aus-

schließen. Mag ein Gesetzbuch noch so sehr die Doktrin zu fesseln und vollständig zu seyn 

 
342 In der rechtshistorischen Betrachtung wird diese Kombination aus übergeordneter Definition der 

Unzurechnungsfähigkeit mit einzelnen Entitäten in Gesetzestexten als gemischte Methode bezeich-

net. Vgl. Schmidt-Recla (2000), S. 61. 
343 Vgl. Friedreich (1855), S. 46. 
344 Friedreich (1855), S. 50. 
345 Vgl. Friedreich, S. 52. 
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suchen, so wird doch erst durch Doktrin und verständige Auslegung eine richtige Meinung für 

die Rechtsanwendung sich finden.346 

Etwa ein Jahrzehnt später wurden die endgültigen Strafgesetzbücher des Königreichs 

Hannover347 und des Großherzogtums Sachsen Weimar-Eisenach348 sowie des König-

reichs Württemberg349 und des Großherzogtums Hessen350 veröffentlicht. Die beiden 

erstgenannten aus Hannover und Sachsen waren die beschlossenen Rechtverordnun-

gen, in deren Entwürfen, wie oben gezeigt, die Diagnose der Mania sine delirio als 

Entschuldigungsgrund ermöglicht wurde. Die endgültigen Fassungen erhielten eine 

deutliche Änderung dieser Abschnitte. Aus beiden wurde der Passus des unwidersteh-

lichen Hingerissenwerdens zu einem Verbrechen entfernt. Dennoch unterscheidet sich 

das Sächsische Strafgesetzbuch bezüglich der Geisteskrankheiten deutlich von anderen 

Strafrechten. Hier wurde, wie es Friedreich befürwortet hatte, darauf verzichtet, spezi-

elle Entitäten oder deren Übergruppen aufzuzählen. Stattdessen sollte allen Personen 

eine Unzurechnungsfähigkeit zuerkannt werden, die entweder durch Seelenkrankheiten 

ihren Vernunftgebrauch oder ihr Bewusstsein351 gänzlich verloren hatten.352 

Zur Erinnerung sei Folgendes bemerkt: Laut Pinel und Conradi war letzteres bei einer 

Mania sine delirio der Fall. Die Verwendung des Begriffes Bewusstsein im Rechts-

wesen war nicht neu – er findet sich auch beispielsweise in der Preußischen Crimina-

lordnung von 1806 – und hatte im juristischen Kontext eine große Schnittmenge mit 

der (Willens-)Freiheit. Es ist jedoch davon auszugehen, dass er im Strafgesetzbuch für 

das Grossherzogthum Sachsen Weimar-Eisenach bewusst gewählt wurde, um auch 

 
346 Mittermaier (1828), S. 20–21. 
347 Königliches Justizministerium Hannover (1840). 
348 Großherzogtum Sachsen Weimar-Eisenach (1839). 
349 Königreich Württemberg (1839). 
350 Vgl. Großherzogtum Hessen (1841). 
351 Vgl. Großherzogtum Sachsen Weimar-Eisenach (1839), Artikel 67. Wie bereits besprochen ist der 

Begriff des Bewusstseins ein schwer greifbarer und befand sich in einer dauerhaften Diskussion um 

dessen Definition und Bedeutung. Klar war jedoch, dass sein Verlust nicht nur durch psychische 

Krankheiten, sondern auch durch Intoxikationen, beispielsweise mit Alkohol, herbeigeführt werden 

konnte. Die sehr vage Formulierung lässt hier sowohl dem Arzt als auch insbesondere dem Richter 

einen beträchtlichen (wohl gewollten) Interpretationsspielraum. 
352 Vgl. Großherzogtum Hessen (1841), Artikel 37. 
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Krankheiten ohne Verstandes- oder Vernunftverlust, namentlich folglich die Mania 

sine delirio, in die exkulpationsbegründenden Diagnosen einzuschließen.353 

In Hannover hingegen wurden, wie im Großteil der anderen Staaten, die Schuldunfä-

higkeit wieder an die Störung des Vernunftgebrauchs gekoppelt und Erkrankungsgrup-

pen aufgezählt, welche diese verursachten. Als Zugeständnis an die Erkenntnisse der 

Psychiatrie unterschied die Gesetzgebung jedoch „allgemeine[n] und spezielle[n] 

Wahnsinn“354, ohne diese näher zu spezifizieren. Des Weiteren akzeptierte sie allge-

mein „Geisteszerrüttung oder Gemüthskrankheit“355 mit dem Verstandesverlust als 

Conditio sine qua non. Dies ermöglichte eine Anpassung der richterlichen Entschei-

dungen insbesondere an potenzielle, nach Erlass des Gesetzes neu entdeckte Erkran-

kungen und stellte somit eine an die Entwicklungstendenzen der Psychiatrie und der 

Psychologie angepasste Flexibilität dar. 

Auch die Entwürfe für Württemberg und Hessen ähneln sich stark. Exemplarisch sei 

hier die Formulierung aus Württemberg dargestellt, welche Folgendes besagt: 

Art. 97. 

Eine unerlaubte Handlung ist straflos, wenn sie in einem Zustande begangen wurde, in wel-

chem der freie Gebrauch der Vernunft aufgehoben war. 

Dahin gehört hauptsächlich Raserei, allgemeiner und besonderer Wahnsinn, völliger Blödsinn, 

und vorübergehende gänzliche Verwirrung der Sinne oder des Verstandes.356 

Diese Formulierung schloss erneut die Diagnose Mania sine Delirio für die juristische 

Anerkennung der Schuldunfähigkeit des Angeklagten aus. 

Folglich wurde dieses Krankheitsbild in der Gesetzgebung nur in einigen Regionen 

Deutschlands für einen begrenzten Zeitraum etabliert. Anders war die Rechtslage be-

züglich der Monomanien. Insbesondere die letztgenannten Beispiele aus Württemberg 

und Hessen belegen, dass jener Gruppe von Entitäten, die in dieser Systematik dem 

 
353 Ein Vergleich aller Strafgesetzbücher Deutschlands im Jahr 1852 zeigt, dass von sämtlichen deut-

schen Staaten neben Sachsen und Weimar-Eisenach auch Altenburg, Schwarzburg, Anhalt-Dessau 

und Köthen einen Passus eingeführt hatten, der über den Bewusstseinsverlust die Mania sine delirio 

nach Pinel zulässt. Vgl. Müller (1852), S. 191–196. Auch in dem Entwurf des bayerischen Straf-

rechts von 1854 (Königreich Bayern 1854) wurde eine entsprechende Formulierung integriert, wäh-

rend man im Gesetzbuch Preußens 1851 (Königreich Preußen 1851) darauf verzichtet hatte. Der 

Begriff des Bewusstseins hat sich bis in das derzeit gültige Strafgesetzbuch gehalten. Dessen Para-

graf bezüglich der „Schuldunfähigkeit wegen seelischer Störungen“ besagt: „Ohne Schuld handelt, 

wer bei Begehung der Tat wegen einer krankhaften seelischen Störung, wegen einer tiefgreifenden 

Bewusstseinsstörung oder wegen Schwachsinns oder einer schweren anderen seelischen Abartigkeit 

unfähig ist, das Unrecht der Tat einzusehen oder nach dieser Einsicht zu handeln.“ Weigend (2016), 

Allgemeiner Teil, 2. Abschnitt, 1. Titel, § 20. Die Mania sine delirio würde in dieser aktuellen Ein-

teilung jedoch tendenziell eher den anderen seelischen Abartigkeiten zugeordnet werden. 
354 Königliches Justizministerium Hannover (1840), Artikel 83. 
355 Königliches Justizministerium Hannover (1840), Artikel 83. 
356 Königreich Württemberg (1839), Artikel 97. 
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besonderen Wahnsinn mit partiellem Verlust des freien Vernunftgebrauchs zuzuord-

nen sind, ein Platz in den deutschen Strafgesetzbüchern eingeräumt wurde. Analog zur 

Medizin sind die Monomanien auch in die Rechtswissenschaften leichter zu integrie-

ren als die Mania sine delirio – denn klassisch wurde die Schuldunfähigkeit in den hier 

aufgezeigten unterschiedlichen Strafgesetzbüchern mit dem Verlust der Vernunft be-

ziehungsweise des Verstandes erklärt und anschließend über einzelne Krankheitsbil-

der spezifiziert. Um Pinels Theorie einschließen zu können, musste dieser Grundsatz 

nachträglich aufgehoben werden, während Esquirols Annahme zumindest einen parti-

ellen Verstandes- oder Vernunftverlust357 beinhaltete und jenes Dogma nicht gänzlich 

infrage stellte. Der Zeitpunkt des Wegfallens der Mania sine delirio aus den strafrecht-

lichen Überlegungen der Juristen stimmt mit der zunehmenden Dominanz der Mono-

manien unter den zweifelhaften Gemütszuständen in Deutschland überein. Sie ist folg-

lich parallel zur ärztlichen Diskussion auch in der Strafgesetzgebung aus dem Fokus 

der fachlichen Aufmerksamkeit gerückt worden. 

Ihr Einfluss auf die Etablierung der forensischen Psychiatrie ist dennoch beachtlich. 

Sie war bis zum Ende der dritten Dekade des 19. Jahrhunderts der bekannteste und 

umstrittenste zweifelhafte Gemütszustand, bis sie durch die Monomanien abgelöst 

wurde und aufgrund der Ähnlichkeit beider Entitäten zunehmend in Vergessenheit ge-

riet. Zum Zeitpunkt ihrer Erstbeschreibung war die ärztliche Begutachtung psychisch 

Kranker in Preußen und Sachsen bereits verpflichtend, die flächendeckende Integra-

tion eines solchen Passus in die verschiedenen Strafprozessordnungen des deutschen 

Sprach- und Kulturraums erfolgte jedoch erst in der Blütezeit der Beschreibung jener 

Manie. Sie ist nicht der einzige Grund für diese Entwicklung gewesen. So hatten Ärzte 

zu dieser Zeit in foro mannigfaltige andere unklare psychische Zustände zu begutach-

ten, beispielsweise bei Brandstiftung, Taubstummheit und Blödsinn. Die Mania sine 

delirio jedoch stellte aufgrund ihrer Komplexität sowie ihrer intra- und interdiszipli-

nären Umstrittenheit ein Extrem selbst innerhalb der zweifelhaften Gemütszustände 

dar und verdeutlichte somit, dass deren Begutachtung Sachverständigen überlassen 

werden musste. Gleichzeitig verursachte sie auch in juristischen Kreisen eine Diskus-

sion, die eine Überprüfung sowie teilweise eine Änderung der gesetzlichen Grundla-

gen für die Schuldunfähigkeit aus psychischen Gründen nach sich zog. 

 
357 Vgl. Haack (2011), S. 56. 
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6.4 Auflösung des Kompetenzstreits zwischen Juristen und 

Medizinern 

Die Begutachtung psychisch Kranker ist lediglich eines von vielen Beispielen für Aus-

einandersetzungen an der Fachgrenze zwischen Medizin und Jurisprudenz. Sie waren 

nicht nur professioneller Natur, sondern auch Symptome eines seit Jahrhunderten an-

haltenden Rangstreits zwischen den Fakultäten. Seit die Bewunderung für Naturwis-

senschaften mit dem Beginn der Aufklärung angefangen hatte, zu prosperieren, ge-

hörte es zum Selbstverständnis der Medizin, eine wichtige Rolle unter den 

wissenschaftlichen Disziplinen einzunehmen. In einer bedeutenden Position sahen 

sich seit Langem jedoch auch die Juristen.358 Der Gerichtsarzt und Autor medizini-

scher Schriften Metzger beispielsweise gab sich zu reinen Rangstreitigkeiten objektiv: 

Es ist nichts ungewöhnliches, daß Gelehrte einer Caste von den übrigen Zweigen des mensch-

lichen Wissens eine geringfügige Meinung hegen, und glauben, alles auf dieser Erde wissens-

werthe sey in der Wissenschaft enthalten, der sie sich gewidmet haben; alles übrige sey wenig 

zu achten.359 

Dennoch veröffentlichte auch er im Folgejahr sein gerichtsmedizinisches System mit 

einer Titelvignette, auf der Aesculapius die Hand der kleineren Justitia genommen hat 

und auf sie hinabschaut, während sie zu ihm aufblicken muss.360 

Diskussionen um fachliche Fragen und Zuständigkeitsbereiche waren jedoch nicht nur 

Rangstreitigkeiten, sondern aufgrund des Fortschritts in beiden Disziplinen notwendig 

geworden. Es galt, klare Regelungen zu finden. Viele Wissenschaftler, unter ihnen 

beispielsweise Henke und Mittermaier sowie später Friedreich361, bemühten sich um 

objektive und zielführende Diskurse bezüglich interdisziplinärer Fragen. 

Insbesondere der Existenzstreit um die Mania sine delirio löste unter Juristen jedoch 

Zweifel an der ärztlichen Eignung zur Begutachtung Straffälliger aus.362Ärzte selbst 

erkannten darin allerdings eher die Bestätigung, dass das Thema für Juristen zu 

 
358 Traditionell fühlten sich die Mediziner gegenüber den reinen Geisteswissenschaften zurückgesetzt. 

Vgl. Fischer-Homberger (1988), S. 74–79. 
359 Metzger (1804), S. 21–22. 
360 Vgl. Fischer-Homberger (1988), S. 79 und Metzger (1805), Titelblatt. 
361 „Jedes neue Gesetzbuch ist nicht allein auf dem Gebiete der Praxis, sondern auch auf jenem der 

Wissenschaft als eine Erscheinung des Fortschrittes zu begrüßen, und ist somit auch für die gericht-

liche Anthropologie und Psychologie von Interesse, denen eine kritische Stimme hinsichtlich der sie 

berührenden Artikeln nicht versagt werden kann“. Friedreich (1855), S. 3. Die Psychologie und Psy-

chiatrie waren damals noch nicht voneinander abgegrenzt. 
362 Vgl. Greve (2004), S. 297. Dass diese nicht unberechtigt waren, wurde auch von ärztlicher Seite 

eingestanden: „Nicht selten geschieht es auch wohl, daß Gerichtsärzte, durch falsche Begriffe von 

Humanität verleitet, oder aus Unwissenheit oder Trägheit, oder wohl gar aus Furcht vor den An-

züglichkeiten gemeiner Defensoren, sich blos dazu berufen glauben, diesen durch Verminderung 

der Schuld des Angeklagten treufleißigst vorzuarbeiten.“ Clarus (1828), S. 26–27. 
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komplex geworden war. Henke und Conradi sahen die Begutachtung psychisch Kran-

ker in foro als obligatorisch ärztliche Aufgabe an und ließen nie einen Zweifel daran 

aufkommen. In ihren Lehrbüchern finden sich jeweils ausführliche Kapitel über zwei-

felhafte Gemütszustände und den Umgang mit ihnen in Gutachterfällen. Conradi 

mahnte die Kollegen an, sich ausführlich mit dem Thema der zweifelhaften Gemüts-

zustände zu beschäftigen, da die begutachtenden Ärzte eine große Verantwortung für 

den weiteren Verlauf der Verhandlung und somit das Leben der Beklagten hätten.363 

Der Kompetenzkampf jener Berufsgruppen hatte einen anderen Charakter als der zwi-

schen Philosophen und Medizinern. Konkret handelte die Diskussion um die forensi-

sche Psychiatrie nicht von der generellen Eignung der Mediziner auf dem Gebiet der 

Seelenheilkunde – denn obwohl sich Juristen aufgrund ihres gewohnten Umgangs mit 

Straftätern einen gewissen Sachverstand in der Frage, ob ein Delinquent tatsächlich 

krank sei oder simulierte, zusprachen364, waren sie in ihrem Selbstverständnis nicht 

die führenden Experten für Seelenleiden generell. Stattdessen bezweifelten sie, dass 

Ärzte, deren Aufgabe es seit jeher war, Menschen zu helfen, in foro die notwendige 

Objektivität gegenüber dem Angeklagten aufzubringen vermochten. Die Befürchtung 

lag nahe, Ärzte könnten versuchen, durch gefällige Diagnosen die Strafe des Delin-

quenten unzulässig zu mildern. Die Kerngruppe der zweifelhaften Gemütszustände po-

tenzierte diesen Verdacht gegenüber Medizinern365 – denn hier hatten Ärzte Krank-

heitsbilder beschrieben, die nicht nur weitestgehend symptomfrei blieben, sondern 

auch insbesondere bei Angeklagten diagnostiziert werden konnten, denen eine Todes-

strafe drohte. Bei der Feststellung einer rechtlich anerkannten Mania sine delirio wäre 

eine Todesstrafe nicht mehr statthaft gewesen. Dies war nicht nur Ärzten, sondern 

ebenso Verteidigern und Straftätern bekannt. Juristen befürchteten folglich eine große 

Anzahl solcher Diagnosen bei Kapitalverbrechen.366 

 
363 Vgl. Conradi (1815), S. 123. 
364 Vgl. Kaufmann (1995), S. 315. 
365 Vgl. Mittermaier (1828), S. 85 und Feuerbach (1829), S. 315, deren Beiträge teilweise polemische 

Züge hatten. Darin war die Rede von neu erfundenen Geisteskrankheiten, die ihren Erfindern selbst 

unklar wären und Medizinern, die für jedes Verbrechen eine passende entschuldigende Diagnose 

parat hätten. 
366 Dass Gesetze zugunsten des Angeklagten strapaziert werden konnten, hatten nicht zuletzt die Juris-

ten selbst bewiesen. In den 1820er Jahren wurde eine Tendenz der Gesetzgebungen erkennbar, das 

Eigenermessen der Richter einzuschränken. Grund dafür war die inzwischen gewohnheitsmäßige 

Anwendung von Milderungsründen auf die in den alten Gesetzbüchern vorgeschriebenen Strafen, 

welche als zu hart empfunden wurden (Mittermaier 1825, S. 21–22). Da die Festlegung des Straf-

maßes jedoch eine juristische Kernkompetenz darstellte, kritisierten sie vielmehr die Einmischung 

der Ärzte in diesen Bereich als jene Entwicklung per se. 
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Da Mediziner jedoch schon mehrheitlich als Gutachter über den psychischen Zustand 

der Delinquenten anerkannt waren, blieb es in der Verantwortung der Gesetzgebung, 

diesen Zustand abzuwenden. Sie erfüllte jene Aufgabe, indem sie ihrem Grundsatz, 

dass die Vernunft des Menschen sein Handeln steuern kann, dauerhaft anhing.367 

Ein weiterer Grund für die zunehmenden Auseinandersetzungen war die gesetzlich 

nicht eindeutig geregelte Aufgabe des begutachtenden Arztes. So war teilweise nicht 

festgelegt, ob er den Angeklagten nur auf eine vom Richter vermutete Krankheit un-

tersuchen, die Freiheit des Straftäters beziehungsweise dessen Vernunft- oder Verstan-

desgebrauchs eruieren oder sogar das Urteil über dessen Schuldfähigkeit fällen sollte. 

Des Weiteren stellte die zunehmende unaufgeforderte Bewertung der Verfassung des 

Willens, das heißt die Diagnose zweifelhafter Gemütszustände, wenn von juristischer 

Seite nur nach der Gesundheit des Erkenntnisvermögens gefragt wurde, für die Rechts-

gelehrten eine Kompetenzüberschreitung des Sachverständigen dar. Diese Konstella-

tion bot ein Konfliktpotenzial und führte zu interdisziplinären Auseinandersetzun-

gen368 –was wiederum das Bestreben einzelner Juristen beförderte, die Begutachtung 

des psychischen Zustandes von Delinquenten wieder zu übernehmen. Die meisten 

Ärzte lehnten jenes strikt ab. Die Diskussion darum verlief teilweise wertend und emo-

tional, wie das folgende Zitat von Henke, der ansonsten für seine Vermittlungsversu-

che zwischen den Fakultäten bekannt369 war und sich um wissenschaftliche Formulie-

rungen bemühte, verdeutlicht: 

Solch eitles Thuen und zur Schautragen macht freilich Männer von selbstständigem Urtheil 

nicht irre; doch blendet es die Schwachen, deren nicht wenige und verleitet die Menge, die, des 

eigenen Urtheils unfähig, nur nachspricht. 

Auf solches Unwesen hinzuweisen, thut in einer Zeit wohl Noth, in der man so häufig die ab-

sprechendsten und ungerechtesten Urtheile über die Aerzte in criminalistischen Journalen und 

Flugschriften antrifft. 

Nicht die Ansichten und Gutachten einzelner Aerzte greift man an, (wozu allerdings sich Grund 

finden könnte-); die Aerzte überhaupt werden geschmäht. Sie sollen die Richter durch ihre 

Gutachten über psychische Krankheitszustände nur irre führen; die Rechtspflege verwirren, 

hemmen und lähmen. Ihr Streben gehe nur dahin, für jedes Verbrechen einen Entschuldigungs-

grund zu ersinnen, um den Verbrecher, unter dem Vorwande der Krankheit, der Strafe zu ent-

ziehen. Die Gerichte wollen daher nicht mehr an die Gutachten der Aerzte, selbst nicht der 

höchsten Medicinalbehörde des Landes, gebunden seyn, sondern diese bei Seite setzen und 

verwerfen können. Endlich giebt man zu verstehen, dass die Strafrechtspflege von dieser hem-

menden lähmenden Fessel der ärztlichen Begutachtung (mindestens bei zweifelhaften psychi-

schen Zuständen) ganz befreiet werden müsse, bevor es besser werden könne! – 

Mögen die Urheber solcher Aeusserungen in ihren Busen greifen, das Maass ihrer Kenntnisse 

und die Competenz ihres Urtheils ernstlich prüfen!370 

 
367 Vgl. Kaufmann (1995), S. 324. 
368 Vgl. Sponholz (1839), S. 39–42. 
369 Man bedenke den ihm verliehenen Doktortitel honoris causa der Juristischen Fakultät Erlangens. 
370 Henke (1829), S. 293–295. 
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Parallel zu Metzgers Kritik an Kants Vorschlag der philosophischen Gutachter been-

dete Henke diesen Beitrag mit dem Kommentar, die Übertragung der Sachverständi-

genpflichten an die es sich anmaßenden Mitglieder der anderen Fakultät hätte eine 

belehrende Wirkung, wäre jedoch unverantwortlich und würde im Chaos enden.371 

Der Ausschluss ärztlicher Sachverständiger von psychologischen Fragestellungen in 

foro fand trotz der umfangreichen Beschwerden seitens der Juristen und reell existen-

ter Probleme bei Begutachtungen nicht statt. Dennoch hatte der Streit auch rund hun-

dert Jahre nach seinem Beginn nicht an Aktualität verloren, was am Beispiel des Kin-

dermörders Ludwig Tessnow deutlich wird. Im Jahr 1902 wurde er durch das 

Geschworenengericht Greifswald zum Tode verurteilt, obwohl mehrere hoch aner-

kannte medizinische Sachverständigen den Angeklagten wegen epileptischer Däm-

merzustände für schuldunfähig hielten. In der Wiederaufnahmeverhandlung 1906 

wurde dieses Urteil bestätigt.372 Die Gründe hierfür waren nicht nur auf den Streit zwi-

schen Juristen und Medizinern zurückzuführen, sondern auch auf die Zusammenstel-

lung der Urteilenden. So waren neben drei Richtern zwölf Geschworene, das heißt 

unbeteiligte Bürger, für die Festlegung der Strafe verantwortlich. Zum einen stand das 

Gericht unter enormem öffentlichem Druck, zum anderen war es für die medizinischen 

Laien in Anbetracht der Schwere der Tat nicht mit ihren Rechtsvorstellungen verein-

bar, eine Strafminderung für Tessnow zuzulassen, zumal die ärztliche Begründung 

nicht für sie verständlich aufbereitet wurde.373 

Dennoch ist die Frage zu stellen, wie die Meinung der zu dieser Zeit als Sachverstän-

dige etablierten und in diesem Fall explizit nach Kompetenz ausgewählten Ärzte374 

übergangen werden konnte. Erklärungsansätze bietet das 1912 erschienene Werk Psy-

chologie des Verbrechens des als Polydoktor bezeichneten Max Kauffmann. Der stu-

dierte Mediziner, Jurist und Chemiker besprach darin Streitfragen, die denen der ersten 

Hälfte des 19. Jahrhunderts stark ähneln, und verdeutlichte somit, dass viele der dazu-

gehörigen Konflikte noch offenlagen. Er negierte die selbst zugesprochene Kompetenz 

einiger Staatsanwaltschaften bezüglich der Psyche von Delinquenten mit den folgen-

den Worten: „Das Warum interessiert [die Staatsanwaltschaft, S. K.] nur insoweit, als 

es zur Aufklärung der Tat dient.“375 Im Verlauf seiner Ausführung sprach er auch 

 
371 Vgl. Henke (1921-1943), 1829, H.1, S. 295. 
372 Vgl. Armbruster/Haack (2015), S. 438–442. 
373 Vgl. Armbruster/Haack (2015), S. 441–443. 
374 Vgl. Armbruster/Haack (2015), S. 434. 
375 Kauffmann (1912), S. 44. 
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Richtern tiefgehende Kenntnisse des menschlichen Seelenlebens ab und ergänzte, dass 

ihnen die Zeit fehle, sich intensiv mit der Psyche der von ihnen zu beurteilenden Straf-

tätern zu beschäftigen. Außerdem ging er von einer genuinen Feindschaft zwischen 

Richter und Angeklagtem aus, die es beiden unmöglich mache, sich gegenseitig vor-

behaltlos einzuschätzen. 

Die in den Anfängen der forensischen Psychiatrie von Juristen befürchtete überschie-

ßende Diagnosestellung psychischer Erkrankungen war laut Kauffmann rund hundert 

Jahre später längst eingetreten: „Das Bestreben mancher Psychiater, jedermann einen 

kleinen geistigen Defekt anzuhängen, hat diese Wissenschaft schon recht diskredi-

tiert.“376 Aus dieser Perspektive ist der anhaltende Mangel an Vertrauen in die foren-

sische Psychiatrie seitens der Juristen und der Bevölkerung nachvollziehbar. Letztere 

hielt er jedoch insbesondere für ungeeignet, die Situation psychisch Kranker zu ver-

stehen sowie zu beurteilen.377 Der Psychiater und Jurist Kauffmann sprach sich des-

halb für eine verbindliche Begutachtung durch erfahrene Irrenärzte aus.378 

Basierend auf dem Grundsatz der Unabhängigkeit der Richter, steht es ihnen theore-

tisch noch im Jahr 2023 mit wenigen Ausnahmen379 frei, zu entscheiden, wann sie ihre 

Kompetenz bezüglich der Beurteilung psychischer Erkrankungen überschritten sehen 

und demzufolge einen Sachverständigen berufen. An dessen Gutachten sind sie auch 

weiterhin nicht gebunden, sondern haben die Aufgabe, in Anbetracht aller relevanter 

Beweise ein Urteil zu fällen. Als Gutachter kommen dabei nicht nur Psychiater, son-

dern auch Psychologen in Betracht und zum Einsatz, in komplexen Fällen sogar 

 
376 Kauffmann (1912), S. 60. An anderer Stelle beschrieb er die Situation noch kritischer: „Wenn wir 

die das Bestreben mancher Psychiater verfolgen, aus der Welt ein großes Irrenhaus zu machen und 

möglichst viele Verbrecher entweder als geisteskrank oder vermindert zurechnungsfähig oder we-

nigstens geistig minderwertig oder psychopathisch zu bezeichnen, dann freilich können wir mit 

Recht fragen, was solch eine Psychologie für einen Wert habe; denn welcher Verbrecher ist denn 

dann noch normal?“. Kauffmann (1912), S. 3. 
377 „Das gemeine Volk, das profanum vulgus, urteilt wohl nach dem momentanen Eindruck; aber eine 

Psychologie des Verbrechens ist erst dann möglich, wenn man, losgelöst von allem Subjektiven, 

nicht durch die Zugehörigkeit zu einer Schule in seinem Blicke getrübt, die Dinge so nimmt, wie sie 

wirklich aussehen“ Kauffmann (1912), S. 43. 
378 Vgl. Kauffmann (1912), S. 63. 
379 Bei diesen Ausnahmen handelt es sich um die gesetzlich vorgeschriebene Vernehmung eines Sach-

verständigen vor der Entscheidung über eine Unterbringung des Angeklagten in psychiatrischen 

Krankenhäusern oder in Sicherungsverwahrung. Vgl. § 246a StPO. 
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Vertreter beider Fachbereiche.380 Dieses Vorgehen entspricht einigen Strafgesetzen 

aus dem beginnenden 19. Jahrhundert.381 

Praktisch steht dem Angeklagten und der Staatsanwaltschaft laut Strafrecht grundsätz-

lich die Möglichkeit des Antrags auf Begutachtung und sogar Berufung frei, wenn der 

Richter seinen Sachverstand womöglich überschätzt und – daraus resultierend – ein 

Fehlurteil gefällt haben könnte. Deshalb ist insbesondere bei Kriminalfällen die Ein-

beziehung forensischer Psychiater bei dem bloßen Verdacht auf eine Geisteskrankheit 

elementarer Bestandteil in foro und unter Juristen allgemein anerkannt. 

Konflikte sind trotz der Etablierung der forensischen Psychiatrie sowie der eindeutigen 

Kompetenzzuweisungen an Richter und Sachverständigen nicht auszuschließen. Ins-

besondere die Vollmacht des Rechtsprechenden, selbst zu entscheiden, wie weit seine 

Kenntnisse in fremden Fachgebieten reichen, scheint auf den ersten Blick nicht zeit-

gemäß zu sein. 

Gleiches gilt für die im Kapitel 6.3. angesprochenen Pathologien, die laut aktuellem 

Strafgesetzbuch eine Schuldunfähigkeit bedingen. Neben der krankhaften seelischen 

Störung und der tiefgreifenden Bewusstseinsstörung sind an dieser Stelle Intelligenz-

minderung sowie die schwere andere seelische Störung aufgeführt.382 Eingedenk der 

Tatsache, dass ihr Eingang in den Paragrafen eine deutliche Weiterentwicklung der 

Trias Wahnsinn, Schwachsinn und Raserei aus vorpsychiatrischer Zeit sowie damit 

eine Anpassung an die Erkenntnisse jener forensischen Hilfswissenschaft über meh-

rere Jahrhunderte darstellt, muss mit solch generellen Bewertungen vorsichtig umge-

gangen werden. Gerade die Diskussion um die Mania sine delirio kann auch hier als 

Beispiel herangezogen werden. In diesem Zusammenhang dafür, dass es nicht sinnvoll 

ist, jedem vermeintlichen Fortschritt der Psychiatrie eine Gesetzesanpassung folgen zu 

 
380 Daraus resultieren nicht selten verschiedene Einschätzungen der Schuldfähigkeit durch die Gutach-

ter unterschiedlicher Strömungen von Psychiatrie und Psychologie. Sich dieser „amorphe(n) Mei-

nungsfülle“ (Schmidt-Recla (2000), S. 20) bewusst zu sein, geeignete Gutachter zu beauftragen und 

deren Fachmeinungen angemessen zu gewichten, ist in diesem Spannungsfeld eine der diffizilen 

Aufgaben, der die Gerichte nach wie vor gerecht werden müssen. 
381 Vgl. Kapitel 6.3. 
382 Noch bis zum 31.12.2020 waren im §20 des Strafgesetzbuches anstelle von Intelligenzminderung 

Schwachsinn sowie anstelle der schweren anderen seelischen Störung die schwere andere seelische 

Abartigkeit aufgeführt. Dabei handelt es sich um Termini, die in der medizinischen Fachsprache seit 

Jahrzehnten nicht mehr üblich sind und aus ärztlicher Sicht antiquiert sowie abwertend wirken. Das 

so formulierte Gesetz trat im Jahr 1971 in Kraft. Diese sprachliche Anpassung der beiden Termini 

stellt keine inhaltliche Änderung dar. Sie zeigt jedoch, dass Gesetze auch sprachlich regelmäßiger 

Überarbeitung bedürfen.   
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lassen. Stattdessen haben sich allgemeine Gruppen der Schuldunfähigkeit383 als ver-

mittelndes Prinzip anstatt der konkreten Nennung einzelner Diagnosen oder einer um-

fassenden Formulierung bezüglich seelischer Erkrankungen in den Strafgesetzbüchern 

bewährt. Dennoch unterlagen sie in den letzten 200 Jahren einem Wandel. Dessen 

Nachvollzug ist eine aufwendige und dennoch aufschlussreiche Tätigkeit, denn sie 

schafft ein Verständnis für diesen Grenzbereich zwischen Medizin und Jura. Bis heute 

hat sich eine Variante durchgesetzt, in welcher der Richter zwar über die Zurechnungs-

fähigkeit entscheidet, Gutachter aber schon früh bei Verdacht auf Geisteskrankheit 

hinzugezogen werden und in ihrer Diagnose nicht an konkrete Entitäten oder Seelen-

theorien gebunden sind. 

Aktuelle Gesetze sind stark durch die Moralvorstellungen und die wissenschaftlichen 

Dogmen der Zeit geprägt, in der sie formuliert wurden. Die Konsequenzen daraus, 

dass Werturteile mit den Sittlichkeitsvorstellungen einer Gesellschaft einem Wandel 

unterliegen, sind folglich ihre zeitliche und ihre geografische Divergenz. Diese können 

vom Strafrecht nicht dauerhaft berücksichtigt werden, da jenes nicht permanent um-

fassend neu formuliert und angepasst wird. Bei Ärzten sowie Juristen stoßen viele der 

Formulierungen deshalb auf Verwunderung. Schon Max Kauffmann machte hierauf 

aufmerksam: 

Das Strafrecht ist geschaffen hauptsächlich von Gefühlsreaktionen der Allgemeinheit, aber 

auch der Einzelnen, deshalb ist es bei den einzelnen Völkern so außerordentlich verschieden 

geregelt. […] Deshalb erscheint uns dann ein Gesetz als veraltet, als unverständlich. Daß es 

die Anschauungen früherer Jahrhunderte widerspiegelt, das versteht der Laie so wenig wie der 

Jurist.384 

 
383 Diese werden in der juristischen Fachsprache auch als Eingangskriterien bezeichnet und dürfen kei-

nesfalls mit medizinischen Diagnosen gleichgesetzt werden. Dieser spezielle Terminus weist darauf 

hin, dass die Diagnose des Gutachters nur eine Hilfe für den Richter ist, zu entscheiden, ob der 

Geisteszustand des Angeklagten unter eine der in § 20 des Strafgesetzbuchs genannten vier Katego-

rien fällt und entsprechend eine Schuldunfähigkeit bedingt. In vielen Fällen lässt sich die Krankheit 

des Delinquenten nicht eindeutig einem bestimmten Eingangskriterium zuordnen oder ist forensisch 

nicht relevant. Dennoch werden viele Diagnosen gehäuft einer speziellen Kategorie zugeordnet. 

Während unter die krankhaften seelischen Störungen oftmals hirnorganische und somatisch be-

dingte Erkrankungen fallen, tiefgreifende Bewusstseinsstörungen insbesondere paroxysmale affek-

tive Zustände beschreiben und Intelligenzminderung als IQ unter 70 dfiniert ist, stellt die schwere 

andere seelischen Störung ein Sammelkriterium für eine Vielzahl anderer, meist psychopathologi-

scher Erkrankungen dar. Darunter befinden sich beispielsweise Persönlichkeitsstörungen, Impuls-

kontrollstörungen und Abhängigkeitserkrankungen. Die Feststellung dieser Entitäten führt jedoch 

nicht per se zur Schuldunfähigkeit des Delinquenten, sondern sie unterliegt immer einer Einzelfall-

prüfung und der richterlichen Entscheidung. Vgl. Schepker/Frank (2015) Auch die Mania sine de-

lirio würde am ehesten unter die vierte Kategorie fallen, sie war jedoch schon bei Inkrafttreten jenes 

heute gültigen § 20 im Jahr 2021 längst überholt. 
384 Kauffmann (1912), S. 269–271. 
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Diese allgemein gefasste Aussage besitzt auch heute noch Gültigkeit. Das Strafgesetz-

buch stellt hierfür ein anschauliches Beispiel dar, weil es bereits im Jahr 1871, das 

heißt im Jahr der Vereinigung der verschiedenen deutschen Staaten zum deutschen 

Kaiserreich, erlassen wurde. Dennoch wurde und wird es regelmäßig geprüft sowie 

novelliert. So ist bereits eine deutliche Umformulierung des gegenwärtig unter dem 

Titel Schuldunfähigkeit wegen psychischer Störungen bekannten § 20, im Jahr 1871 

noch als § 51 unter den Strafausschluss und -milderungsgründen geführt, erfolgt. Die 

ursprüngliche Formulierung lautete folgendermaßen: 

Eine strafbare Handlung ist nicht vorhanden, wenn der Thäter zur Zeit der Begehung der 

Handlung sich in einem Zustande von Bewußtlosigkeit oder krankhafter Störung der Geistestä-

tigkeit befand, durch welchen seine freie Willensbestimmung ausgeschlossen war.385 

Schon der Verzicht des aktuellen Gesetzestextes auf den Terminus Willen, der in der 

ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts in der Psychiatrie noch umfangreich diskutiert 

wurde, anschließend in die Gesetzbücher einging und inzwischen durch die Un-

rechtseinsicht teilweise ersetzt wurde, zeigt die Anpassung jenes Paragrafen an die 

Zeit. Ein weiteres Beispiel stellt die Einführung der Kategorie der schweren anderen 

seelischen Abartigkeiten dar. Sie dient als Eingangsmerkmal für unterschiedlichste Er-

krankungen und ermöglicht somit eine umfangreiche Integration auch moderner Enti-

täten, selbst wenn sie zum Zeitpunkt des Paragrafenerlasses noch nicht beschrieben 

oder etabliert waren.386 Der Leitgedanke bleibt dabei der juristische Grundsatz nulla 

poena sine culpa, das heißt die Straffreiheit bei nicht vorhandener Schuld, in diesem 

Fall Schuldunfähigkeit. Dieser Grundsatz hat sich seit dem chronologisch ersten in 

dieser Arbeit besprochenen Strafgesetzbuch, dem Allgemeinen Landrecht für die preu-

ßischen Staaten, nicht geändert. 

Es ist wahrscheinlich, dass der Novellierungsprozess parallel zu den Fortschritten der 

zu der Seele und ihren Erkrankungen forschenden Wissenschaften anhält – oder mit 

Max Kauffmanns anhaltend gültigen Worten: „Im Übrigen ist zu sagen: Wir leben in 

einer Übergangsperiode; vielleicht ist schon in einem Jahrzehnt das Strafrecht zu ganz 

neuen […] Anschauungen durchgedrungen.“387 

 
385 Deutsches Kaiserreich (1871), erster Theil, vierter Abschnitt S. 11. 
386 Die Formulierung dieses Eingangskriteriums würde heutzutage höchstwahrscheinlich anders ge-

wählt, da der Begriff Abartigkeit inzwischen eine offensive, beinahe provokante, vor allem aber 

abwertende Konnotation besitzt. Dies darf jedoch nicht über seinen progressiven Inhalt hinwegtäu-

schen. 
387 Kauffmann (1912), S. 285. 
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7 Zusammenfassung 

Beschreibungen von Geisteskrankheiten und deren Behandlung sowie ihre Berück-

sichtigung in Gesetzbüchern besitzen im europäischen Kulturraum eine jahrtausen-

dealte Tradition. Theorien und Begrifflichkeiten aus der Antike haben das Mittelalter 

überdauert und in der neuzeitlichen Aufklärung eine Wiederentdeckung, aber auch 

eine Weiterentwicklung erfahren. Obwohl ihre Wurzeln und Vorläufer somit weit zu-

rückreichen, wurde die forensische Psychiatrie im gegenwärtigen Sinne erst zu Ende 

des 18. sowie zu Beginn des 19. Jahrhunderts begründet. 

Von ärztlicher Seite stellte die nahezu zeitgleiche Etablierung der Psychiatrie einen 

entscheidenden Faktor dar. Die praktische Zuständigkeit für akut und hochgradig 

Geisteskranke war zwar bereits zu Beginn der Neuzeit zunehmend von kirchlichen auf 

medizinische Einrichtungen übergegangen, jedoch bestand auch in der philosophi-

schen Fakultät aufgrund ihrer traditionellen Beschäftigung mit Fragen der menschli-

chen Seele ein Interesse daran, forensische Gutachten zu erstellen. Indem die Psychi-

atrie zu einem eigenen Fachbereich entwickelt wurde und immer stärker spezialisierte 

Ärzte auf empirischer Basis die medizinische Kompetenzentwicklung vorantrieben, 

setzten sie sich als Experten und Ansprechpartner für Gerichte durch. 

Bis zum Ende des 19. Jahrhunderts gab es keine einheitliche Systematik oder Termi-

nologie in der Psychiatrie. Stattdessen wurden antike Modelle, insbesondere die Ver-

mögensseelenlehre, als Grundlage aufgegriffen sowie durch verschiedene Ärzte mo-

difiziert und weiterentwickelt. Das daraus resultierende Problem der immensen 

Unübersichtlichkeit dieses Fachgebietes führte zu intradisziplinären Verständigungs-

problemen, inhaltlich diffizilen Diskussionen und einer retrospektiv erschwerten 

Nachvollziehbarkeit der damals entstandenen Schriften. 

Diese Uneinigkeit unter den Ärzten schadete auch der Verständigung mit Juristen. Jene 

waren aufgrund der voranschreitenden Komplexität der Seelenlehre zunehmend nicht 

mehr in der Lage, den psychischen Zustand von Delinquenten sowie dessen Einfluss 

auf die Schuldfähigkeit zu beurteilen. In den Strafprozessordnungen hatten deutsche 

Gesetzgeber bald flächendeckend diesem Umstand Rechnung getragen, indem sie die 

verpflichtende Hinzuziehung eines Sachverständigen bei Kompetenzüberschreitung 

des Richters in einem eigenen Paragrafen festlegten. 
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Ein großer Teil der Juristen befand die Einbeziehung medizinischer Gutachter für not-

wendig, sah deren Integration in Gerichtsprozesse aber auch kritisch. Bedingt durch 

ärztliche Annexionstendenzen fremder Fachgebiete in der Neuzeit, befürchteten Juris-

ten ebenfalls, Kompetenzen abgeben zu müssen. Konkret nahmen sie an, Mediziner 

würden über die Zurechnungsfähigkeit der Angeklagten urteilen wollen, statt nur eine 

Beschreibung des psychischen Zustandes abzugeben. Weil das Fällen von Urteilen je-

doch eine traditionell juristische Kernkompetenz ist, wehrten sie sich vehement gegen 

jegliche Einmischung in diesen Bereich. Ihrer Ansicht nach sollten Ärzte ausschließ-

lich auf konkrete, vom Richter gestellte Fragen antworten. Der daraus resultierende 

Diskurs der Wissenschaften spiegelt sich in den Formulierungen der Strafgesetzbuch-

paragrafen zur Zurechnungsfähigkeit psychisch Kranker wider. Mit der Zeit entwi-

ckelte sich ein Modell, das für beide Seiten akzeptabel war und bis heute aktuell ist: 

Die Aufgabe des Arztes besteht dabei darin, den psychischen Zustand des Patienten 

zum Zeitpunkt der Tat mit allen seiner Kunst zur Verfügung stehenden Mitteln zu eru-

ieren und in einem für den Zweck angemessenen Umfang zu beschreiben. Der Richter 

wiederum hat zu prüfen, ob die Diagnose unter eines der gesetzlich festgelegten Kate-

gorien der Eingangskriterien für eine Schuldunfähigkeit wegen seelischer Störungen 

fällt. Ihm allein obliegt demnach das Urteil. Im Fall einer vermuteten Fehlentschei-

dung besteht die Möglichkeit der Revision. 

Dieser Zwischenschritt mittels Eingangskriterien, die Kategorien statt konkreter Diag-

nosen beinhalten, bietet nicht nur den Vorteil, dass ärztliche und juristische Kompe-

tenzen klar voneinander getrennt werden, ohne dass eine der Berufsgruppen Eingriffe 

in ihren Fachbereich erleidet, sondern ermöglicht auch die Feststellung einer Schuld-

unfähigkeit, unabhängig von konkret vorgeschriebenen Diagnosen. Damit wird eine 

flexible Anpassung der Rechtsprechung an Fortschritte in der Psychiatrie gewährleis-

tet, ohne dass dafür Gesetzesänderungen notwendig wären. 

Zu Beginn des 19. Jahrhunderts war die Rechtslage eine andere. Zwar gab es bereits 

eine Berücksichtigung psychischer Erkrankungen in den Strafgesetzbüchern der deut-

schen Staaten, jedoch war dabei die Schuldunfähigkeit üblicherweise an die Trias 

Wahnsinn, Raserei und Blödsinn gebunden. Jene war nicht nur aufgrund der fehlenden 

einheitlichen Systematik und Terminologie in der Psychiatrie ein ungeeignetes Mittel, 

um Rechtssicherheit zu garantieren, sondern auch zu diesem Zeitpunkt bereits veraltet 

– denn in der Medizin war die Beschäftigung mit Geisteskrankheiten zu einem aktuel-

len Thema geworden. Eine große Menge an Publikationen ärztlicher Schriften sowie 



Zusammenfassung 92 

 

die Zunahme neu beschriebener psychischer Störungen resultierte daraus. Diese Tat-

sache überforderte nicht nur die Juristen, insofern sie für die Begutachtung selbst zu-

ständig waren, sondern auch die damals schon häufig eingesetzten allgemein foren-

sisch tätigen Ärzte. Die angesprochenen Kompetenzstreitigkeiten waren die logische 

Konsequenz. 

Zu Beginn dieser Entwicklung entwarf der französische Psychiater Philippe Pinel eine 

eigene Systematik. Diese enthielt als eine wesentliche Neuerung die Entität der Manie 

sans délire. Deren Besonderheiten war es, dass während ihrer Anfälle der Verstandes- 

und Vernunftgebrauch vollkommen intakt blieb und sie ohne weitere psychische Auf-

fälligkeiten einherging und somit auch das Dogma der untrennbaren Verbindung zwi-

schen Manie und Melancholie aufgehoben wurde. Zusammen mit einigen anderen Er-

krankungen bildete die Manie sans délire damit die Kerngruppe der sogenannten 

zweifelhaften Gemütszustände, deren Gemeinsamkeit eine Untersuchungsnotwendig-

keit in foro darstellte. Jene Kerngruppe war des Weiteren dadurch gekennzeichnet, 

dass ihr einziges Symptom oftmals die strafbare Handlung selbst darstellte, größten-

teils durchgeführt mit Vernunft und Brutalität. Die Unterscheidung zu gewöhnlichen 

Gewalttaten war nahezu unmöglich. Selbst unter Medizinern blieben jene deshalb um-

stritten. Viele Juristen stellten zudem die Eignung von Ärzten infrage, Straftäter ob-

jektiv zu beurteilen, da sie in einem helfenden Beruf arbeiteten. Sie befürchteten, die 

umstrittenen Diagnosen der zweifelhaften Gemütszustände würde inflationär gestellt 

und geltendes Recht somit untergraben werden. Dennoch fand die Manie sans délire 

unter deutschen Ärzten und auch Juristen Verbreitung. In deutschen Staaten wurde sie 

bald hauptsächlich unter ihrem lateinischen Namen Mania sine delirio diskutiert. Zu 

ihren ersten Verteidigern gehören der Hallenser Psychiater Reil und der Rechtsphilo-

soph Hoffbauer. In jenem Jahrzehnt bestand kein relevanter Widerspruch, sodass sie 

bald in der medizinischen Lehre etabliert war. Zudem wurde 1811 den von Napoleon 

besetzen deutschen Gebieten mit dem Code pénal ein Gesetzbuch oktroyiert, das die 

Mania sine delirio explizit berücksichtigte. 

Es fehlten jedoch nicht Kritiker bezüglich jener Erkrankung. Von ihnen erlangte der 

bedeutende forensische Mediziner Adolph Henke eine besondere Bedeutung, da er 

sich nach initialer Anerkennung beharrlich und mit valider Argumentation gegen sie 

aussprach. Seine Ablehnung der Mania sine delirio brachte ihn in einen Gelehrtenstreit 

mit Johann Conradi. Sein Gegner erlangte weniger Ruhm, da er, anders als Henke, 

selbst keine progressiven Ansichten entwickelte, sondern als Eklektiker die besten 
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Elemente bestehender Theorien vertrat. Dennoch wurde auch seine Meinung aufgrund 

seines umfangreichen Fachwissens geschätzt. Gemeinsam war den Gelehrten, dass sie 

die vorhandenen Fallbeschreibungen verschiedener Autoren als Beobachtungen psy-

chische Erkrankungen, die die Schuldfähigkeit aufhoben, akzeptierten. Im Gegensatz 

zu Conradi war Henke jedoch der Meinung, dass eine Manie gänzlich ohne Delirium 

nicht denkbar sei. Stattdessen hielt er sie für Fallbeschreibungen anderer psychischer 

Erkrankungen mit kurzdauernden Delirien, deren Vernunftverlust aufgrund der 

schnellen Regression unentdeckt blieb. Conradi hingegen vertrat die Mania sine deli-

rio nach Pinel. Der Gelehrtenstreit wurde von beiden über mehr als zwei Jahrzehnte 

mit wechselnder Intensität geführt und endete erst mit dem Tod Henkes im Jahr 1843. 

Dieser Streit steht in mehreren Punkten exemplarisch für die Diskussion um die Mania 

sine delirio. Beide Gelehrte rückten in ihrer Meinung und Argumentation nicht von 

ihrer ursprünglichen Auffassung ab. Bis zu Henkes Tod fand keine Annäherung statt 

und der Konflikt blieb ungelöst. Gleichermaßen wurde die Diskussion um dieses 

Krankheitsbild in der Psychiatrie nicht mittels eines Konsenses beendet. Stattdessen 

ging sie in den Diskurs über die von Pinels Schüler Esquirol beschriebenen und ebenso 

zu den zweifelhaften Gemütszuständen zählenden Monomanien über. Ihre Unterform 

der Mordmonomanie war der Mania sine delirio ähnlich. Einzige Abweichung war die 

hier beschriebene fixe Idee mit der Folge einer partiell gestörten Vernunft. Beide En-

titäten wurden wegen dieser schwer verständlichen und rein theoretischen Differenz 

jedoch bald nicht mehr unterschieden. 

Weiterhin sahen sowohl Henke als auch Conradi die Verpflichtung, Zustände, wie die 

in den Fallbeispielen beschriebenen, in Gesetzestexte zu integrieren, sodass Erkrankte 

nicht weiter durch drohende Justizmorde gefährdet wurden. Während Conradi dafür 

plädierte, die Mania sine delirio namentlich in Strafgesetzbücher aufzunehmen, be-

vorzugte Henke eine allgemeine Formulierung, die alle vorstellbaren Geisteskrankhei-

ten einschloss. Sein Vorschlag bestand darin, den Bewusstseins- und damit Freiheits-

verlust als einziges Kriterium zu nennen. Damit wurden seiner Meinung nach 

undenkbare Krankheiten, wie die Mania sine delirio, ausgeschlossen. Durch dieses 

Krankheitsbild wurde eine umfangreiche Diskussion über die Formulierung der Straf-

gesetzbücher eingeleitet. Sie beschränkte sich nicht auf die Medizin, sondern breite 

sich bald ebenso auf die Jurisprudenz aus, sodass sich auch Rechtsgelehrte ausgiebig 

mit der Manie sine delirio und dem gesamten Themenkomplex auseinandersetzten. In 

der Folge entstanden in den deutschsprachigen Ländern zwischen 1820 und 1870 
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Strafgesetzbücher mit unterschiedlichsten Formulierungen bezüglich der Schuldunfä-

higkeit aufgrund seelischer Störungen. Allerdings konnten sich weder eine konkrete 

Nennung von Entitäten noch allgemeine Formulierung durchsetzen, sondern die bis in 

die Gegenwart existenten allgemeinen Kategorien als Eingangskriterien zur Schuld-

unfähigkeit. 

Abschließend muss festgestellt werden, dass auch dieser Streit durch die zeittypische 

Uneinheitlichkeit und stellenweise Ungenauigkeit in der allgemeinen sowie insbeson-

dere fachspezifischen Sprachverwendung geprägt war. Dadurch diskutierten beide Ge-

lehrten über die letzten zehn Jahre des Streits im Kern nicht dasselbe Thema. Des Wei-

teren wurde Conradi durch Dritte fehlzitiert, sodass die sich hartnäckig haltende 

Falschinformation entstand, deutsche Ärzte hätten schon Jahrhunderte vor Pinel die 

Mania sine delirio beschrieben. 

Dieses Krankheitsbild, das zu Beginn des 19. Jahrhunderts in Deutschland so umfang-

reiche Beachtung fand und sich in Forschung, Lehre sowie Praxis kurzzeitig durchset-

zen konnte, geriet folglich 30 Jahre später fast unbemerkt aus dem Fokus der fachli-

chen und gesamtgesellschaftlichen Aufmerksamkeit. Seine Auswirkungen auf die 

forensische Psychiatrie überlebten es jedoch deutlich. So ist die flächendeckende Hin-

zuziehung Sachverständiger bei unklaren seelischen Zuständen, die mit der Hochzeit 

der Mania sine delirio eingeführt wurde, noch immer Bestandteil der deutschen Straf-

prozessordnung. Des Weiteren gab dieses Krankheitsbild den Anstoß zu einer umfang-

reichen Diskussion der Zuständigkeitsgrenzen von forensischen Psychiatern und Rich-

tern, die nach ausführlichem und bilateral teilweise erbittert geführtem Diskurs zu 

einer Lösung geführt hat, die Kompetenzen beider Fakultäten respektiert. 
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8 Diskussion 

Zu Beginn des 19. Jahrhunderts wurde die Psychiatrie in Deutschland zur eigenstän-

digen Disziplin im Fächerkanon der Medizin entwickelt. Mit ihr zusammen wurde das 

Teilgebiet der forensischen Psychiatrie etabliert. 

Ziel dieser Arbeit war die Untersuchung der Rolle der Mania sine delirio in diesem 

Prozess. Ein besonderer Fokus wurde dabei auf ihre Abgrenzung zu anderen psychiat-

riehistorischen Krankheitsbildern sowie ihren Einfluss auf psychiatrische Nosologien, 

Strafgesetzbücher und die Etablierung psychiatrischer Sachverständiger vor Gericht 

gelegt. 

Die Mania sine delirio wurde im Jahr 1800 durch den französischen Irrenarzt Philippe 

Pinel im Rahmen seiner Traité médico-philosophique sur l'aliénation mentale, ou la 

manie erstbeschrieben. Die Besonderheit dieser Unterform der Manie sollte darin be-

stehen, dass die Betroffenen gerade nicht unter Geistesverwirrung in ihren manischen 

Episoden litten. Sie gerieten in einen Blutrausch, ohne dass sie offensichtliche Anzei-

chen einer psychischen Krankheit zeigten – die Gewalttat per se musste folglich als 

einziges Symptom dieser Entität angesehen werden. 

Diese Theorie brach nicht nur mit dem Dogma, Manien seien untrennbar mit Geistes-

verwirrungen vergesellschaftet, sondern stellte auch das Strafrecht vor die diffizile 

Frage, inwiefern die Mania sine delirio eine Unzurechnungsfähigkeit und somit eine 

Straffreiheit begründen könne. 

In Deutschland entstand bald ein heftiger Streit um diese Entität unter Medizinern, an 

dem sich auch Juristen und Philosophen intensiv beteiligten. Während sich die Ärzte 

dabei insbesondere mit der Frage beschäftigten, ob die Mania sine delirio überhaupt 

existierte, wiesen die Vertreter der juristischen Fakultät auf das Missbrauchspotenzial 

der Entität durch Straftäter bei unkritischer Übernahme in Strafgesetzbücher hin und 

wehrten sich gegen die Einmischung von Ärzten in die Beurteilung der Zurechnungs-

fähigkeit von Delinquenten. Die Philosophen hingegen versuchten, den Medizinern 

die Kompetenz zur Begutachtung psychisch Kranker abzusprechen und die Gutachter-

tätigkeit vor Gericht für die eigene Fakultät zu beanspruchen. 

In vorliegender Arbeit wurde die Diskussion um die Mania sine delirio exemplarisch 

am Gelehrtenstreit zwischen den Professoren der Medizin Adolph Christian Heinrich 

Henke (1775–1843, Dr. h.c. jur.) und Johann Wilhelm Heinrich Conradi (1780–1861, 
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Dr. h.c. phil.) nachvollzogen. In seiner Dauer von 1819 bis 1843 brachte dieser Streit 

hochfrequent Beiträge hervor. Kernelement war die 1827 vom Befürworter der Mania 

sine delirio Conradi veröffentlichte Commentatio de Mania sine delirio. Diese wurde 

im Rahmen der vorliegenden Arbeit erstmalig aus dem Lateinischen in das Deutsche 

übersetzt. Daraus resultierend wurde ein Kurzwörterbuch für psychiatriehistorisches 

Latein erstellt. Des Weiteren wurden alle deutschsprachigen und lateinischen Origi-

nalquellen der Arbeit der Commentatio de Mania sine delirio eingesehen. Dabei 

konnte die weit verbreitete Falschbehauptung, die deutschen Ärzte Ettmüller, Wedel 

und Platter hätten die Mania sine delirio bereits lange vor Pinel beschrieben, widerlegt 

werden. 

Neben aktueller Literatur zum Thema wurden für diese Arbeit insbesondere deutsch-

sprachige und lateinische Originaltexte aus dem 16. bis 19. Jahrhundert eingesehen. 

Die Recherche fand vorwiegend in den historischen Sammlungen der Universitätsbib-

liotheken Rostock, Göttingen, Heidelberg und Erlangen sowie der Bayerischen Staats-

bibliothek München statt. 

Im Gelehrtenstreit wurden die fehlende einheitliche Terminologie und Nosologie in 

der frühen Psychiatrie als Störfaktor deutlich ersichtlich. Die Diskutanten hatten sich 

implizit auf die Nutzung der Theorien des deutschen Arztes Johann Christian Reil 

(1759–1813) zum Aufbau der Seele und zur Einteilung psychischer Erkrankungen ge-

einigt. Die Frage nach der Möglichkeit einer Manie ohne Geistesverwirrung wurde in 

den Reil’schen Systematiken jedoch nicht abschließend geklärt. Daher entwickelten 

Gegner Henke und Befürworter Conradi jeweils eigene Theorien mit Begründung be-

ziehungsweise Ablehnung einer Schuldunfähigkeit aufgrund des Krankheitsbildes. Ei-

nen Konsens konnten sie bis zum Ende nicht erzielen, aber die Fülle von Argumenten, 

Denkansätzen und Lösungsvorschlägen führte zu einer umfangreichen Resonanz und 

einer regen Diskussion in ärztlichen Kreisen sowie weit darüber hinaus. 

In den 1840er Jahren ging der Streit um die Mania sine delirio zunehmend in dem um 

das modernere Krankheitsbild der ebenfalls schwer nachzuweisenden Monomanien 

auf. Bis dahin hatte sich jedoch in der forensischen Psychiatrie und Strafgesetzgebung 

einiges getan. 

Bereits 1823 hatten die ärztlichen Gutachter flächendeckend und in den Strafgesetz-

büchern verankert ihren Anspruch auf die Beurteilung psychisch Kranker durchge-

setzt. Grund dafür war nicht nur die rasche Kompetenzentwicklung der forensischen 
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Psychiater, sondern auch die durch die komplexer werdenden Krankheitsbilder, insbe-

sondere durch die Mania sine delirio, entstandene Notwendigkeit, Fachgutachter in 

Strafprozessen zu bestellen. 

Wesentlich vielschichtiger gestaltete sich die Anerkennung der Mania sine delirio als 

Exkulpationsgrund in Strafgesetzbüchern. Zu Recht verweigerten deren Autoren die 

unkritische Übernahme des selbst unter Medizinern stark umstrittenen Krankheitsbil-

des in den Kanon der Schuldunfähigkeit bedingenden Entitäten. Gleichwohl war der 

Großteil der Juristen jedoch direkt nach der Veröffentlichung der Mania sine delirio 

zur Erkenntnis gelangt, dass die bis dahin gültige Trias der Schuldunfähigkeit, beste-

hend aus Wahnsinn, Raserei und Blödsinn, veraltet war und den wissenschaftlichen 

Erkenntnissen der sich rasch entwickelnden Psychiatrie nicht mehr gerecht werden 

konnte. 

Des Weiteren wurden der Kompetenzverlust über die Entscheidung der Zurechnungs-

fähigkeit an Ärzte und damit eine unzulässige Einmischung in einen Kernbereich der 

Richter befürchtet. Die Lösung dieser Problematik war ebenso diffizil wie effizient. In 

den Strafrechten der einzelnen deutschen Staaten wurde zunehmend dazu übergegan-

gen, keine konkreten Entitäten, sondern Eingangsmerkmale zur Exkulpation zu benen-

nen. Dem Richter allein stand es zu, die Diagnose des ärztlichen Sachverständigen in 

diese allgemeinen juristischen Kategorien einzuordnen und somit über die Schuldfä-

higkeit des Delinquenten zu entscheiden. Durch die Etablierung der Eingangsmerk-

male konnten neue Erkenntnisse der Psychiatrie unverzüglich sowie ohne Änderung 

der Strafgesetzbücher in der Rechtsprechung berücksichtigt werden. Ihre Einführung 

stand zeitlich und inhaltlich in enger Verbindung zur Diskussion um die Mania sine 

delirio. Sie haben sich flächendeckend durchsetzen können – und so begründen noch 

gegenwärtig im aktuellen Strafgesetzbuch § 20 die Eingangsmerkmale krankhafte see-

lische Störung, tiefgreifende Bewusstseinsstörung, Intelligenzminderung und schwere 

andere seelische Störung eine Schuldunfähigkeit. 

Somit konnte ein bedeutender Einfluss der Mania sine delirio auf die Etablierung der 

forensischen Psychiatrie als Teilgebiet der Psychiatrie, die Einführung ärztlicher Sach-

verständiger zur Beurteilung psychisch auffälliger Straftäter vor Gericht und die Än-

derung der Strafgesetzbücher hin zu Eingangsmerkmalen für die Schuldunfähigkeit 

gezeigt werden. 
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Anhang 1: Thesen 

1. Trotz der unterschiedlichen Nosologien und der uneinheitlichen Terminologie der 

frühen Psychiatrie war es Experten bereits in der ersten Hälfte des 19. Jahrhun-

derts möglich, auf hohem Niveau wissenschaftliche Diskussionen zu führen. Die 

verschiedenen Ansichten bezüglich Aufbaus und Funktion der Psyche erschwer-

ten die Konsensfindung jedoch erheblich. 

2. Die Mania sine delirio wurde erstmalig vom französischen Psychiater Philippe 

Pinel (1745–1826) unter dem Namen Manie sans deliré beschrieben. Quellen, die 

behaupten, dass die deutschen Ärzte Michael Ettmüller (1644–1683), Georg We-

del (1645–1721) und Felix Platter (1536–1614) die Krankheit bereits Jahrzehnte 

oder gar Jahrhunderte zuvor beschrieben hätten, sind auf die Commentatio de Ma-

nia sine delirio von Johann Wilhelm Heinrich Conradi (1780–1861) zurückzufüh-

ren, in der er die Existenz der Mania sine delirio zu beweisen versucht. Er weist 

darin zwar auf deren Ähnlichkeit zu den Kasuistiken und Entitätsbeschreibungen 

seiner historischen Kollegen hin, behauptet jedoch nicht, einer von ihnen sei der 

Erstbeschreiber der Mania sine delirio. 

3. Die Diskussion um die Mania sine delirio fällt zeitlich mit der Einführung einer 

Gutachterpflicht in allen deutschen Staaten zusammen. Dies ist keine Koinzidenz. 

Vielmehr wurde die erheblich umfangreicher und komplexer werdende Psychiat-

rie für den Laien bald kaum noch überblickbar, sodass eine Notwendigkeit be-

stand, Fachgutachter zu berufen. In diesem Kontext sind die sogenannten zweifel-

haften Gemütszustände hervorzuheben, deren Gemeinsamkeit die diffizile 

Diagnosestellung war. Unter ihnen nimmt die Mania sine delirio eine besondere 

Position ein. Anhand ihrer außerordentlichen Komplexität und Umstrittenheit 

wurde deutlich, dass eine psychiatrisch-forensisch Begutachtung viel Fachwissen 

und Erfahrung voraussetzt, sodass nur ein ärztlicher Experte dafür in Frage kom-

men konnte. 

4. Die Schnelllebigkeit psychiatrischer Nosologien sowie die Vielzahl ihrer theore-

tischen Grundlagen zu Beginn des 19. Jahrhunderts waren enorm. Die Strafge-

setzgebung war entsprechend nicht in der Lage, alle neuen Entwicklungen zeitnah 

zu berücksichtigen. Auch hier nahm die Mania sine delirio eine Sonderposition 

ein, da sowohl ihre Existenz als auch ihre Nichtexistenz, noch ohne vorliegende 

Beweise für eine der beiden Möglichkeiten, in Betracht gezogen werden mussten. 

Es war also weder möglich, die konkrete Entität noch ihre theoretischen 
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Grundlagen als Anlass für eine Exkulpation in die Strafgesetzbücher zu überneh-

men. Als Lösung für diese missliche Lage wurden die Kategorien der Schuldun-

fähigkeit als Eingangskriterien in einige Strafgesetzbücher eingeführt. Dabei han-

delt es sich um Strafunfähigkeit begründende juristische Kategorien, in die die 

von psychiatrischen und psychologischen Gutachtern gestellten Diagnosen einge-

ordnet werden. Unabhängig von der Diagnose selbst und damit von Neuerungen 

in der psychiatrischen Nosologie können so deren Änderungen vom Strafgesetz 

antizipiert und problemlos darin integriert werden. Diese Eingangsvoraussetzun-

gen erwiesen sich als überaus praktikabel, sodass sie sich durchsetzten und bis ins 

aktuelle Strafgesetzbuch übernommen worden sind. 
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Anhang 2: Übersetzung der Commentatio de Mania sine 

delirio von J.W.H. Conradi 

Übersetzung 

 

 

Abhandlung  

über die 

Manie ohne Delirium 

für die Sitzung  

der Königlichen Gesellschaft der Wissenschaften vom 31. Juli 1824 

vorgetragen  

von 

Dr. Johann Wilhelm Heinrich Conradi 

Königlich Großbritannisch-Hannoverschem Hofrathe, Professor der Medizin an der Georg-

August-Universität, Mitglied der Königlichen Gesellschaft der Wissenschaften und mehrerer 

gelehrter Gesellschaften 

 

 

 

_________________________________________________________ 

 

Göttingen 

In der Dieterichschen Buchhandlung  

1827 
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Die grundlegenden Argumente dieser Abhandlung habe ich bereits vor vier Jahren in 

den Heidelberger Jahrbüchern der Literatur (1820, Juli, S.627-628) kurz erörtert. Als 

nämlich Henkes Lehrbuch der gerichtlichen Medizin von mir zum Zweck der Rezen-

sion gelesen wurde, und ich bemerkte, dass jener in diesem Werk und in seinen er-

gänzenden Abhandlungen über die gerichtliche Medicin jene Art der Manie, die von 

Pinel beschrieben und als Manie sans delire bezeichnet wurde, ablehnt, aber die von 

ihm vorgebrachten Überlegungen mir keinesfalls sicher schienen, setzte ich mich mit 

einigen wenigen davon, die meine Aufmerksamkeit auf sich zogen, auseinander. Dies 

tat ich weniger um Pinel in seiner Lehrmeinung, die ich auch selbst in meinem Lehr-

buch über die spezielle Pathologie und Therapie vertrete, beizupflichten, als um Hen-

kes Meinung zu überprüfen. Henke nahm dies zum Anlass, sich erneut diesem außer-

ordentlich wichtigen Thema zuzuwenden und sowohl in seiner Zeitschrift für die 

Staatsarzneikunde (1822, 1. Vierteljahrheft, S.1 ff) als auch im zweiten Band der Ab-

handlungen über die gerichtliche Medicin (Band II, S.309 ff) schrieb er ausführlich 

darüber und 
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obwohl er uns in einigem beipflichtete, verwendete er viel Mühe darauf, die Ein-

wände, die er eingebracht hatte, zu untermauern. Da aber von dem, was kürzlich 

von ihm angeführt wurde, mir nichts geeignet scheint, diese Art der Manie zu Recht 

in Zweifel zu ziehen und weil meiner Meinung nach diese Problematik sowohl in der 

Psychologie und der Pathologie als auch vor Gericht von größter Bedeutung ist, hielt 

ich es für der Mühe wert, mich derselben wieder zuzuwenden und ausführlicher mit 

ihr zu beschäftigen, sodass auch offensichtlich wird, dass ich nicht etwa aus bloßem 

Starrsinn bei meiner früheren Lehrmeinung geblieben bin, sondern dass ich diese 

geeigneten Überlegungen folgend nicht aufgeben konnte. 

 

Von altehrwürdigen Ärzten wurde die Manie als Form des Delirs (παραφροσύνης), 

unter dessen Namen jegliche Abweichung der Einbildungskraft und des Verstandes 

vom richtigen Verhältnis bezeichnet wurde, beurteilt und als vehemens desipientia 

ac mentis alienatio absque febre (παραφροσύνη σφοδρα ἄνευ πυρετόςύ, heftiger 

Wahnsinn mit Verstandesverwirrung ohne Fieber) definiert. (Vergleiche Gorris Defi-

nitionum medicorum libri (Lexikon medizinischer Definitionen) und Foës Oeconomia 

Hippocratis (Systematik nach Hippokrates) unter dem Stichwort μανία (Manie)). Fer-

ner war es die nahezu einstimmige Meinung, dass die Manie aus der Melancholie 

entspringt und sich von dieser lediglich durch den höheren Grad der Ausprägung un-

terscheidet (mit dem Begriff der Melancholie bezeichnen Ärzte diejenige Krankheit, 

in welcher der Kranke ohne Fieber langanhaltend und beharrlich verwirrt sowie na-

hezu in einem einzigen Gedankengang gefangen ist a). So hat schon Aretaeus (De 

causis et signis acutorum et diuturnorum morborum (Über die Ursachen und Symp-

tome akuter und chronischer Krankheiten) Buch I, Kapitel 5, S.29, Boerhaaveaus-

gabe) gesagt: „Mir scheint die Melancholie sowohl Ursprung als auch Bestandteil der 

μανία (Manie) zu sein. Alexander von Trailles merkt in seinem Abschnitt über die 

chronische Melancholie an (Buch I, Kapitel 16, S.103 in der von Johann Winter von 

Adernach ins Lateinische übersetzte Ausgabe): „Denn langanhaltend und vom We-

sen vollkommen entgegengesetzt, geht sie beinahe unaufhaltsam daraus hervor: Die 

von dieser Krankheit Betroffenen leiden nicht nur an einer Melancholie, sondern sind 

auch periodisch wahnsinnig. Nichts Anderes ist die Manie nämlich als eine zur stärks-

ten Raserei getriebenen Melancholie.“ Diese Ansicht der antiken Ärzte ist von füh-

renden Ärzten der neueren Zeit aufgegriffen worden. So lehrte Boerhaave Folgendes 

(Aph., §.1118): „Wenn die Melancholie sich so weit ausbreitet, dass die starke Erre-

gung 

____________________ 

a) Boerhaave Aphorismi de cognoscendis et curandis morbis (Aphorismen zur Diag-

nostik und Therapie der Krankheiten) §.1089 
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an das Nervenwasser heranreicht, das dadurch in wilde Erregung versetzt wird, wird 

dieser Zustand als Manie bezeichnet.“ Und §.1119: „Sie unterscheidet sich nur im 

Ausprägungsgrad von der Melancholia tristis (schwermütige Melancholie) folgt die-

ser nach. Aus diesem Grund ist sie mit annähernd den gleichen Maßnahmen zu the-

rapieren.“ Dieser Meinung schloss sich Friedrich Hoffmann (Medicinae rationalis sys-

tematicae (Dialektik der systematischen Medizin) Band IV, Teil IV, S.188) an, in dem 

er über das melancholische und manische Delirium sagte: „Nicht Wenige werden 

sich fragen, was mich dazu gebracht hat, diese beiden Krankheitsbilder, die in ihrem 

Erscheinungsbild und ihren Symptomen gänzlich unterschiedlich zu sein scheinen, in 

einem gemeinsamen Kapitel zu besprechen und zu einer Art zu rechnen. Durch sehr 

aufmerksamen Umgang und Erfahrungen aber lernen wir, dass beide Krankheiten 

aus einem einzigen Grund und derselben Ursache entstehen, nämlich wird zu viel 

Blut zum kränklichen Gehirn gepumpt und so unterscheidet sie nur der Grad und die 

Dauer des Befalls, sodass zu Recht die Melancholie für die ursprüngliche Erkrankung, 

die Manie aber für deren Exazerbation und zufällige Konsequenz gehalten wird.“ 

Nachfolgende Mediziner nahmen an, dass die Manie sich nicht nur durch den Grad 

und die hinzutretende Raserei, sondern auch durch das Delirium universale (allge-

meines Delirium) von der Melancholie unterscheidet. So ist bei Borsieri zu lesen (In-

stitutionum medicinae practicae (Anleitungen für die praktische Medizin) Band III, 

S.177): „Zuerst kommt die Μανία (Manie), die nach gängiger Auffassung als rasendes 

und vermessenes Delirium ohne Fieber, definiert wird. – In diesem Wahnsinn wer-

den die Erkrankten durch viele gleichzeitig auftretende Gedanken und Überlegungen 

verwirrt und die Einwirkungen starker Kraft, Vermessenheit und Raserei hetzen den 

Verstand auf: so geschieht es, dass sie sich von der Μελαγχολία (Melancholie) gänz-

lich zu unterscheiden scheint. In dieser wiederum gibt sich der gesamte Verstand 

bezüglich einem oder mehreren Gedanken oder Objekten unwiderstehlich anhän-

gend der Täuschung hin und weicht in Angst oder Trauer vom gesunden Zustand ab; 

er ist in allen anderen Belangen aber gänzlich gesund und der Vernunft vollkommen 

mächtig.“ Gleichzeitig wurde von Cullen die Melancholie als partieller Wahnsinn mit 

Ungleichgewicht der Säfte, die Manie hingegen als insania universalis (allgemeiner 

Wahnsinn) beschrieben. Van Swieten (Commentaria in H. Boerhaave Aphorismos de 

cognoscendis et curandis morbis (Anmerkungen zu H. Boerhaaves Aphorismen über 

die Diagnostik und Therapie der Krankheiten) Band III, S.519) berichtete allerdings 

schon, dass der Manie, obwohl sie einer langanhaltenden Melancholie zu folgen 

pflege, auch andere Ursachen zugrunde liegen können. Auch Lorry (De melancholia 

et morbis melacholicis (Über die Melacholie und melancholische Erkrankungen) 

Band I, S.364) merkte an, dass die Manie, welche auf die Melancholie folgt, zwar die 

häufigste aber nicht die einzige Art sei. Gleichwohl schrieb Arnold (Über die Natur, 

Arten, Ursachen und Verhütung des  
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Wahnsinns oder der Tollheit, S.53) die Manie entstehe nicht immer aus der Melan-

cholie. Dem ist auch von Selle (Medicina clinica (Klinische Medizin) Auflage 7, S.329) 

zugestimmt worden, indem er sagte: „Die Manie kann ein verstärkter Grad der Me-

lancholie seyn, aber nicht immer geht ein Stadium melancholicum vorher, sondern 

sie entsteht oft plötzlich, und wird nicht selten ohne alle zurückbleibende Melancho-

lie und Hypochondrie gehoben.“ Er hielt ebenda jedoch an der gängigen Definition 

der Manie fest und beurteilte sie als ein heftiges oder chronisches allgemeines Deli-

rium. Ebenso schreibt Sprengel (Handbuch der Pathologie, Band 3, § 518): „Die Ra-

serei [entspricht der Manie, Anm. d. Übers] unterscheidet sich von der Melancholie 

durch das irrige Urtheil über alle oder die meisten Gegenstände der Vorstellungen 

und durch die Heftigkeit und Unregelmäſsigkeit der damit verbundenen Begierden.“ 

Nicht weniger merkte auch er an, dass die Manie vorwiegend aus der Melancholie 

entstehe (§.519). Die Ansicht dieser ehrwürdigen Männer übernahmen sicherlich die 

meisten der neueren Ärzte. 

Dennoch können wir nicht stillschweigend übergehen, was schon von den Ärzten  

[Zwerchfellentzündung, nach Hippokrates von Kos anhaltendes Delirium mit Fieber 

im Gegensatz zum Delirium ohne Fieber bei der Manie; Anm. d. Übers.] Betroffene 

sogar in den Anfällen manchmal den Anschein der Gesundheit im Gebrauch ihres 

Verstands gezeigt haben. So merkt Celsus (De medicina (Über die Medizin) Buch III, 

Kapitel 18) eindrucksvoll über diese an: „Und von ebendiesen vergehen sich einige 

durch nichts als rohe Gewalt, andere machen von Listen Gebrauch und erwecken 

den Anschein von Gesundheit, während sie jede Gelegenheit nutzen größeres Unheil 

anzurichten, werden aber durch dessen Ausführung enttarnt.“ ― ― „Und man darf 

einem Gefesselten nicht glauben, der um das Abnehmen der Fesseln bittet während 

er vorgibt schon gesund zu sein; selbst wenn er vernünftig und bemitleidenswert 

spricht, denn das ist eine Täuschung durch den Wahnsinnigen.“ Bei Wedel (Patholo-

gia medica dogmatica (Medizinische Pathologie zum Gebrauch in der Lehre) Ab-

schnitt III, Kapitel 9) liest man einen Bericht darüber, dass ein Rasender seinen ihn 

besuchenden Bekannten schmeichelnd mit guten Worten und Gesten entgegenge-

kommen sei. Sobald er aber von einem den Degen erhalten hatte, habe er mit die-

sem alle aus dem Zimmer verjagt. Ein anderer, der vorgab wohlauf zu sein, über-

zeugte seine in den letzten Monaten schwangere Frau, dass er gesund sei, forderte 

diese nachdrücklich zum Beten auf und schnitt ihr nachts dennoch die Kehle durch. 
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Noch fehlt uns eine wesentliche Beobachtung, die schon lange vor Pinel von Ettmül-

ler über die Perturbatio mentis melancholica (schwermütige Geistesstörung), in der 

er eine regelrechte Vernunft ohne Delirium beschrieben hat, gemacht wurde und 

von ihm (Praxis medicae (Medizinische Praxis) Buch II, Abschnitt III, Kapitel 4, Teil III, 

S.368) Melancholia sine delirio (Melancholie ohne Delirium) genannt wurde. „Jene 

Melancholie ohne Delirium, sagt Ettmüller, wird von den Praktikern für gewöhnlich 

einfach als Perturbatio mentis (Geistesstörung) bezeichnet, weil schwermütige Geis-

tesstörungen derart häufig sind. Dabei findet bei gesundem Verstand kein Delirium 

statt.: So hat Platner bei einer Frau eine Seelenstörung [auch als Willensstörung 

übersetzbar; Anm. d. Übers.] von der Art gesehen, dass diese den Trieb empfand, ihr 

Kind zu töten; sie war jedoch durchgehend ihrer Vernunft mächtig und widerstand 

diesem Gedanken. Und dies ist eine Perturbatio Melacholica, non vero perfectum 

Delirium (schwermütige Gemütsstörung mit unvollständigem Delirium): Gleichsam 

ist es eine Seelenstörung was Platner von einer anderen Frau berichtet, die immer 

wieder einen Trieb zur Gotteslästerung verspürte, aber durch die erhaltene Vernunft 

diesen bösen Gedanken widerstehen konnte, und kein schwermütiges Delirium.“ Er-

wähnt seien auch die von Arnold (an schon erwähnter Stelle, S.173 ff) beschriebenen 

Beobachtungen. Und es muss angemerkt werden, dass Brendel (Praelectiones 

academicae de cognoscendis et curandis morbis (Akademische Vorlesungen über die 

Diagnose und Therapie der Krankheiten) Band II, S.18, §11) die Manie zwar als ein 

wildes und rasendes chronisches Delirium definiert, nachfolgend aber einen Para-

grafen zufügt der besagt, dass es verschiedene Grade von ihr gebe und sie auch pe-

riodisch auftreten könne. Die eine Art sei also eine leichtere, sich in Intervallen ein-

stellende, deren Delirium sich auf ein Objekt beziehe, sodass der Mensch in den 

Remissionen entweder nur melancholisch oder auch ganz vernünftig zu sein scheint. 

Und der von dieser Art Betroffene sei sich sogar während der Exazerbationen seiner 

selbst und anderer bewusst und kann auch andere Menschen unterscheiden. Die an-

dere aber sei schwerer und wilder, nach Hippokrates animalisch, weil der rasende 

Mensch einem Tier gleich und sich keiner keiner Sache außer sich selbst, bisweilen 

aber nicht einmal mehr des Objekts seines Deliriums bewusst sei und wenn er nicht 

gefesselt und eingeschlossen werden würde, griffe er jemanden an.                                                      

Pinel aber war, als er seine ersten Beobachtungen im Hospital für Geisteskranke, 

Bicêtre genannt, machte, derselben Meinung wie Locke und andere, 
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dass nämlich die Manie vom Delirium untrennbar sei und war deshalb nicht wenig 

verwundert, als er mehrere Kranke sah, die weder Anzeichen gestörter Einbildungs-

kraft noch eines gestörten Verstandes zeigten, deren Urteil nicht im Geringsten ge-

stört war und sie dennoch von einem Instinkt zur Raserei beherrscht wurden und 

sich aggressiv verhielten. Sie fielen durch nichts Anderes als einen Gewaltausbruch 

auf und nur ihr Wille schien von einem Fehler behaftet zu sein. Anschließend hat er 

durch vergleichende Beobachtungen Manieparoxysmen bestimmt, die eher durch 

wildes Aufbrausen oder zornartige Gemütsbewegungen hervorgerufen wurden, als 

dass sie Zeichen von Verwirrung der Vorstellungen zeigten. Darauf aufbauend unter-

teilte er die Manie in zwei Arten, eine mit und die andere ohne Delirium. Den Unter-

schied zwischen den beiden beschrieb er so [Übersetzung nach Wagner 1801, Der 

folgende als Zitat gekennzeichnete Abschnitt entspricht mehr einer Zusammenfas-

sung durch Conradi. Er wählt dabei nicht den exakten Wortlaut und Satzbau Pinels 

und lässt eine Aussage aus, in der dieser die Manie ohne Delirium als entweder pe-

riodisch oder anhaltend bezeichnet; Anm. d. Übers.]: „Im ersten Fall kommt keine in 

die Augen fallende Veränderung der Verstandesverrichtungen, der Perception, der 

Urtheilskraft, der Einbildungskraft, des Gedächtniſses &c. vor: wohl aber Verkehrt-

heit in den Willensäuſſerungen, nämlich ein blinder Antrieb zu gewaltthätigen Hand-

lungen, oder gar zur blutdürſtigen Wuth, ohne daſs man irgend eine herrschende 

Idee, irgend eine Täuſchung der Einbildungskraft, welche die beſtimmende Urſache 

diſes unglücklichen Hanges wäre, angeben kann. Die manie avec deliré (Manie mit 

Delirium) zeichnet sich durch Verletzungen einer oder mehrerer Verſtandesverrich-

tungen, in Verbindung mit frohen oder traurigen, ausſchweifenden oder wuthvollen 

Gemüthsbewegungen aus.“ Abgesehen aber von einem Fall, der die ersten Zeichen 

dieser Manie aufzeigen soll (Exemple d'une sorte d'emportement maniaque sans de-

lire (Beispiel einer Art des manischen Anfalls ohne Delirium), das mit Platners 

Excandescentia furibunda (krankhafte Zornmütigkeit) übereinstimmt) sind vor allem 

die folgenden dem Krankheitsbild entsprechenden Fälle aufgeführt, um es klarer zu 

definieren. 

 

Manie ohne Delirium durch eine bewährte Thatſache bewiesen. 

 Ich kann den höchsten Grad der Entwickelung dieses Wahnſinns durch ein Bey-

spiel augenſcheinlich darlegen. Ein Menſch, der ſich ſonſst mit mechaniſcher Kunſt 

beſchäftigte, und gegenwärtig in Bicêtre eingeſperrt ist, erleidet in unregelmäſſigen 

Zeitfriſten Anfälle von Wuth, welche ſich durch folgende Symptome auszeichnen: An-

fangs hat er ein brennendes Gefühl in den Gedärmen mit äuſerſtem Durſt und starker 

Verſtopfung; dieſe Hitze breitet ſich ſtufenweiſe gegen die Bruſt, den Halſ und das 

Geſicht mit einer lebhaften Röthe aus; wenn ſie  
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in die Gegend der Schläfe kommt, ſo wird ſie noch ſtärker, und bewirkt ein heftiges 

und öfteres Schlagen der Arterien dieſer Theile, als wenn ſie berſten ſollten¸hierauf 

nimmt dieſes nervöſe Leiden das Gehirn ein, und dann wird der Wahnſinnige von ei-

nem blutdürſtigen und unwiderſtehligen Trieb beherrſcht. Wenn er irgend eines 

ſchneidenden Instruments habhaft werden kann, ſo iſt er geneigt die erſte beſte Per-

ſon, die ihm unter die Augen kommt, zu morden. Dennoch genieſst er in anderer 

Rückſicht ſelſt während der Anfälle den freyen Gebrauch ſeiner Vernunft; er antwor-

tet richtig auf die Fragen, die man ihm vorlegt, verräth keine Unordnung in ſeinen 

Vorſtellungen, und äuſsert kein Merkmal von Delirium. Er fühlt tief das Schreckliche 

ſeiner Lage; iſt von Gewiſſenbiſſen durchdrungen, als wenn er ſich ſelbſt den tollen 

Hang zuzuſchreiben hätte. Dieſer Anfall ergriff ihn eines Tages vor ſeiner Einſperrung 

in Bicêtre in ſeinem eigenen Hauſe; er machte ſeine Frau, die er zärtlich liebte, au-

genblicklich darauf aufmerkſam, und hatte nur ſo viel Zeit um zu ſchreyen, daſs ſie 

ſich ſchnell flüchten möchten, um einer gewaltſamen Todesart zu entrinnen. Er wird 

ſogar in Bicêtre von der nämlichen periodiſchen Wuth, und von der nämlichen auto-

matiſchen Neigung, die manchmal gegen den Aufſeher gerichtet iſt, deſſen mitleidſ-

volle Sorge und Sanftmuth er nicht genug preiſen kann, befallen. Dieſer innere Kampf 

zwiſchen der gefundenen Vernunft und der blutdürſtigen Grauſamkeit bringt ihn oft 

zur Verzeiflung; er ſuchte oft dieſem unerträglichen Kampf durch Selbſtmord ein 

Ende zu machen. Eines Tages gelang es ihm ſich eines Schuſterkneifs im Hoſpital zu 

bemächtigen, womit er ſich eine tiefe Wunde auf der rechten Seite der Bruſt und des 

Armes machte, worauf eine heftige Blutausleerung erfolgte. Eine enge Verwahrung 

und Zwangweſte haben ſeinen ſelbſtmörderiſchen Vorſätzen ein Ende gemacht. 

 

Ein anderes Beyſpiel von Manie ohne Delirium  

 Die Manie ohne Delirium hat zu einer Epoche der Revolution, die man aus unſe-

rer Geſchichte auſzulöschen wünſchen möchte, zu einer beſonderen Scene Veranlaſ-

sung  
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gegeben. Als sie Mörder bey der Rückkehr von der in den Gefängniſsen verübten 

Metzeley mit Gewalt auch in das Irrenhaus zu Bicêtre unter dem Vorwand gewiſse 

Opfer der alten Tyranney zu befreyen, die man mit den Wahnſinnigen zu vermiſchen 

ſuchte, bewaffnet hineindrangen, gingen ſie von Zelle zu Zelle; befragten die Einge-

ſperrten, und giengen weiter, wenn die Verrückung offenabr war. Allein einer von 

den in Ketten geſchloſſenen zog ihre Aufmerksamkeit durch Reden voll Sinn und Ver-

nunft, und durch die bitterſten Klagen auf ſich. Es ſchien verabscheuungswerth, daſs 

man ihn in Ketten geſchloſſen hielt, und ihn mit andern Wahnſinnigen vermiſchte. Er 

berief ſich darauf, ob man ihm nur die geringſte auſschweifende Handlung vorwerfen 

könnte; dieſs iſt, ſetzte er hinzu, die empörendſte Ungerechtigkeit. Er beschwor dieſe 

Fremden einer solchen Unterdrückung ein Ende zu machen, und ſeine Befreyer zu 

wrden. In dem Augenblicke erhob ſich ein heftiges Murren, und laute Verwünſchun-

gen gegen den Aufſeher; man zwang ihn herbeyzukommen, und Rechenſchaft über 

sein Betragen abzulegen; aller Säbeln waren gegen ſeine Bruſt gerichtet; man be-

ſchuldigte ihn, dſs er ſic zu den himmelschreyendſten Bedrückungen brauchen lieſse; 

und als er ſich rechtfertigen wollte, hieſs man ihn ſtillſchweigen. Vergeblich berief er 

ſich auf ſeine eigene Erfahrung, indem er ähnliche Beyſpiele von Wahnſinnigen an-

führte, die nicht irre redeten, aber wegen ihrer blinden Wuth ſehr zu fürchten waren. 

Man antwortete ihm mit Schimpfreden, und ohne den Muth ſeines Weibes, die ihn 

ſo zu ſagen mit ihrem Körper bedeckte, wäre er unter mehreren Stichen gefallen. 

Man befahl ihm den Wahnſinnigen loſzulaſſen, und führte dieſen im Triumph fort, 

unter wiederholtem Freudengeſchrey: Es lebe die Republik! Der Anblick ſo vieler be-

waffneten Menſchen, ihre lärmvollen und verwirrten Stimmen, ihre von Wein glhen-

den Geſichter erweckten die Wuth des Wahnſinnigen wieder, er bemächtigte ſich mit 

ſeinem ſtarken Arm des Säbels ſeines Nachbars, haute rechts und links um ſich 

herum, vergoſs Blut, und hätte dieſmal die belleidigte Menſchheit gerächt, wenn man 

ſich ſeiner nicht ſchnell bemächtigt hätte. Dieſe barbariſche Horde führte ihn dann in 

ſeine Kammer zurück, und ſchien der Stimme der Gerechtigkeit und der Erfahrung 

tobend nachzugeben. 
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Pinel hat also nicht durch eine schlecht durchdachte und vorgefasste Meinung, son-

dern aus Beobachtungen ableitend, seine Definition von jener Manie entwickelt. Sei-

ner Auffassung schloss sich zuerst Reil b) an (ihm folgten Haindorff c), Wildberg d), 

Gruner e), Fodéré f) Heinroth g), der jene als Mania simplex (einfache Manie) be-

zeichnete, J. Rehmann h), erst kürzlich auch Masius i) in Übereinstimmung mit jenen, 

die von mir in den Heidelberger Jahrbüchern der Literatur gegen Henke aufgeführt 

worden sind) und von den Philosophen Hoffbauer. 

Hoffbauer hatte zwar früher (Untersuchungen über die Krankheiten der Seele, Band 

I, S.257 ff) Pinel insofern widersprochen, dass es nicht möglich sei, dass ein Kranker 

auch im Anfall der Manie nicht verstandesverwirrt ist und urteilte, dass dieser Zu-

stand keinesfalls so bestehen könne. Später aber (ebendort, Band 3, S.305 ff) erklärte 

er Manie und Delirium für spezifisch voneinander verschieden und merkte gleichzei-

tig an, dass, so wie eine Manie ohne Delirium vorhanden sei, umgekehrt auch ein 

Delirium ohne Manie existieren könne, wenn man nicht die schnell vorübergehende 

Anspannung der Einbildungskraft, von der gleichsam alle Manien begleitet werden, 

für ein Delirium halten wolle. Besonders hat er aber in seinem Buch, welches den 

Titel Psychologie in ihren Hauptanwendungen auf die Rechtspflege trägt (S.152 ff), 

die Ansicht vertreten, dass die Manie eine Art des Deliriums sei, aufgegriffen und die 

Manie nach Pinel und Reil einer gründlicheren Betrachtung unterzogen. Er sagte 

nämlich: 

____________________ 

b) Fieberlehre, B.4, S.357 ff, Rhapsodien über die Anwendung der 

psychischen Curmethode auf Geistes-Zerrüttungen, S.387 ff 

c) Versuch einer Pathologie und Therapie der Geistes- und Ge-

müthskrankheiten S.403 ff 

d) Handbuch der gerichtlichen Arzneywissenschaft S.184 

e) Metzger’s System der gerichtlichen Arzneiwissenschaft, Ausgabe 

4, Grunerausgabe, § 434 

f) Traité du délire (Abhandlung über das Delirium) Band I, S.398 ff 

g) Lehrbuch der Störungen des Seelenlebens, Band I, § 215 

h) In Harless Rheinischen Jahrbüchern der Medizin und Chirurgie, 

Buch I, H I, n. 11-12, in dem er einen bemerkenswerten, von ihm 

selbst beobachteten Fall wiedergibt 

i) Handbuch der gerichtlichen Arzneywissenschaft, Band I, Abthei-

lung 2, § 397 
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„Allein die Manie ist von dem Wahnsinn in psychologischer Bedeutung specifisch 

verschieden, und kann also so wenig eine Art desselben seyn, als in einem Grade 

desselben bestehen, obschon öfters beyde, die Manie und der Wahnsinn, mit einan-

der verbunden sind, und die eine dieser Krankheiten die Folge der anderen ist. Denn 

dem Wahnsinn liegt immer ein Miſsverhältniſs zwischen den Sinnen und der Einbil-

dungskraft zum Grunde; dahingegen in der Manie die Vernunft zu schwach ist, die 

Ausbrüche eines gewaltthätigen Zorns zu hindern, und der Kranke wider seinen Wil-

len zu Handlungen, welche jene vielleicht miſsbilligt, fortgerissen wird“ u.s.w. Später 

schrieb er Folgendes (S.156.): „Ich würde es mir nicht so sehr angelegen seyn lassen, 

auf diese Art der Manie, von der, meines Wissens, vor mir niemand als Reil und Pinel 

geredet hat, aufmerksam zu machen, wenn es hier nicht die Sache der Menschheit 

gälte. Denn so lange man auf diese Art der Manie nicht Rücksicht nimmt, wird man, 

wenn man anders konsequent bleiben will, Ungerechtigkeiten in der Bestrafung sol-

cher Unglücklichen, die wegen einer Handlung, zu welcher ihre Raserey sie fortgeris-

sen, von den Gesetzen in Anspruch genommen werden, begehen müssen. Denn wel-

cher Schluſs ist alsdann natürlicher, als: dieses Subjekt zeigt in seinen Urtheilen keine 

Verwirrung des Verstandes, also kann seine Handlung nicht die Wirkung einer Manie 

seyn. Es ist also als ein Verbrecher zu bestrafen, der seiner Handlungen völlig Herr 

war.“ 

Von den Philosophen war nach Hoffbauer Schulze k) derjenige, der diese Art der Ma-

nie anerkannte. Gleichzeitig merkte er an, dass bei ihr vornehmlich das Begehrungs-

vermögen gestört sei und keinesfalls ein Delirium oder eine Melancholie dieser Stö-

rung vorausgehe oder sie begleite, sondern vielmehr innere Auslöser den Kranken 

antrieben und ihn fortrissen ohne dass er seine Taten geplant  

____________________ 

k) Psychische Anthropologie § 293-295 
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hätte. Gleichsam hat sich Fries (psychische Anthropologie, §.112,119) Pinels Mei-

nung über die Manie ohne Delirium angeschlossen und deren Ausbrüche mit denen 

der an Hydrophobie [historisches Synonym für Tollwut; Anm. d. Übers.] Leidenden 

und einiger Hypochonder, die durch einen blinden Drang fortgerissen werden, tref-

fend verglichen. 

Außerdem darf nicht verschwiegen werden, dass schon Ernst Platner in seinem Pro-

gramm über die excandescentia furibunda (rasender Jähzorn), das früher als Pinels 

Traité sur l’Alienation mentale, nämlich im Jahr 1800, veröffentlicht worden ist, die 

nahe Verwandtschaft zwischen der krankhaften Neigung zum Zorn und der Manie 

dargelegt hat. Es gebe offenbar eine Art der krankhaften Neigung zum Zorn, die in-

nere Auslöser habe. Diese seien fortdauernd stark, in den hintersten Winkeln der 

Säfte und Nerven eingeschlossen und ein so leicht entflammbarer Zündstoff, dass, 

wenn ein auch noch so kleines Feuer ihm genähert wird, er sofort in Flammen auf-

gehe. Aber es zeige sich, dass bisweilen sowohl die Heftigkeit als auch die krankhafte 

Stetigkeit dieser Auslöser zu einem Zorn antrieben; der eine solche Kraft habe, dass 

der Mensch dem Wahnsinn sehr nahekomme. Die Grenzen dieses Zorns stecke man 

so ab, dass er gleichweit von der Manie wie vom Jähzorn entfernt sei: Jene mittige 

und sich zwischen den beiden anderen befindliche Art sei die Excandescentia 

furibunda, Sie übertreffe den Jähzorn durch Krankheit, stehe der Manie aber auf-

grund der kürzeren Dauer und der Unterbrechung der Raserei nach. Es bestehe in 

dieser Art nämlich nicht etwa Wahnsinn mit gesunden Intervallen, sondern Gesund-

heit, die durch Ausbrüche des Wahnsinns unterbrochen werde. Und daraus dürfe auf 

den Zustand des Verstandes geschlossen werden; zumal ein Test mittels Fragen und 

Antworten nicht täuschen könne, besonders wenn sich die Seele in Ruhe befinde und 

frei von Erregung sei. Nicht allein für die Kriminaluntersuchung, sondern vor allem 

für die öffentliche Sicherheit sei es von größtem Interesse, dass die Excandescentia 

furibunda an ihren Symptomen erkannt wird: damit die Richter jenem nicht äußerst 

ungerechte Strafen auferlegten, der dadurch nicht vor einer weiteren Untat dersel-

ben Art beschützt würde. In der Antwort des Ordens der Mediziner zu  

l) Good führte in A physiological system of Nosology, S.279-282 und The 

Study of Medicine Vol.III, S.133 die Manie ohne Delirium auf die Em-

pathema (unbeherrschbare Leidenschaft) zurück und trennte sie von 

der Manie.  
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Leipzig [auf eine Anfrage eines Gutachtens, Anm. d. Übers.], die dem Programm bei-

gefügt ist, stehen über einen derartig Rasenden folgende Worte zu lesen, die sich 

gänzlich auf die Manie ohne Delirium beziehen: „daſs es allerdings eine Art des 

Wahnsinns (von Gemühskrankheit) giebt, welche bei der besten Verfassung nicht al-

lein des Gedächtnisses, sondern auch der Urtheilskraft besteht, ihren Sitz überhaupt 

nicht in dem Erkentniſs-, sondern in dem Empfindngs- und Begehrungsvermögen hat, 

und, ohne daſs der Verstand an sich schwach und zerrüttet ist, von einer, im Verhält-

niſs gegen desselben natürliche Kräfte, allzugroſsen Lebhaftigkeit der Empfindungen 

und allzugroſsen Heftigkeit der Begehrnisse und Willensthätigkeiten herrühret; wo-

bei insgemein ein physischer Reiz, z.B. eine äuſserst wirksame Schärfe, verborgen 

liegt, die von Zeit zu Zeit, bald durch innerliche mit der Verdauung, oder auch mit 

dem Blutlauf, zusammenhängende Ursachen, bald durch die allergeringsten Ge-

müths- und Nervenbewegungen erregt und bis zum Grade der Wuth entzündet wird, 

der alle Leidenschaften und Handlungen der Aufsicht und Macht des Verstandes ent-

ziehet.“ 

Gegen diese Ansicht hat Henke sein Wort erhoben und die Manie ohne Delirium als 

nicht existent bezeichnet. Er schrieb zwar in seinem Lehrbuch der gerichtlichen Me-

dizin §.272, dass ein Urteil über die Manie oft äußerst schwer zu fällen sei und be-

sonders dann mit größter Umsicht vorgegangen werden müsse, wo die Anfälle der 

Tobsucht (scheinbar) mit ungestörtem Gebrauch des Erkenntnisvermögens verbun-

den vorkommen. Allerdings fügt er noch jene Worte hinzu: „Da der Manie, wie jeder 

wahrhaften psychischen Krankheit, Aufhebung des Selbstbewusstseyns, folglich der 

Vernunft und Freyheit wesentlich ist, so kann es auch keine Wuth ohne Verkehrtheit 

des Verstandes und keine Manie ohne Geisteszerrüttung geben. Die Täuschung, wel-

che zu jener unrichtigen Annahme Anlaſs gab, beruhte theils darauf, daſs man nur 

einen einzelnen Abschnitt einer aussetzenden Manie beobachtete und beurtheilte, 
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ohne den ganzen Verlauf der Krankheit zu kennen, theils darauf, daſs man übersah, 

der Wüthende habe wenigstens im Anfall Vernunftgebrauch und Selbstbewusstseyn 

verloren.“                                                                                                                                

Kürzlich aber hat Henke dieses Argument zurückgezogen (in seiner Zeitschrift für die 

Staatsarzneikunde, 1822, H.1, S.1 ff und in seinen Abhandlungen aus dem Gebiete 

der gerichtlichen Medizin, 2te Auflage, 2tem Buch, S.309 ff) indem er eingeräumt 

hat, dass in kurzen Anfällen einer solchen oft nachlassenden und unbestimmt wie-

derkehrenden Wut das Erinnerungsvermögen erhalten bleibe, das Bewusstsein nicht 

gänzlich verdunkelt werde und der Kranke nicht gänzlich seinen Verstandesgebrauch 

verliere [während der Anfang des Satzes ein indirektes Zitat von Henke darstellt, ist 

der letzte aber entscheidende Nebensatz von Conradi hinzugefügt; Anm. d. Übers]. 

Sehr bald sind jene Worte hinzugefügt worden: „Aber es verlieren die Kranken, durch 

den beschriebenen, das Gehirn ergreifenden, Proceſs, das Selbstbewusstseyn, und 

werden der Vernunft und der freien Selbstbestimmung beraubt.“ Was den Kranken, 

den Pinel in seiner zweiten Fallbeschreibung geschildert hat, betreffe, so sei klar, 

dass er an einer intermittierenden Manie gelitten habe. Denn nur in lichten Zwi-

schenräumen hätte er zusammenhängend gesprochen und richtig geurteilt und sei 

in dieser Zeit nicht wahnsinnig oder tatsächlich seines Verstandes nicht mächtig, also 

frei, erschienen. In den Anfällen hätte kein regelrechter Verstand bestanden, son-

dern er sei des freien Willens beraubt gewesen. Daraufhin gesteht er zwar ein, dass 

von Pinel ausdrücklich gesagt worden sei, der Kranke habe selbst in seinen Anfällen 

freien Verstandesgebrauch gezeigt und exakt auf die ihm gestellten Fragen geant-

wortet. Jedoch bezweifelt er nachdrücklich die Richtigkeit jener Aussage, weil im Mo-

ment der tobend ausbrechenden Wut kaum ein Gespräch mit einem Manischen ge-

führt werden könne, sondern vielmehr in der Zeit der Remission, die selbst nach 

kurzer Dauer schon einsetzen könne m). 

m) Joseph Frank (Praxeos medicae univerversae praeceptae (Lehrbuch der 

gesamten praktischen Medizin), Teil II, Buch I, Abschnitt I, S.717-718) 

merkt ebenfalls an, dass es Kranke gegeben hätte, die ihre verborgene 

Wut und Raserei zu verheimlichen und verstecken wussten und sich zu 

den meisten Themen verhältnismäßig angemessen äußern konnten. 

Außerdem hat er einen Fall beschrieben, der dem zweiten von Pinel be-

richteten und jenem, der von Gregory beobachtet und von Cox (Prakti-

sche Bemerkungen über die Geisteszerrüttung, S.221-222) weitergege-

ben worden ist, ähnelt. Er selbst hatte ihn an einer sehr vornehmen 

Dame in Vilnius beobachtet). 
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Das ist es in etwa, was Henke gegen Pinel und dessen Anhänger vorgebracht hat. Nun 

muss entgegnet werden, was eigentlich als naheliegend angesehen werden kann. Ein 

Bestandteil von Henkes Lehrmeinung ist, dass der Manie, ebenso wie allen anderen 

psychischen Erkrankungen, eine Störung des Verstandes eigen sei, wobei sowohl 

eine Schwäche des Selbstbewusstseins als auch der Freiheit auftrete; davon ist von 

niemand geringerem als Pinel selbst zuerst berichtet worden. Von seinen Anhängern 

wiederum wurde erkannt und in Worte gefasst, dass der Rasende sein freies Ermes-

sen nicht gebrauchen und folglich nicht frei handeln kann. Die eigentliche Frage muss 

aber die sein, ob in den von Pinel beobachteten Fällen der Manie ein echtes Delirium 

(Wahnsinn im engeren Sinne) (wobei die Vorstellungen gestört sind und das Urteil 

vom gesunden Menschenverstand abweicht, Einbildungen für echte Sinneswahrneh-

mungen gehalten werden) verbunden sei, oder ob nicht eher, wie es Pinels Meinung 

ist, die Kranken an einem Fehler des Willens und Instinktes leiden. Dass der erste 

Fehler [also das wahre Delirium; Anm. d. Übers.] hier vorliegt, ist durch das von 

Henke Gesagte keinesfalls bewiesen worden. Denn selbst wenn das Selbstbewusst-

sein, wie jener betonte, sich verdunkle, darf dennoch nicht daraus geschlossen wer-

den, dass ein wahres Delirium bestehe. Denn es sind keine fixen Ideen oder Störun-

gen der Vorstellungskraft beobachtet worden, die jenen unglücklichen Trieb 

verursachen könnten. Und selbst dann, wenn das eigene Urteil den Kranken nicht 

täuscht, sodass sie selbst sogar die Verkehrtheit, die sie treibt, durch den Verstand 

erkennen und sich über sie beklagen, können sie den sie hinwegreißenden Trieb 

nicht beherrschen oder besiegen. Für sie gilt jener Vers Ovids (Metamorphosen, 

Buch IV, Vers 19): 

       „Aber mich reißt eine neue Gewalt gegen meinen Willen fort: und es rät mir      

         die Bedgierde 

         Anders als die Vernunft: Ich sehe das Bessere und heiße es gut 

         Nach dem schlechteren aber trachte ich.“ N) 

             Danach aber befürwortete er das, was Henke vorgebracht hatte. 

n) Es fasse zusammen, was über einen derartigen krankhaften Ausbruch 

von Mende in Henke`s Zeitschrift für die Staatsarzneikunde, Jahrgang 1, 

erstes Vierteljahrheft, S.267 ff geschrieben wurde. 
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Selbst wenn der Kranke in heftigen Anfällen ein ruhiges Gemüt nicht bewahren kann 

und dessen Vernunft sein Urteil nicht gänzlich leiten und kontrollieren sollte, selbst 

wenn er bisweilen unsinnig handle und befremdlich spreche, so ist doch auch dann 

diese Art der Manie, in Anbetracht der Entstehung der sie begleitenden Symptome, 

durch Vernunft von der gewöhnlichen Manie verschieden, die einem Delirium folgt 

und davon ausgelöst wird oder aus einer Melancholie hervorgeht o). 

Also ist die Ansicht, dass die Manie sich allein durch den höheren Grad von der Me-

lancholie unterscheide, nicht mehr zulässig, weil durch die Beobachtungen Pinels 

und anderer erwiesen wurde, dass die Manie nicht immer aus der Melancholie ent-

steht. 

____________________ 

o) Hartmann (Der Geist des Menschen in seinen Verhältnissen zum physischen Le-

ben, S.35) jedenfalls hat der Ansicht, dass die Manie ohne Delirium nicht durch 

eine Störung der Vorstellungskraft hervorgerufen sei, welche zuerst von Hoff-

bauer vertreten worden ist, zuerst nur in veränderter Form beigepflichtet (ver-

gleiche oben, S.223), später aber gänzlich zugestimmt (S.348), indem er sagte: 

„Bei der Wuth ohne wahrnehmbare Verstandesverwirrung sind es nicht die 

täuschenden Traumbilder der Phantasie, welche den Geist zu verkehrten Hand-

lungen bestimmen, sondern es sind krankhafte Gefühle, welche von den star-

ken Affectionen des Gemeingefühls und dessen Organen ausgehend, die Seele 

heftig ergreifen, ihre ganze Aufmerksamkeit auf sich hinlenken, alle Reflexion 

auf ihre übrigen Verhältnisse unterdrücken und eben dadurch den Verstand 

zwar nicht verwirren, aber doch eine Zeitlang ganz auſser Thätigkeit setzen. Die 

zerstörenden Ausbrüche von Wuth, welche dabey Statt finden, sind wohl zum 

Theil Wirkungen des heftigen Strebens der Seele, sich von einem unausstehli-

chen Gefühle zu befreyen, zum Theil aber auch Folge des, in den Organen der 

Willkühr zu hoch gesteigerten Lebensprocesses, der dann wieder durch ein ge-

wisses dunkles Gefühl, oder durch eine Art von Instinct, zu gewaltsamen Bewe-

gungen auffordert, um dadurch gleichsam entladen zu werden.“ und so weiter 

Vering (psychishe Heilkunde, Buch 2, Band 2, S.261) glaubte Henke hätte mit     

tels geeigneter Beweise dargelegt, dass es die Manie ohne Delirium nicht gebe. 

Dennoch räumte er im gleichen Werk ein, dass sich hier eine eigene Art zeige, 

die gesonderter Aufmerksamkeit bedürfe und behauptete außerdem die Manie 

sei an partielle Torheit (?) gebunden.  
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Henke erkannte jedoch auch eine Beschreibung aus den Fällen, die Pinel erwähnt 

hat, an, versah jene jedoch mit der Bezeichnung einer maniae intermittentis, cuius 

decessiones innordinatae sint (einer aussetzenden Manie mit unregelmäſsigen freien 

Zwischenräumen). Er behauptete, dieser liege eher eine krankhafte Tätigkeit des 

Gangliensystems als ein krankhafter Zustand des Gehirns zugrunde p). Ich aber bin 

überzeugt, dass jene Fälle nicht weniger von denen der periodischen Manie, die klar 

mit einem Delirium verbunden ist, unterschieden werden müssen als von denen, in 

denen das Delirium fortwährend besteht, die Ausbrüche der Manie aber in Schüben 

zurückkehren. 

       Außerdem ist den Henke`schen Äußerungen aus dem Abschnitt über forensische 

Psychiatrie seines Lehrbuchs sowie aus denen, die er für seine Abhandlungen aus 

dem Gebiete der gerichtlichen Medicin zu diesem Thema verfasst hat, ersichtlich, 

dass er selbst eine Art der Manie zulässt, in deren Anfällen das Erkenntnisvermögen 

nicht gestört zu sein scheint. Es gebe laut seiner Ansicht Geisteskrankheiten, in de-

nen Zeichen des Wahnsinns fehlten und die Kranken den Eindruck der Gesundheit 

im Verstandesgebrauch machten. Ihm zufolge seien dafür aber nicht die von Pinel 

und Reil mitgeteilten Fälle zu betrachten, sondern vielmehr jene, die Hoffbauer unter 

dem unverständlichen und befremdlichen Namen Anreiz durch einen gebundenen 

Vorsatz aufgeführt hat. Unter Bezugnahme auf diese sagte er in der Abhandlung aus 

dem Gebiete der gerichtlichen Medizin II, S.353: „Es ist gewiſs, daſs die Freiheit oder 

Unfreiheit des Menschen nicht immer nach den scheinbaren Merkmalen des unge-

störten Gebrauches des Verstandes bestimmt werden kann.“ Auch die Fälle, die 

Platner unter der Bezeichnung Amentia occulta (versteckter Wahnsinn) schilderte, 

dienten jenem als Beleg für die Existenz einer Geisteskrankheit, die die Entscheidun-

gen verkehre, aber dennoch den Anschein einer gesunden Vernunft erwecke (Zu-

stand der Unfreiheit bei anscheinend ungestörtem Gebrauch des Verstandes). Sogar 

in seinen Ausführungen über die  

____________________ 

p) „Bei einer aussetzenden Manie,“ sagte er in Abhandlung II, S.322 „in welcher 

plötzlich so heftige Anfälle von kurzer Dauer mit völlig lichten Zwischenräumen 

wechseln, scheint nicht ein anhaltender und primär krankhafter Zustand des 

Gehirns zum Grunde zu liegen, sondern ein vom Gangliensystem anhebende 

kranke Thätigkeit, die das Gehirn plötzlich ergreift und vielleicht ebenso plötz-

lich wieder verläſst.“ etc.  
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Cupiditas incendium faciendi (Brandstiftungstrieb) (Abhandlungen aus dem Gebiete 

der gerichtlichen Medicin, Band 3, S.233) schrieb er, dass die Abwesenheit pathog-

nomonischer Symptome der Geisteskrankheit sowie augenblickliche Zeichen, aus 

denen Selbstbewusstsein und Verstandesgebrauch scheinbar erwiesen werden, den 

Arzt nicht täuschen dürfen; es gebe einen Zustand der Verstandesverwirrung, der 

die Entscheidungsfreiheit entziehe, aber den Anschein eines gesunden Verstandes 

biete (Unfreiheit bei anscheinend nicht gestörtem Verstande) und die Betroffenen 

handelten nicht nur vor der Brandstiftung, sondern auch während sie jene unselige 

Tat ausführen, nicht unüberlegt oder planlos. Aber eine Geisteskrankheit, in der die 

Entscheidungsfreiheit des Kranken aufgehoben wird und er durch einen Instinkt und 

Trieb zum Begehen von Straftaten getrieben wird, obgleich eine Versehrung des Er-

kenntnisvermögens nicht vorhanden zu sein scheint, ist auch die Theorie Pinels über 

die Manie ohne Delirium. Was mich am meisten wundert ist, dass Henke diese Art 

der Manie ablehnt, während er den Brandstiftungstrieb anerkennt, obwohl zahlrei-

che Fallbeispiele, die sich auf diesen beziehen, unsicherer und zweifelhafter sind als 

die, die Pinel angeführt hat, um jene Art der Manie zu beschreiben.  

Daraus kann man folgern, dass die Beschreibung der Manie unvollständig ist, wenn 

nicht jener Art, die von Pinel beschrieben worden ist, Rechnung getragen wird. Die-

selbe gezielte Aufmerksamkeit ist geboten bei den äußerst schweren Fragen bezüg-

lich der Geistesgesundheit, die öfter vor Gericht aufkommen. Denn wenn du sie nicht 

berücksichtigt hast, fallen dir viele Fälle ein, die nicht zur Art der gewöhnlichen Geis-

teskrankheiten gerechnet werden können. Das ist kürzlich auch durch den Fall be-

wiesen worden, den, beobachtet und wiedergegeben von Hinze, Henke denen, die 

von ihm selbst gegen die Manie ohne Delirium vorgebracht wurden, hinzugefügt hat 

(Zeitschrift für die Staatsarzneikunde). Hinze ergänzt nämlich jene Arten des Wahn-

sinns, die von Ärzten und Philosophen als üblich bezeichnet werden, die da wären 

Melancholie, Torheit und Manie, um folgende Worte: „Unter diese angeführten 

Hauptgattungen der psychischen Krankheiten lassen sich gemeinglich alle in der ge-

richtlichen oder praktischen Medicin vorkommenden Fälle subsumieren. Indessen 

paſst der zur Beurtheilung vorliegende  
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Gemüthszustand keineswegs in die Kategorie der oben aufgeführten Krankheiten 

des Seelen-Organs. Hier hilft uns die vervollkommnetere ärztlich-philosophische Be-

arbeitung der psychischen Krankheiten aus der neueren Zeit einige Schritte weiter 

vorwärts zu machen, welche zum Ziel zu führen scheinen. Es giebt nämlcih eine 

Krankheit des Seelen-Organs, welche Reil eine Wuth ohne Verkehrtheit des Verstan-

des, Paazlow, Hoffbauer Manie ohne Geistesverrücktheit, Henke eine remittierende 

Manie, eine periodische Verstandesverrückung nennen. Diese psychische Krank-

heitsform (deren Beschreibung und characteristische Zeichen hier nach Reil‘s Schil-

derung mitgetheilt werden) ist genau dieselbe, woran der in Untersuchung befindli-

che Ernst G. zu leiden scheint. - - Vergleicht man diese Krankheits-Schilderung mit 

den Zufällen und der Krankheitsform des von mir untersuchten Bauers G., so wird 

man zwischen beiden Zuständen die gröſste Aehnlichkeit, und meine Behauptungen 

sehr wahrscheinlich finden, daſs die Seelenkrankheit des mehrerwähnten Ernst G. 

eine remittierende (richtiger intermittierende) Manie, oder eine nach periodischen 

Typen eintretende Verstandeszerrüttung genannt werden müsse.“ 

     Im Übrigen meinte Henke, weil nach seiner Meinung bisweilen unsere Landsleute 

Autoritäten, besonders ausländische, mehr schätzen als Argumente, anmerken zu 

müssen, dass nicht nur Esquirol diese Geisteskrankheiten, die von den Franzosen fo-

lie raisonnante (vernünftige Narrheit) [von Pinel synonym zu Manie sans deliré ver-

wendet; Anm. d. Übers.] genannt wird, zur aussetzenden Manie rechne und ihre In-

tervalle als luzid ansehe q), sondern behauptete auch Pinel selbst hätte in der 

zweiten Ausgabe  

____________________ 

q) Es sei die Anmerkung gestattet, dass Esquirol bis dahin nahezu alle Fälle der 

Manie ohne Delirium, die von verschiedenen Autoren angeführt worden sind, 

auf die Art des Deliriums zurückgeführt hat, in der der Verstand auf eine ein-

zelne Idee fixiert ist. Nachzulesen im Dictionnaire des sciences   
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seines Traktats über Geisteskrankheiten, das im Jahr 1809 erschien, auf Seite 138 

von seiner Theorie, die er vorher über die Manie ohne Delirium aufgestellt hatte, 

Abstand genommen. Und er versuchte es durch folgende Worte zu beweisen: „Ich 

habe letztlich erkannt, dass die Manie sans délire keine eigene Kategorie darstellt, 

sondern eine Art, da die Geisteskaranken in dem Moment, in dem sie mit Vernunft 

sprechen, andere Zeichen der Verwirrung in ihren Handlungen zeigen und andere 

Merkmale aufweisen, die für Maniker spezifisch sind.“ Jene Meinung Pinels, die jener 

vortreffliche Arzt seit längerem als falsch zurückgezogen hätte, werde also von deut-

schen Ärzten und Philosophen noch immer entschieden verteidigt. 

Gegen den von Henke gemachten Vorwurf, dass Landsleute bisweilen ausländische 

Autoritäten mehr schätzen als Argumente, glaube ich mich nicht verteidigen zu müs-

sen. Jedenfalls nicht vor denjenigen, die gerne angeben, meine Schriften im Allge-

meinen und insbesondere die, die sich mit den Lehrmeinungen ausländischer Ärzte 

wie Brussais, Tommassini und weiteren beschäftigen, gelesen zu haben. In Anbe-

tracht dieser Bemerkung möchte ich gegen das von Henke Gesagte nur freundlich 

einwenden, dass jener Pinels Aussage missverstanden und falsch ausgelegt hat. 

Denn daraus, dass Pinel die Manie ohne Delirium lediglich als Variante der Manie 

beschrieben hat, kann man keinesfalls schlussfolgern, dass sie von diesem Mann 

nicht anerkannt wurde. Mit Sicherheit behielt er ebenfalls in der sechsten Ausgabe 

seiner Nosografie, die er viel später herausgebracht hat als die zweite Ausgabe des 

Traktats über Geisteskrankheiten, genauer gesagt im Jahr 1818, sowohl seine ur-

sprüngliche vertretene Meinung über die Manie im Allgemeinen als auch seine Ein-

ordnung der Manie ohne Delirium in die Arten der Manie, bei und bewies sie, als 

Tatsache befindend, durch jene Argumente, die er auch davor schon verwendet 

hatte q). 

____________________ 

médicales (Wörterbuch der medizinischen Wissenschaften) unter dem Stichwort 

Manie und in Jacobis Sammlungen für die Heilkunde der      Gemütskrankheiten, Band 

I, S.388-389 

q) Vergleiche seine zitierten Äußerungen von S.220 siehe oben und diejenigen, die 

auf S.103-105 seiner Nosografie zu lesen sind. Dort sagte er auch auf S.107: 

„Die Urteilskraft scheint bisweilen während der Anfälle gänzlich erloschen,  
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Diese und andere Argumente veranlassen mich, diese Art der Manie auch in Zukunft 

anzuerkennen, selbst wenn Pinel von seiner Meinung abwiche.  

___________________ 

und der Unsinnige bringt unordentliche, ungereimte Worte hervor, welches zusam-

menhängende Vorstellungen voraussetzt. Ein anderesmal ist die Urtheilskraft in ih-

rer ganzen Lebhaftigkeit und Stärke; der Wahnsinnige scheint verständig, seine Ant-

worten auf die Fragen der Neugierigen sind richtig und bestimmt, läßt man ihn aber 

frei, so verfällt er in den heftigsten Anfall der Wuth und Raserei, wie dieses die trau-

rigen Ereignisse am 2en September 1973 bewiesen. Diese Art der Tollheit ist so ge-

wöhnlich, daß ich acht Beipiele hievon zu gleicher Zeit im Spitale beobachtete, und 

daß man ihr den Namen vernünftige Narrheit (folie raisonnant) beilegt." 
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Anhang 3: Übersetzung ausgewählter Textstellen der 

Opera omnia von M. Ettmüller 

Übersetzung 

 
 

[…] 

Teil II 

Über die 

Melancholischen Delirien 

[In Abgrenzung zu Teil I: Phrenitis, das heißt Delirien somatischer Genese mit Fieber; S.°K.] 

Diese Delirien werden in der Regel mit dem Begriff Deliria melancholica (schwermütige Deli-

rien) bezeichnet; und sie treten für gewöhnlich eigenständig ohne Fieber auf, entweder in 

einfacher und milder Form, oder in höchstem Grad manisch und schwerer. Und obwohl in 

schweren Anfällen bisweilen etwas Fiebriges verborgen zu sein scheint, ist selbst wenn sie 

zusammen mit einem schnelleren und häufigeren Puls auftreten und schwankende Tempe-

raturen des Körpers und Kopfes sich wie eine Erhitzung präsentieren, dennoch nicht das vor-

handen, was als eigentliches Fieber bezeichnet werden kann, obwohl VAN FOREEST in seinen 

Observationes et curationes medicinales (medizinische Beobachtungen und Behandlungen) 

Buch 10, Beobachtung 7, Scholium über die Melancholie Beispiele beschrieb, die mit Fieber 

verbunden waren. 

Bei diesen muss vor allem beachtet werden, dass der Affectus melancholicus (schwermütiges 

Gefühl)  

oder anders ausgedrückt die Melancholia (Schwermütigkeit) etwas Anderes ist als das Deli-

rium melancholicum: sie dürfen nicht verwechselt werden; Sehr akkurat hat BLANKAART dies 

in seinen Opera Medica, Practica et Chirurgica (Werke über die Medizin, die praktische Tä-

tigkeit und die Chirurgie) in einer Anmerkung über die Erkrankung einer jungen Frau auf Seite 

41 beschrieben und zur exakten Unterscheidung angemahnt. Denn der Affectus melancholi-

cus, oder Melancholia, ist jener Zustand, in dem der Mensch reichlich verdrießlich und mür-

risch ist, in dem ihm alle Dinge, die er sonst als angenehm empfindet, ein Gräuel sind, er 

bisweilen sogar leicht erzürnt wird, in dem ihm nichts mehr zusagt und er ohne externen 

Auslöser traurig und nachdenklich ist; außerdem wird er bisweilen leicht erschreckbar, ohne 

ersichtlichen Grund erfassen Nöte und Sorgen seine Brust als lebte er im Bewusstsein eine 

1579 
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schwere Straftat begangen zu haben und ähnliche Gedanken kommen auf; man kann sagen: 

Himmel und Erde engen ihn ein, das Herz ist ihm schwer und er weiß nicht wie er sich aus 

diesem Zustand befreien soll. Dieses und ähnliches ist Bestandteil der Melancholia und des 

Affectus melancholicus. 

Aber danach, sobald sich bei den Betroffenen eine Halluzination einstellt, tritt das Delirium 

melancholicum auf, es entsteht also als Morbus secundarius (Folgeerkrankung) der Melan-

cholia ein Verwirrtheitszustand, der in den meisten Fällen von einer externen Ursache aus-

gelöst wird; jenes Gefühl der Schwermütigkeit selbst ist dabei der Morbus primarius (Primä-

rerkrankung) und besitzt einen immensen inneren Zündstoff. Mit Sicherheit ist das Gefühl 

selbst etwas Anderes als das angehörende beziehungsweise sich anschließende Delirium, 

dem beinahe immer äußere Umstande zugrunde liegen. Wir können das auch an uns selbst 

beobachten, wenn nämlich in der Winterzeit wegen der Witterung, der dunklen Wolken, der 

Feuchtigkeit und der Ungemütlichkeit die melancholische Stimmungslage zurückkehrt, wir 

ängstlich und traurig sind und uns aus einem schwer erklärbaren Grund beschwert fühlen, 

dann sind auch wir leicht zu erzürnen: Dies ist ein physiologisches Gefühl, ausgelöst durch 

eine externe Ursache, nämlich die veränderte Wetterlage, und man kann es als Affectus me-

lancholicus naturalis (physiologisches Gefühl der Schwermütigkeit) bezeichnen; die krank-

hafte melancholische Stimmungslage ist eine Art Nachahmung davon mit inneren Ursachen 

und aus dieser geht dann das Delirium melancholicum hervor, wobei verschiedene Varianten 

bezüglich seiner Objekte, Halluzinationen und Symptome auftreten können: Es kann amou-

rös beziehungsweise erotisch, lächerlich, wütend, melancholisch-manisch, furchterregend, 

und vieles mehr sein. 

Jene Melancholia sine Delirio (Schwermütigkeit ohne Verlust des Verstandes) wird in der ärzt-

lichen Praxis für gewöhnlich einfach als Perturbatio mentis (Gemütsstörung) bezeichnet, weil 

schwermütige Gemütsstörungen derart häufig sind. Dabei findet bei gesundem Verstand 

kein Delirium statt: So hat PLATNER bei einer Frau eine Seelenstörung [Perturbatio animi: 

auch als Willensstörung übersetzbar; Anm. d. Übers.] von der Art gesehen, dass diese den 

Trieb empfand, ihr Kind zu töten; sie war jedoch durchgehend ihrer Vernunft mächtig und 

widerstand diesem Gedanken. Und dies ist eine Perturbatio Melancholica, non vero perfec-

tum Delirium (schwermütige Störung mit nicht vollständigem Verlust des Verstandes): 

Gleichsam ist es eine Seelenstörung und kein schwermütiges Delirium was Platner von einer 

anderen Frau berichtet, die immer wieder einen Trieb zur Gotteslästerung verspürte, aber 

durch die erhaltene Vernunft diesen bösen Gedanken widerstehen konnte. 

Nicht immer ist das was Melancholia und Delirium melancholicum genannt wird mit Trübsinn 

und Trauer verbunden, sodass diese Bezeichnungen dann verallgemeinernd und falsch 
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verwendet werden; (denn es existieren auch die Deliria ridiculosa (komische Delirien), in de-

nen die Kranken vollkommen heiter und vergnügt sind), also sollte am ehesten das als me-

lancholische Stimmungslage bezeichnet werden, was den Alten zufolge aus dem melancho-

lischen Körpersaft, das heißt aus krankhafter fester Säure [entspricht der schwarzen Galle 

der Humoralpathologie nach Hippokrates, Anm. d. Übers.] entsteht. 

Die verschiedenen Formen der echten deliranten Melancholien sind alle, obwohl gänzlich 

voneinander verschieden, laut der Theorie in einigen grundlegenden Punkten, aus denen ihre 

Wurzel besteht, einander gleich.  

[einzelne Punkte in Stichwörtern übersetzt, Anm. d. Übers.] 

I. Das rastlose und beharrlich Grübeln, fixiert auf mindesten ein Objekt 

II. Alle Erkrankten machen den Eindruck furchtsam und ängstlich zu sein und sich 

in einer Bedrängnis zu befinden 

III. Alle leiden stark unter sehr wenig und unruhigem Schlaf 

IV. Sie stimmen fast alle darin überein, dass die Delirien immer wieder nachlassen, 

sodass der gesunde Verstand wieder hergestellt scheint 

V. Laut Praxiserfahrungen haben alle Melancholien gemeinsam, dass sie schwer 

therapierbar sind  

VI. Es muss beachtet werden, dass sich der Großteil des Blutes bei ihnen nicht im 

Kopf, sondern den Organen der seitlichen Oberbauchregionen staut. Dies diene 

auch als Fundament von Behandlungen 

VII. Aufgrund der Schlaflosigkeit wird jede Beschäftigung unmöglich 

VIII. Alle törichten Delirien sind bisweilen auch durch Torheitsheilmittel kurierbar 
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Anhang 4: Übersetzung ausgewählter Textstellen der 

Pathologia medica dogmatica von G. Wedel 

Übersetzung 

 

 

Abschnitt III      Kapitel IX 

Über 

die Delirien im Allgemeinen und im Speziellen 

 

Die Anzahl unterschiedlicher Delirien ist groß und wenn von ihnen im Allgemei-

nen die Rede ist, so kann man sie anhand ihres Erscheinungsbildes, Grades und 

ihrer Ursache leicht untereinander abgrenzen. 

Formal stimmen alle Delirien darin überein, dass die Kranken über Objekte, die 

wir überdenken und erwägen, nicht richtig befinden und so vom Weg der Ver-

nunft abweichen, was nach außen vornehmlich im Gespräch oder durch Taten 

offenbar wird, worauf sich auch jene Sprichworte beziehen: ‘Rede, damit ich 

dich sehen kann’, aber auch: ‘Hättest du geschwiegen, wärst du Philosoph ge-

blieben’ sowie ‘Durch das Lachen erkennst du den Dummen’ und andere, die 

hier unerwähnt bleiben.  

Während die Kranken diese Handlungsweisen zeigen, leiten die inneren sowie 

auch die äußeren Sinne den gesamten Verstand beziehungsweise Intellekt 

gleich einem Stimmzähler oder Vorsitzenden und es ist leicht ersichtlich, warum 

die Ärzte es nach Hippokrates für gewöhnlich und zu Recht als Verstandesleiden 

bezeichnet haben. Dieser Ausdruck darf jedoch nicht ohne Skepsis betrachtet 

werden. Denn es scheint die Regel zu sein, dass der Verstand während der Deli-

rien nicht beschädigt wird, jedenfalls nicht direkt, sondern nur indirekt zurück-

gedrängt, unbeabsichtigt und mehr zufällig. Denn während jedes Deliriums wer-

den die Sinne gestört, vor allem die inneren, nicht selten aber auch die äußeren. 

Und äquivalent zu diesen Störungen variieren auch die Delirien stark. 

[…] 
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Es ist nicht verwunderlich, dass Melancholiker und besonders Maniker oft um 

Gnade bitten, wenn sie gesund zu sein scheinen, so versuchen sie durch Schmei-

cheln, Weinen und andere Listen der Gefangenschaft und den Fesseln zu ent-

kommen. Bald nach der Befreiung aber wechselt ihr Gemütszustand durch Sti-

muli in die schnell entflammbare Raserei und dieser Vorgang kann nicht 

aufgehalten werden. So verjagte ein Maniker, der Besuch von seinen Bekannten 

hatte, nachdem er schmeichelnd und ihnen mit schönen Worten entgegenkom-

mend von einem von ihnen ein Schwert erhalten hatte, bald darauf mit diesem 

alle aus der Wohnung. Und so geschah es vor wenigen Jahren in Weißenfels, 

dass ein anderer Maniker, der vorgab wohlauf zu sein, seine Frau, die sich in den 

letzten Monaten einer Schwangerschaft befand, überzeugte, dass er gesund sei, 

sie sogar nachdrücklich aufforderte sich zum Beten niederzuknien und ihr den-

noch in der Nacht die Kehle durchschnitt.  

[…] 
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Anhang 5: Kurzwörterbuch 

Dieses Wörterbuch umfasst die Übersetzungen relevanter Vokabeln, feststehender Wortgruppen, 

Werken und Institutionen sowie unübliche Übersetzungen gängiger Vokabeln aus der psychiatrischen 

Literatur des beginnenden 19. Jahrhunderts. 

A 

aberratio, onis, f. – Abweichung, Verwirrung 

aberratio a recta ratione – Abweichung vom rechten Verstand, Abweichung von der rechten Vernunft 

accessio, onis f. –Anfall, Paroxysmus 

aeger, gra, grum – krank, substantivisch: der Kranke 

aegritudo, inis f. – Krankheit, Kummer 

aegritudino mentis – Geisteskrankheit, psychische Erkrankung 

aestuatio, ionis f. – Aufwallen, Aufbrausen, Anstieg der Körpertemperatur 

affectio, onis f. – (krankhafter) Zustand, (krankhafte) Neigung 

affectio animi – (krankhafte) Gemütsbewegung 

affectus, us m. – Begierde 

affectus melancholicus naturalis – physiologisches Gefühl der Schwermütigkeit 

alienatio, onis f. – Veränderung, Entfremdung 

alienatio mentis – Verstandesverwirrung (teilweise synonym zu Delirium verwendet) 

alienatio mentis, quae arbitrium tollat, speciem tamen sanae mentis praebat – Unfreiheit bei 

anscheinend nicht gestörtem Verstand 

amentia, ae f. – Unsinnigkeit, Wahnsinn 

amentia occulta – versteckter Wahnsinn 

anima, ae f. – Gefühlsbewegung, Seele 

animadversio, onis f. – Bemerkung, Aufmerksamkeit 

animus, i m. – Seele, Geist, Denkkraft, Empfindung, Willen // dieses Wort steht für viele der in der 

Psychiatriegeschichte wichtigen Termini: sowohl die Seele oder der Geist als Ganzes als auch deren 

einzelne Vermögen aus der Antike Denkvermögen, Gefühlsvermögen und Willensvermögen können mit 

diesem Wort beschrieben werden 

Annales literarii Heidelbergensis – Heidelberger Jahrbücher der Literatur 

Annales medicinae publicae – Zeitschrift für die Staatsarzneikunde 

Aphorismi de cognoscendis et curandis morbis – Aphorismen zur Diagnostik und Therapie der 
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Krankheiten 

arbitrium, i n. – Urteil, Urteilsfreiheit, Entscheidungsfreiheit 

argumentum, i n. – Beweisgrund, grundlegendes Argument  

auctoritas, atis f. – anerkannter Wissenschaftler, wissenschaftliche Autorität 

audax, cis – verwegen, vermessen (in pathologischer Ausprägung) 

B 

balbus 3 – stotternd, verlangsamt sprechend 

blaesus 3 – lispelnd 

C 

catalepsis, is f. – Starrsucht, plötzlicher Bewusstseinsverlust 

carebaria, ae f. – Schweregefühl des Kopfes 

causa, ae f. – I. Streit, Gelehrtenstreit II. in Bezug auf Erkrankungen: Ursache 

circuitus, i m. – Fieberschub, Krankheitsschub 

Cl. – Abkürzung des terminus clarus vor Personennamen: der geschätze, der bekannte 

cogitatio, onis f. – Gedanke, Denken, Denkvermögen 

commentatio, onis f. –Abhandlung, sorgfältiges Überlegen 

Commentationes ad medicinam forensem pertinentium – Abhandlungen aus dem Gebiete der 

gerichtlichen Medicin 

compendium, i n. – Handbuch, Lehrbuch, Kompendium 

conscientia, ae f. –Selbstbewusstsein, Bewusstsein 

consessus, us m. – Sitzung 

cupiditas incendium faciendi – Brandstiftungstrieb 

D 

D. – Doktor 

De causis et signis acutorum et diuturnorum morborum – Über die Ursachen und Symptome akuter 

und chronischer Krankheiten 

decessio inordinata – unregelmäßiger freier Zwischenraum 

definitionum medicorum libri – Lexikon medizinischer Definitionen 

delirium, i n. – Delir, Wahnsinn, bei einigen Autoren synonym zu Verstandesverlust verwendet 

delirium fixum – gefestigtes/ beständiges Delir 

delirium continuum cum febre – anhaltendes Delir mit Fieber 
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delirium melancholicum – schwermütiges Delir 

delirium ridiculosum – komisches Delir 

delirium stultum – törichtes Delir 

delirium universale – allgemeines/ umfassendes Delirium 

delirium vagum – unbeständiges Delir 

deliro 1. avi – verwirrt sein, verrückt sein, wahnsinnig sein 

De medicina – Über die Medizin 

De melancholia et morbis melacholicis – Über die Melacholie und melancholische Erkrankungen 

demens, entis – verrückt, wahnsinnig, substantivisch: Wahnsinniger (klassisch nach römischem Recht) 

dementia, ae f. – Wahnsinn 

desipientia, ae f. – anhaltender Wahnsinn, längerfristiger Mangel an Verstand 

desipiens, entis – wahnsinnig, irreredend 

E 

edo 3. didi, ditus – (Schriften) herausgeben, veröffentlichen 

exacerbatio, onis f. – die Verschlimmerung von Krankheiten, Exazerbation 

excandescentia, ae f. – Jähzorn 

excandescentia furibunda – rasender Jähzorn 

F 

facultas appetendi – Begehrungsvermögen 

fatuitas, atis f. – Torheit, Intelligenzminderung 

furor, oris m. – Raserei 

furibundus 3 –rasend, wahnsinnig 

furiosus 3 –rasend, wahnsinnig, substantivisch: Rasender (klassisch nach römischem Recht) 

G 

genus, eris n. – Art 

gradus, us m. – Grad, Ausmaß 

H 

Historia morbi – Krankengeschichte 

Hydrophobia, ae f. – Wasserscheu, historische Bezeichnung der Rabies 
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I 

idea, ae f. – Idealbild, Idee 

ill. – Abkürzung des terminus illustris vor Personennamen: der bedeutende, der berühmte 

imaginatio, onis f. – Einbildungskraft, Vorstellungsvermögen 

impetus, us m. – unkontrollierbarer Drang 

incalescentia, ae f. – Hitze, Erhitzung 

in foro – vor Gericht 

insania, ae f. – Wahnsinn, Raserei, Delirium 

insania universalis – allgemeiner/ umfassender Wahnsinn 

insanio 4. – wahnsinnig sein, rasen 

instinctus, us m. – Anreiz, Instinkt 

Institutionum medicinae practicae – Anleitungen für die praktische Medizin 

intellegentia, ae f. – Erkenntnisvermögen 

intermitto 3. misi, missus – aussetzen 

in vulgus – bekannt, erwiesen 

iracundus 3 – zornartig, jähzornig 

iracundia, ae f. – Jähzorn, Wut 

iracundia morbsa – krankhafte Neigung zur blinden Wut 

iudicium, i n. – Urteil (im Sinne von kognitiver Beurteilung der Umwelt und Entscheidungsfindung) 

L 

libertas, atis f. – Freiheit (im Sinne von Freiheit des Denkens und Handelns) 

libertas voluntatis – Vermögen zur Selbstbestimmung, Freiheit des Willens 

libido, inis f. – heftiges Verlangen 

liquidum nervosum – Nervenwasser 

lucidum intervallum – lichter Zwischenraum 

M 

mania, ae f. –Manie, Tobsucht, Tollheit 

maniacus, -i m. – Maniker 

mania intermittens – aussetzende Manie, intermittierende Manie 

mania intermittens, cuius decessiones innordinatae sint – aussetzende Manie mit unregelmässigen 

freien Zwischenräumen 
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mania sine delirio – Wut ohne Verkehrtheit des Verstandes, Manie ohne Delirium 

Medicina clinica – Klinische Medizin 

Medicinae rationalis systematicae – Dialektik der systematischen Medizin 

medicina forensis – Staatsarzneikunde (unterteilt in gerichtliche Medizin und medizinische Polizei), 

forensische Medizin 

melancholia, ae f. – Melancholie, Schwermut, schwarze Galle 

melancholia sine delirio – Schwermütigkeit ohne Verlust des Verstandes 

melancholia tristis – schwermütige Melancholie 

melancholicus 3 – schwermütig 

memia, ae f. – Erinnerungsvermögen 

mens, mentis f. – Vernunft, Verstand, Geist 

mens integra – gesunder Verstand, vernünftig 

mente captus – des Verstandes beraubt, verstandesverwirrt, substantivisch: Blödsinniger (klassisch 

nach römischem Recht) 

moneo 2. ui, itum – anmerken, berichten, erklären 

metus, us m. – Furcht 

morbus mentis – Geisteskrankheit, Verstandeskrankheit 

morbus primarius – zugrundeliegende Erkrankung 

morbus secundarius – Folgeerkrankung 

moria, ae f. – Torheit, Intelligenzminderung 

N 

natura, ae f. – Natur, Wesen 

nosocomium mente captorum – Hospital für Geisteskranke 

nostrates – die, die unserer Meinung sind (im Rahmen eines wissenschaftlichen Diskurses) 

O 

oeconomia Hippocratis – Systematik nach Hippokrates 

optime se habere simulare – Gesundheit vortäuschen 

P 

paroxysmus, i m. – Anfall 

pathologia, ae f. – Pathologie 

Pathologia medica dogmatica – Medizinische Pathologie zum Gebrauch in der Lehre 
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perturbatio, ionis f. – Verwirrung, Störung 

pertubatio animi – Seelenstörung 

pertubatio mentis – I Verstandesstörung, II Geistesstörung III Gemütsstörung 

pertubatio mentis melancholica – schwermütige Störung des Verstandes 

pertubatio mentis melancholica non vero perfectum delirium – schwermütige Verstandsstörung mit 

nicht vollständigem Verstandesverlust 

phantasia, - ae f. – Vostellung, Vorstelllungskraft 

phreniticus, -i m. – Verrückter, Tobsüchtiger (wörtlich: an Zwerchfellentzündung Erkrankter, zu 

Beginn des 19. Jahrhunderts wurde mit dem Begriff Phrenitis nicht wie heute eine 

Zwerchfellentzündung, sondern eine Hirnentzündung im Sinne von anhaltendem Delir mit Fieber 

bezeichnet) 

Praelectiones academicae de cognoscendis et curandis morbis – Akademische Lesungen über die 

Diagnose und Therapie der Krankheiten 

probo 1. – prüfen 

psychologia, ae f. – Psychologie 

Q 

quies, etis f. – Schlaf 

R 

ratio, onis f. – Verstand, Vernunft 

recta ratio – regelrechte Vernunft, gesunder Verstand 

S 

saevitia, ae f. – Wut 

sanus 3 – ungestört, gesund 

sententia, ae f. – Lehrmeinung 

signum, i n. – Symptom 

societas literariae – gelehrte Gesellschaft 

societas regiae scientiarum – königliche Gesellschaft der Wissenschaften 

species, -ei f. – Art, Anschein 

species sanitatis – Anschein der Gesundheit 

stimulus intestinus – physischer Reiz, innerer Auslöser 

systmea gangliosi – Gangliensystem 
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T 

typi Dieterichianis – Dieterichsche Buchhandlung 

U 

universalis, e – umfassend 

usu mentis – Vernunftgebrauch, Verstandesgebrauch 

usu rationis – Vernunftgebrauch, Verstandesgebrauch 

V 

vehemens desipientia ac mentis alienatio absque febre – heftiger Wahnsinn mit 

Verstandesverwirrung ohne Fieber 

vero – aber 

verum delirium – Wahnsinn im engeren Sinne 

vesania, ae f. – Wahnwitz 

voluntas, atis f. – Wille 

voluptas, atis f. – Vergnügen, Lust
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